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Kurzfassung 

Fördermitteleinsatz 

Bund 2015/17 

Betriebliche Umweltförderungen 
des Bundes und der Länder 

- Das Land Salzburg hatte die Abwicklung der Förderung von ther
mischen Gebäudesanierungen und thermischen Solaranlagen von 
Betrieben an die KPC übertragen. 

Die Bestimmung einer gemeinsamen Abwicklungsstelle für För
derprogramme, die dieselben Lebenssachverha lte betrafen, war 
geeignet, eine einheitliche Administration und effiziente Kontrol
len sicherzustellen und damit im  Sinne der Reduktion von Verwal
tungsaufwand und der Nutzung von Synergien zweckmäßig. Die 
Bestim mung einer gemeinsamen AbwicklungssteUe stellte sowohl 
für die Fördergeber, insbesondere aber für die Förderwerber eine 
klare administrative Erleichterung und Entlastung dar. (TZ 9, 1 9) 

Allerdings verursachte das Vorliegen mehrerer Fördertöpfe stets 
einen Mehraufwand an Verwaltung. So verblieb auch im Fal l  von 
gemeinsamen Abwicklungsstellen die Verantwortung für die För
dermittel und damit  ein Tei l  des Verwaltu ngsaufwands (Erstellung 
des Förderprogramms, Mittelbereitstellung, Abstimmungen zwischen 
den Fördergebern sowie Plausibilisierungen von Auszahlungen) beim 
nicht-abwickelnden Fördergeber (bei den prüfungsgegenständlichen 
Fördermaßnahmen insbesondere BMLFUW, BMWFW, KLIEN, Land 
Salzburg) . (TZ 9, 1 9) 

Für die prüfungsgegenständlichen Förderungen bestand keine 
gebietskörperschaftenübergreifende Übersicht über die von den 
unterschiedlichen Fördergebern (EU, Bund, Länder, unter Umständen 
auch Gemeinden) ausbezahlten Fördermittel. Eine wirkungsorien
tierte Fördermittelsteuerung würde voraussetzen, dass die Förderge
ber einen Überblick und Klarheit über al lfäl l ige weitere Förderungen 
im selben Förderbereich haben. (TZ 1 0) 

Die Erhebungen des RH zeigten : 

- In  die Programme zur Förderung der Nahwärmeversorgungsanla
gen und der thermischen Gebäudesa nierung flossen Fördermittel 
in der Größenordnung von jährlich 20 Mio. EUR (Bundes- und 
EU-Mitte l :  rd .  26 Mio.  EUR bzw. 1 8 ,2  Mio. EUR pro Jahr), wäh
rend die Programme Thermische Solaranlagen und Fernwärme
a nschlüsse deutlich geringer dotiert waren (Bundes- und EU
Mitte l :  rd. 2 ,8  Mio. EUR bzw. 1 ,4 Mio. EUR pro Jahr!) . (TZ 1 1 )  

I Durchschnitt der Jahre 2010 bis 20 1 3  
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- Die Förderprogramme Thermische Gebäudesanierung und Ther
mische Solaranlagen wurden zum weitaus überwiegenden Teil 
durch Mittel des Bundes (zu 80 % oder mehr; v.a. aus UFI bzw. 
Sanierungsoffensive) fInanziert; der Fördermi ttelanteil der Län
der Kärnten und Salzburg in diesen Programmen war sehr gering. 
(TZ 1 2) 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestand keine einheitl iche 
gebietskörperschaften übergreifende Förderdatenbank;  die Trans
parenzdatenbank enthielt noch keine Förderempfanger-bezogenen 
Förderdaten zu Landes- und Gemeindeförderungen. Automatisierte 
Abfragen der Förderungen anderer Förderstellen, die der poten
zielle Fördernehmer erhalten oder beantragt hatte, waren damit 
nicht möglich. Das Ziel der Ab timmung von Förderungen im Wege 
einer gesamtösterreichischen Förderdatenbank war somit  noch nicht 
erreicht. (TZ 1 0, 1 3) 

Die Fördergeber setzten Schritte, um sich Informationen über mög
liche Parallelförderungen eines Projekts zu beschaffen bzw. diese 
an  potenzielle wei tere Fördergeber zu kommunizieren. Diese Maß
nahmen waren allerdings nicht aufeinander abgestimmt und fehler
anfaJ I ig. Das faktische Risiko unvol lständiger Förderwerberanga
ben war hoch. Die Überschreitung insbesondere der EU-rechtlichen 
Höchstfördergrenzen konnte auf diese Weise nicht völlig ausge
schlossen werden. (TZ 1 3 ) 

Alle Förderstellen kontrol l ierten im  Zuge der Abrechnung der För
derungen die Rechnungen und das Vorl iegen weiterer in den För
dervoraussetzungen genannter Nachweise. (TZ 14) 

Nachträgl iche Vor-Ort-Kontrol len und Kontrollen der Einhaltung 
der technischen Auflagen erfolgten dagegen je nach Förderstelle 
unterschiedl ich intensiv und unterschiedlich systematisch, wodurch 
die Nachvol lziehbarkeit der Kontrol lauswahl e inerseits sowie der 
Kontrol ldichte andererseits differierte : So wandte die KPC ein gut 
dokumentiertes Stichprobensystem zur FaI lauswahl an,  während in 
Kärnten die Fal lauswahl intuitiv erfolgte. Die Kontrolldichte reichte 
beispielsweise bei den NahwärmeversorgungsanIagen von 1 7  % bzw. 
22 % (Land Kärnten, KPC) bis 1 00 % (Land Salzburg). (TZ 1 4) 
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Kurzfassung 

Ziele, Zielerreichung 

und Evaluierungen 

Bund 2015/17 

Betriebliche Umweltförderungen 
des Bundes und der Länder 

Zielsetzungen der Förderprogramme 

Der Bund und das Land Salzburg hatten den einzelnen Fördermaß
nahmen keine quantifizierten Ziele zugeordnet; solche hatte nur 
das Land Kärnten defmiert. Die mit den einzelnen Fördermaßnah
men intendierten COz-Reduktionen bzw. Energieeinsparungseffekte 
waren aber auch in Kärnten nicht quantifiziert. Aufgrund dieses 
Fehlens konkreter, quantifizierter Zielsetzungen je Fördermaßnahme 
war die Zielerreichung nicht klar bewertbar. (TZ 1 5) 

Wirkungserfassung und Evaluierungsberichte 

Eine Analyse der Struktur der Förderempfanger, der Art der geför
derten Projekte sowie das Monitoring der Förderwirkungen und die 
Evaluierung der Zielerreichung waren ein w ichtiges Element für den 
zielgerichteten Einsatz der Fördermittel. Für die Umweltförderungen 
lag eine Reihe professionell  erstell ter und nützlicher Ergebni sse 
und Evaluierungen zur Umsetzung und zu den Umwelteffekten der 
Fördermaßnahmen vor. Aufgrund der unterschiedlichen Fragestel
lungen, Evaluierungskriterien und Darstellungen waren die Evaluie
rungen der verschiedenen Fördergeber jedoch nicht geeignet, e inen 
Gesamtüberb l ick über die je Fördergeber eingesetzten Fördermittel 
und erzielten Umweltw irkungen zu geben. (TZ 1 6) 

Umwelteffekte und Förderkosten 

Gängige Praxis der Förderkostenberechnung war es, nicht die 
Gesamtheit der für die Projekte eingesetzten Fördermittel zu erfas
sen, sondern stets nur jenen Teil, der vom jeweiligen Fördergeberl 
Fördertopf aufgebracht wurde. Das Ausmaß der positiven Umwelt
effekte je Fördermaßnahme wurde damit systematisch überhöht 
dargestellt (und die Förderkosten je Tonne COz-Reduktion bzw. je 
MWh Energieeinsparung systematisch zu gering). Die Darstellungen 
der Evaluierungsberichte zu den Förderkosten waren damit verzer
rend und für eine Steuerung der Förderprogrammgestaltung weit
gehend unbrauchbar. (TZ 1 7 )  

Mitnahmeeffekte 

Die fachlich zuständigen Förderstellen wie auch S tudien gingen 
davon aus, dass M itnahmeeffekte nicht gänzlich auszuschl ießen 
und w issenschaftlich kaum erfassbar waren. (TZ 1 8) 
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Mit der Konzeption, der Mittelbereitstellung und der Förderabwick
lung der vier prüfungsgegenständl ichen Fördermaßnahmen war eine 
Vielzahl von Stellen befasst, z.B. bei den Programmen Nahwärme
versorgungsanlagen und Thermische Gebäudesanierung sechs primär 
zuständige Organisationen. Zum Verwaltungsaufwand von Förde
rungen gab es keine systematischen Daten. Jedoch war festzuhal
ten, dass der Verwaltungsaufwand für d ie  Abwicklung von Förde
rungen mit der Komplexität der Programme und Strukturen, mi t  
dem Ausmaß der Betreuung der Fördernehmer, mit  der  Frequenz 
und Genauigkeit von Kontrollen und dem Ausmaß der Koordination 
stieg. Die Vielzahl von Fördertöpfen und Förderprogrammen verur
sachte sohin sowohl für die Fördernehmer, aber insbesondere auch 
für die Fördergeber einen hohen administrativen Aufwand. (TZ 1 9) 

In Einzelfällen in Kärnten war zu beanstanden, dass die Doku
mentation der Kontrolle der Förderabrechnung fehlte; insbesondere 
fehlten im Akt teilweise Rechnungen, Eigenleistungsnachweise und 
Förderverträge. Im Bereich der Bundesförderungen kam es, bedingt 
durch Arbeitsbelastungsspitzen und budgetäre Engpässe, zeitwei
lig zu Bearbeitungs- bzw. Auszahlungsverzögerungen. (TZ 20, 2 1) 

Bund 2015/17 
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Betriebliche Umweltförderungen 

des Bundes und der Länder 

Kenndaten zu betrieblichen Umweltförderungen des Bundes und der Länder 

Rechtsgrundlagen (Stand Mitte 2014) 

Bund - Umweltförderungsgesetz (UFG) BGBl. Nr. 185/1993 i.d.g.F. 

land Kärnten 

land Salzburg 

- Bundesgesetz über die Errichtung des Klima- und Energiefonds - Klima- und 
Energiefondsgesetz BGBl. I Nr. 40/2007 i.d.F. BGBl. I Nr. 37/2009 

- Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 
Bundesmitteln (ARR 2014) 

- UFI-Förderungsrichtlinien 2009 (UFI-FRL 2009) 
- Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

!jnd Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des 
Osterreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-
2013 "Sonstige Maßnahmen" 

- Österreichisches Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-
2013 

- Kärntner Landesenergieleitlinien 2007-2015 
- Förderungsrichtlinie "Erneuerbare Wärme 2014" des Landes Kärnten 
- Förderungsrichtlinien für die Umweltförderung im Land Salzburg 
- Allgemeine Förderbestimmungen Klima- und Umweltpaket für die 

Abwicklungsstelle Abteilung Umweltschutz (Salzburg) 
- Allgemeine Richtlinien für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes 

Salzburg 
- Richtlinie für die Förderung von Energie aus Biomasse 

Fördermitteleinsatz EU, Bund, länder Kärnten, Salzburg und Wien je Fördermaßnahme 
(Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2013) 
Fördermaßnahme/ 
Fördergeber 

für Nahwärme- für Thermische 
versorgungs- Gebäude-

anlagen sanierung 

für für 
Thermische Fernwärme-

Solaranlagen anschlüsse 

durchschnittlich pro Jahr in EURl 
EU 
Bund 
davon 

UFI 

Sanierungsoffensive 

KLIEN 

Land Kärnten 
Land Salzburg 
Land Wien 

Summe 

Programm ELER 311a1 

EU 
Bund 
Ktn, Sbg, Wien 

Summe inklusive 
ELER 311a 

Rundungsdifferenzen möglich 

8.823.351 

1 3.749.517 

13.749.517 

0 

632.487 

1.994.548 

0 

25.199.904 

2.289.298 

1.184.413 

76.674 

28.750.288 

532.325 21.031 

17.666.269 2.795.751 

5.058.206 2.009.859 

12.259.955 53.420 

348.108 732.472 

54.776 38.206 

112.764 18.314 

0 19.905 

18.366.134 2.893.206 

18.366.134 2.893.206 

Landwirtschaftsförderungen im Bereich Nahwärmeversorgungsanlagen: 

44.047 

1.311.618 

1.281.704 

29.914 

701.576 

11.938 

0 

2.069.177 

2.069.177 

Summe 

9.420.753 

35.523.155 

22.099.286 

12.343.288 

1.080.580 

1.427.044 

2.137.564 

19.905 

48.528.421 

2.289.298 

1.184.413 

76.674 

52.078.805 

Die Förderung von Nahwärmeversorgungsanlagen im Rahmen des Prog ramms "Diversifizierung land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe durch Energie aus nachwachsenden Rohstoffen sowie Energiedienstleistu ngen" (ELER 3 11a) ist eine Landwirtschafts

förderung und wurde durch die Lä nder abgewickelt. Die Auszahlung der Mittel erfolgte durch die AMA. 

Quellen: Zusammenstellung RH auf Basis der Erhebungen bei AMA und KPC sowie den Ländern Kärnten,  Salzburg und Wien 
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1 (1) Der RH überprüfte von Jul i  bis September 20 1 4  das BMLFUW und 
die Kommunal kredit Public Consulting GmbH (KPC) sowie die Län
der Kärnten, Salzburg und Wien h insichtlich betrieblicher Förderpro
gramme für Nahwärmeversorgungsan lagen, Thermische Gebäudesa
nierung, Thermische Solaranlagen und Fernwärmeanschlüsse. 

Die ausgewählten Programme umfassten ein Gebarungsvolumen von 
insgesamt etwa 50 Mio.  EUR im Jahr.2 

Ziel der Querschn ittsprü fung war die Beurtei lung der ausgewählten 
Förderbereiche im H inbl ick auf 

- die Herkunft der Förderm ittel (Bundesbudget, Landesbudget, andere 
Quellen) ;  

- die Abst immung zwischen den Gebietskörperschaften h insichtl ich 
Förderzielen, Fördergegenstand und Förderbedingungen ; 

- Kooperat ionsmodelle der Gebietskörperschaften bei der Förderab
wicklung;  

- Wirkungsorientierung und Evaluierung der Fördermaßnahmen mit  
Bl ick auf das Nebeneinander mehrerer Fördergeber; 

- die IdentifIzierung von E ffIzienzsteigerungspotenzialen. 

Die Beurtei lung einzelner Förderfci.l le war nicht Ziel d ieser Gebarungs
überprüfung. 

(2) Der überprüfte Zeitraum umfasste die Jahre 20 1 0  bis M itte 20 1 4. 
Der Fokus der Prüfung lag auf den zur Zeit der Gebarungsüberprü
fung (Mitte 20 1 4) bestehenden Förderprogrammen.  Der Prüfung gin
gen grundsätzl iche Erhebungen des RH  im Jahr 201 2  voraus. 

(3) Die Gebarungsüberprüfung zeigte, dass das Land Wien im Jahr 20 1 4  
über keine der vom R H  ausgewählten Förderprogramme verfügte. Das 
Land Wien war daher von der Gebarungsüberprüfung nur am Rande 
betroffen (TZ 4 bis 6 und 1 3 , Anhang [I) .  Es ergaben sich damit auch 
keine Empfehlungen an das Land W ien. 

2 Der RH betrachtete damit Programme, die 
- etwa 30 0/0 des Gebarungsvolumens der UFl, 
- den Teil der Sanierungsoffensive, der für Betriebe vorgesehen war (30 % der Mittel 

der Sanierungsorfensivel, 
- etwa 3 % des Gebarungsvolumens des KLlEN 
abdeckten. 

Bund 2015/17 
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Prüfungsablauf und -gegenstand Betriebliche Umweltförderungen 

des Bundes und der Länder 

Bund 2015/17 

(4) Zu dem im April 201 5 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
die KPC im Juni  20 1 5  sowie das B MLFUW, das Land Kärnten und das 
Land Sa lzburg im Jul i  201 5 Stel lung. Der RH erstattete seine Gegen
äußerungen im Dezember 201 5. 

Das Land Wien verzichtete auf eine Stellungnahme. 

(5)  a) Das BMLFUW hielt in  seiner Stel lungnahme grundsätzl ich fest, 
dass es die Empfehlungen des RH in weiten Tei len unterstütze. 

Der Bund erfül le  mit  den angeführten Förderinstrumenten einen bun
desweiten "Versorgungs"auftrag und sorge dafür, dass in  deren Einsatz
gebiet österreichweit einheitl iche Förderstandards gelten. Die  Praxis  
zeige, dass die vom Bund i m  Einzelprojekt gewährten Fördersum men 
in  der Regel den zentralen Ausschlag für die Projektreal isierung geben 
würden. Aus all dem folge eine unterschiedliche Verantwortung bezüg
l ich der Gesamtkoordi nation im jeweil igen Förderbereich : Soweit keine 
besonderen Gründe vorl iegen würden, hätten die Landesförderungen 
an die Bundesförderangebote anzuknüpfen. 

Im Übrigen - so das BMLFUW in  seiner Stel l ungnahme einleitend 
weiter - berge eine Rücknahme der Förderungen die Gefahr in sich, 
dass diese M ittel gänzlich für den K l imaschutz verloren gingen und 
damit "Förderungsl ücken" entstünden, d.h. weniger Projekte rea lisiert 
und damit geringere Umwelteffekte und weniger CO2-Einsparungen 
erzielt würden. D ies erhöhe die Gefahr, die völkerrechtlich verpflich
tenden Kl imaschutzziele zu verfehlen. 

b) Das Land Kärnten begrüßte in den al lgemeinen Ausführungen seiner 
Ste l lungnahme die Empfehlungen des RH und führte aus, dass diese 
zum Tei l  bereits in Umsetzung seien bzw. im Zuge der Förderreformen 
(Energieförderung und Wohnbauförderung) bis Ende 201 6 berücksich
tigt würden. Die positive Entwicklung v.a.  im Bereich der Fernwärme) 
könne den Fördermaßnahmen des Bundes und des Landes Kärnten für 
die Errichtung von Nahwärmeversorgungsanlagen (Biomasse-Kraft
werke) und für Fernwärmeanschlüsse zugeordnet werden.  So habe 
Kärnten einen Anteil von über 52  Ofo an Erneuerbaren Energien und 
sei damit auf gutem Weg, die ambitionierten Ziele des Energiemaster
plans Kärnten (Ausstieg aus der fossilen und atomaren Energiever
sorgung bis 2025 in den Bereichen W ärme und Strom) zu erreichen. 

J Anmerkung des RH: gemeint Nahwärme im Sinne der Terminologie dieses Berichts; 
siehe auch Anmerkung zu Tabelle 1 .  
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(6) a) Der RH  verwies zu dem vom BMLFUW angesprochenen Thema 
des "Au fschl ags" von Landesförderungen zu Bundesförderungen auf 
TZ 8 und TZ 12.  Dort beurteilte er die Zweckmäßigkeit der Administra
tion von Landes-Förderprogrammen mit sehr geringen Fördermitteln 
parallel zu den - im selb n Förderbereich bestehenden - domin ie
renden Bundesförderungen und die i m  Bereich des Bundes bestehen
den Para l lel itäten an E inrichtungen und Fördertöpfen : Hi nsichtl ich 
der prüfungsgegenständl ichen Fördermaßnahmen bestanden aus Sicht 
des RH Zweifel an der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Neben
einanders von Bundesförderungen wie auch von Bundes- und Lan
desförderu ngen. 

b) Betreffend den Beitrag der Förderungen zur Erreichung der Umwelt
ziele betonte der RH, dass die geprüften Förderprogramme überwiegend 
keine konkreten, quantifIz ierten Zielsetzungen je Fördermaßnahme 
enth ielten ( insbesondere die mit den einzelnen Fördermaßnahmen 
intendierten CO2-Reduktionen bzw. Energieeinsparungseffekte nicht 
quantifIziert waren), so da s die Zielerreichung n icht klar bewertbar 
war (siehe auch TZ 1 5) .  Er wies auch nochmals darauf hin ,  dass die 
Darstel lungen der Evaluierungsberichte zu den Förderkosten verzer
rend waren und für eine Steuerung der Förderprogrammgestaltung 
weitgehend unbrauchbar ( iehe dazu TZ 17) .  

2.1 (1) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestanden in  den vom RH aus
gewählten Förderbereichen in den überprüften Gebietskörperschaften 
fo lgende Umweltförderprogramme für Betriebe: 

Bund 2015/17 
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Überprüfte Förderprogramme zu 
betrieblichen Umweltförderungen 

Betriebliche Umweltförderungen 
des Bundes und der Länder 

Tabelle 1: Prüfungsgegenstand - in die Gebarungsüberprüfung einbezogene 
Förderbereiche und Förderprogramme (Programme Stand Mitte 2014) 

Förderbereiche 

Nahwärmeversorgungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger 
(Biomasse-Kraftwerke einschließlich Wärmeverteilung) 

Fördergegenstand: 
Anlage zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Biomasse zur Versorgung von Gebäuden/ 
Betrieben in der Umgebung; einschließlich Verteilnetz1 

Förderprogramme: 
- Bund im Rahmen der UFI: Nahwärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger 
- Kärnten: Fernwärmeerrichtungsförderungen (Nahwärme) 
- Salzburg: Förderung von Anlagen für Energie aus Biomasse 
- Wien: kein Programm 

Thermische Gebäudesanierung 

Fördergegenstand: 
Modernisierung von Gebäuden zur Reduktion des Energieverbrauchs für Heizung, Kühlung und 
Warmwasserversorgung 

Förderprogramme: 
- Bund im Rahmen der Sanierungsoffensive: Thermische Gebäudesanierung für Betriebe 2014 
- Bund im Rahmen der UFI: Thermische Gebäudesanierung für Gemeinden 
- Bund im Rahmen des KLIEN: Mustersanierung 2014 
- Salzburg aus dem KLUP: Thermische Gebäudesanierung - Umfassende Thermische Sanierung von 

Betriebsbauten 
- Kärnten und Wien: kein Programm 

Thermische Solaranlagen 

Fördergegenstand: 
Errichtung von Solaranlagen, die Wärme aus der Sonneneinstrahlung nutzbar machen 

Förderprogramme: 
- Bund im Rahmen der UFI: Thermische Solaranlagen für Betriebe 
- Bund im Rahmen des KLIEN: Solarthermie - Solare Großanlagen 
- Bund im Rahmen des KLIEN: Klima- und Energie-Modellregionen 
- Kärnten: Thermische Solaranlagen 
- Salzburg aus dem KLUP: Thermische Solaranlagen 
- Wien: kein Programm 

Fernwärmeanschlüsse 

Fördergegenstand: 
Anschluss von Gebäuden/Betrieben an bestehende Fernwärmeerzeugungsanlagen und -netze 
Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden/Betrieben mit Heizung und Warmwasser1 

Förderprogramme: 
- Bund im Rahmen der UFI: Fernwärmeanschluss für Betriebe 
- Kärnten: Fernwärmeanschlussförderungen 
- Salzburg aus dem KLUP: Fernwärmeoffensive 
- Wien: kein Programm 

Im U nterschied zur Nahwärme wird als Fernwärme üblicherweise die Versorgung weiterer Gebiete (ganzer Städte oder 
Stadtteile) verstanden. Die Unterscheidung wird allerdings nicht durchgängig vorgenommen, die Kärntner Prog ramme 
verzichteten auf eine U nterscheidung in  Nah- und Fernwärme und verwendeten stets die Bezeichnung "Fernwärme". 

Quellen: Zusam menstellung RH auf Basis der Erhebungen bei BMLFU W  und KPC sowie den Ländern Kärnten, Salzburg und Wien 
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Die Übersicht zeigt - wi im Folgenden ausführlich analysiert -, dass 
für die prü fungsgegenstä ndl ichen Förderbereiche eine Vielzahl von 
Fördergebern und Programmen nebeneinander bestand. 

(2) Der RH hatte unter Bezugnahme auf eine Reihe von konkreten 
Förderprüfungen bereits in seinem Positionspapier "Verwaltungsre
form 2011 ", Reihe Positionen 2011/1 (Punkt 9 .21) ,  auf die Unübersicht
l ichkeit und Zerspl i tterung der österreichischen Förderlandschaft h in
gewiesen und e ine Neuordnung der  Förderkompetenzen zwischen den 
Gebietskörperschaften mit einer klaren Aufgabenabgrenzung und einer 
weitgehenden Vermeidung von überschneidenden Förderbereichen als 
dringend notwendig angesehen. 

In  diesem Sinne sah das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundes
regierung 20\ 3-2018  für den Bereich der "Erneuerbaren Energien/Öko
strom/Förderungen" u.a. eine Harmonisierung der Förderregime, mehr 
EffIzienz, Transparenz und Treffsicherheit der Förderungen sowie die 
E inführung einer Förderpyramide vor. Letztere sol lte eine konkretere 
Kompetenzau ftei lung für unterschiedliche Umweltförderbereiche zwi
schen Bund und Ländern bewirken. 

Die Untergruppe Förderungen, die s ich 20 1 4  im Rahmen der Aufgaben
und Deregul ierungskommission mit EffIzienzsteigerungen im Förder
wesen befasste, erwog ebenfal ls  Mögl ichkeiten einer Kompetenzauf
tei lung i m  Förderwesen. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung lagen jedoch noch keine konkreten 
Umsetzungsschri tte zu Förderkompetenzabgrenzungen zwischen den 
Gebietskörperscha ften vor. 

2.2 (1) Der RH kritisierte neuerlich die i n  denselben Förderbereichen beste
henden Doppel- bzw. Mehrfachstrukturen in Bezug auf Fördertöpfe, 
Fördergeber und tei lweise auch FörderabwickJer sowie die Heteroge
nität der Förderrichtl inien und Programminhalte für dieselben Förder
bereiche sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene (siehe dazu im 
Deta i l  TZ 3 bis 6, 8 und 19) .  

(2) Der RH anerkannte, dass insbesondere auf Bundesebene ein Bewusst
ein für Kompetenzabgrenzungen und -bereinigungen erkennbar war. 

Er kritisierte a l lerdings, dass bis zur Gebarungsüberprüfung noch keine 
konkreten Umsetzungsschritte erfolgt waren. 

Der RH  empfahl  den Fördergebern, Programme mit  weitgehend glei
chen Zielsetzungen zusammenzuführen und - im Wege einer Kom
petenzberein igung - die Anzahl der Akteure und der Fördertöpfe zu 
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verringern. Die Reduktion der Quantität der Förderprogramme würde 
die Förderl andschaft sowohl für Fördergeber als auch Fördernehmer 
deutlich übersichtl icher machen, die Stringenz der Förderlandschaft 
begünstigen und d ie  Admi nistration erleichtern (TZ 1 9). 

2.3 (7) Laut Stellungnahme des BMLFUW sei die Kritik des RH, dass 

keine konkreten Umsetzungsschritte hinsichtlich des Abbaus von Mehr

fachförderungen gesetzt worden seien, zumindestens gegenüber dem 

BMLFUW verfehlt. Zentrale Ursache für die bestehenden Mehrjach

stru kturen seien die überlappenden kompetenzrechtlichen Grundlagen 

auf einfach- und verjassungsgesetzlicher Ebene. Dieses Defizit könne 

auch durch die vielfachen Bemühungen des BMLFUW zum Abbau der 

Mehrjachstrukturen nicht behoben werden. 

(2) Das Land Kärnten sprach sich in seiner Stellungnahme auch aus 

föderalistischer Sicht jür eine strikte Kompetenzverteilung innerhalb 

der Förderlandschajt aus; die sollte vor allem im Bereich der Nahwär

meerrichtungsförderung geschehen. 

2.4 Der R H  stel lte dem BMLFUW gegenüber k lar, dass die Festste llung, 
dass es bei den Umweltförderungen auf Bundes- und Landesebene i n  
denselben Förderbereichen Doppel- bzw. Mehrfachstrukturen sowie 
eine Heterogenität der Förderrichtl i n ien und Programminhalte gab, 
eine grundsätzl iche Feststel lung darstel l te, die a l le  Verantwort l ichen 
betraf. 

Der R H  hatte den Fördergebern empfoh len, Programme mit  weitge
hend gleichen Zielsetzungen zusammenzuführen und - im Wege einer 
Kompetenzbereinigung - die Anzahl der Akteure und der Fördertöpfe 
zu verringern . 

Vergleich der Förderprogramme 

Übersicht 

Bund 2015/ 1 7  

3 Je Förderbereich bestanden mehrere - aus verschiedenen Fördertöp
fen des Bundes und der Länder dotierte - Förderprogramme, die weit
gehend gleiche Lebenssachverhalte mit  ähn l ichen Fördervorausset
zungen förderten . 

Die Programme waren tei lweise (sehr) ähnl ich ; Unterschiede zeigten 
sich insbesondere in  der Grundkonzeption (siehe TZ 4) und in  inhal t
l ichen Detai ls (siehe TZ 5) der Programme. Die Unterschiede bestanden 
nicht nur zwischen Bund und Ländern, sondern auch innerhalb der 
Umweltförderungen des Bundes (UFI,  Sanierungsoffensive und KLIEN) . 

207 

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 11 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Vergleich der Förderprogramme 

Unterschiede in der 
Grundkonzeption 

208 

4.1 In der Grundkonzeption der Förderprogramme bestanden folgende 
Unterschiede: 

- Regelungsquel le: 

Den Programmen der UFI  (Bund) ,  der Sanierungsoffensive (Bund) und 
des KLUP (Land Salzburg) lagen al lgemein geltende "Förderrichtl in ien" 
zugrunde ; Fördergegenstand und -voraussetzungen waren in " Infor
mationsblättern" spezifIziert . Das Land Kärnten defIn ierte bereits i n  
den "Förderrichtl in ien" die genauen Fördervoraussetzungen. Der KLIEN 
legte Fördergegenstand und -voraussetzungen i n  ausführl ichen "Leit
fäden" fest und griff h insichtl ich grundsätzlicher Fördervorausset
zungen auf die Förderrichtl in ien der UFI  zurück. 

- Zeitl iche Geltungsdauer der Programme:  

Die prüfungsgegenständl ichen Förderprogramme waren teilweise 
zeitlich unbefristet (Programme in Salzburg, tei lweise UFI ) ,  tei lweise 
zeitlich befristet (z.B. Sanierungsoffensive, KLiEN und Programme in  
Kärnten). Auch die zeitl ich befristeten Programme wurden über den 
Prü fungszeitraum mit weitgehend gleichlautenden neuen Program
men fortgeführt (zur Dauer im Detai l  siehe die Tabel len i n  Anhang 1). 

- Zeitpunkt der AntragsteI lung vor oder nach Projektstart : 

Bei e infacheren Vorhaben war eine AntragsteI l ung (auch bzw. erst) 
nach Real isierung des Vorhabens möglich. Dies war z.B. bei a l len För
derungen der Fernwärmeanschlüsse und tei lweise bei den Förderungen 
von thermischen Solaranlagen der Fa l l  (zum Zeitpunkt der AntragsteI
lung im Detail siehe Anhang-Tabel le in Anhang I; siehe auch TZ 18).4 

Das Land Kärnten l ieß Förderanträge öfter und für einen längeren Zeit
raum nach Realisierung des Vorhabens zu, ebenso wie auch l ängere fris
ten für die vol lständige Unterlagenvorlage (in der Regel war erst nach 
Fertigstel lung des Vorhabens um Förderung anzusuchen ; im Bereich 
der thermischen Solaranlagen und Fernwärmeanschlüsse galten För
deranträge erst dann als zurückgezogen, wenn nach Ablauf von zwei 
Jahren ab AntragsteIlung und nach schriftl icher Aufforderung durch 
die Förderstelle  nicht sämtl iche Unterlagen beigebracht worden waren). 

4 in der UFI  bei Pauschalförderungen 
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- Auswahl der Fördernehmer: 

Die Förderprogramme waren überwiegend im Sinne des Prinzips "fIrst 
come, fIrSt serve"s konzipiert ; d.h. ,  es war eine laufende Einreichung 
bis zur Ausschöpfung des Förderbudgets möglich, mit  dem Effekt, dass 
zu spät einlangende Förderanträge n icht mehr zum Zug kamen (tei l 
weise bei  der Sanierungsoffensive) bzw. - was der Regel fal l  war - i ns 
nächste Jahr verschoben wurden (z.B. UFI ,  Förderungen in  Kärnten). 
Nur die Förderungen des KLIEN waren im Sinne eines Wettbewerbs 
der Fördernehmer als Ausschreibungen (CalI )  gestaltet (sie verlangten 
damit eine Antragseinbri ngung bis zu einem festgelegten Termin) .  In 
der Praxis erhielten Antragstel ler, die die Fördervoraussetzungen des 
KLIEN erfül l ten, auch tatsächl ich Förderungen. Lehnte der KLIEN Pro
jekte ab, wurden diese automatisch auf Fördermöglichkeiten i m  Rah
men der UFI  oder der Sanierungsoffensive geprüft. Der Unterschied 
zwischen den bei den Arten der Fördergestaltung (first come, fIrSt serve 
bzw. Cal l )  war in den prüfungsgegenständl ichen Programmen damit 
l etzt l ich nicht erhebl ich. 

4.2 Der RH  wies auf d ie Unterschiede in der Grundkonzeption der Förder
programme h in .  Betreffend Maßnahmen zur Transparenzsteigerung 
verwies der R H  auf seine Empfehlungen in  TZ 5. 

4.3 Laut Stellungnahme der KPC sei die Art der Fördergestaltung in Hin

blick auf kontinuierliche Bearbeitung versus Ausschreibungen (CaLL) 

sehr wohl relevant. Aus Sicht der KPC gehöre es jedoch zum Kunden

service, dann, wenn ein Projekt die speziellen Anforderungen in einer 

Förderschiene nicht e1jüllte, jedenfaLLs zu prüfen, ob ein anderes För

derinstrument eine Förderung des Projekts zulasse. 

4.4 Der RH verbl ieb bei seiner Ansicht, dass sich die Förderinstrumente 
des KLIEN, die Ausschreibungen (CaI I )  vorsahen, mit jenen der UFI ,  
d ie  dies nicht taten, so  ergänzten, dass d ie  Ausschreibungen (CalI )  mi t  
grundsätzlich höheren Anforderungen i n  der Praxis keine Bedeutung 
im Sinne eines Wettbewerbs und einer Selektion der besten Projekte 
für die Fördergewährung hatten. 

5.1 ( 1) Ein Vergleich der verschiedenen Program m  i nhal te (Fördervoraus
setzungen) gestaltete sich durch den unterschiedl ichen Aufbau und die 
unterschiedliche Terminologie der Programme aufwändig (siehe den 
vom RH im Detai l  erstel lten Vergleich in  Anhang 1). Inhalt l iche U nter
schiede in den Förderprogram men bestanden in folgenden Punkten : 

5 Antragsbehandlung in der Reihenfolge des Einlangens 
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- Ziele der Programme: 

Die Umweltziele waren in den Program mrichtl in ien bzw. Informations
bl ättern bisweilen gar nicht (z.B. Sanierungsoffensive) und zum Teil 
sehr a l lgemein (z.B. UFI )  angesprochen. Durchgehend quantifIzierte 
Zielfestlegungen je Progra mm gab es nur in Kärnten, z.B. die Errich
tung von mindestens 900 neuen Solaranlagen pro Jahr oder 450 neue 
Fernwärmeanschlüsse pro Jahr (zu den Förderzielen im Deta i l  siehe 
die Tabellen in Anhang I; siehe dazu auch TZ 1 5) .  

- Ziel gruppen der Programme:  

Die Zielgruppen wurden in den Programmen unterschiedlich abgegrenzt 
und unterschiedl ich genau umschrieben (zu den Zielgruppen i m  Detai l  
siehe die Tabellen in  Anhang 1). Bei der Umschreibung von Zielgruppen 
ergaben sich typ ische Zweifelsfragen h insichtlich der Förderfähigkeit 
von Gebietskörperschaften, Selbstverwaltungskörpern, Unternehmen 
der öffentl ichen Hand, Vereinen und konfessionel len Einrichtungen. 
Zum Beispiel nannte die San ierungsoffensive ganz al lgemein "Betriebe" 
als Zielgruppe, während die UFI  k Jarstell te, dass "Betriebe und sons
tige unternehmerische Organisationen sowie Konfessionsgemeinschaf
ten, Vereine und Körperschaften des öffentl ichen Rechts (Universi
täten, Verbände, Kammern)" gefördert werden konnten; klargestellt war 
auch, dass Gebietskörperschaften und Gemeinden nur in Form eines 
"Betriebes mit marktbest im mter Tätigkeit" gefördert werden konnten. 

Im Land Kärnten gab es grundsätzl ich keine Einschränkungen bei den 
Zielgruppen ("natürliche und juristische Personen") .  

Im Land Salzburg war im Förderbereich Fernwärmeanschlüsse die För
derung laut Informationsblatt auf Klein- und M ittelbetriebe einge
schränkt ;  in der Praxis förderte das Land Salzburg jedoch auch Fern
wärmeanschlüsse großer Unternehmen. 

- Fördergegenstand/förderfähige Maßnahmen : 

Die Fördergegenstände und förderfähigen Maßnahmen der Programme 
glichen sich weitgehend. 

Bund 2015/17 
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Die größten inhaltl ichen Unterschiede zwischen den Programmen 
bestanden 

- in den Fördervoraussetzungen bei der Förderung von Solaranlagen 
durch den KlIEN (KliEN-Programm Solarthermie - Solare Groß
an lagen ) :  Im  Rahmen dieses Programms wurden nur Großanla
gen,  die strenge Effizienzkriterien erfül l ten, gefördert (zum För
dergegenstand bzw. zu förderfähigen Maßnahmen s iehe i m  Deta i l  
d ie Anhang-Tabel le  4 in  Anhang i ) .6  Die solaren Großanlagen des 
KlIEN waren theoretisch vom Förderprogramm der UFI zu den ther
mischen Solaranlagen mitumfasst ;  bei Solaran lagen, die die stren
gen KlIEN-Fördervoraussetzungen nicht erfül l ten,  wurde auch die 
Mögl ichkeit der Förderung aus U Fi-Mitteln geprüft; 

- in Art und Umfang des Fördergegenstands bei den Fernwärme
anschlussförderungen des Bundes (UFI)  und der Länder: Während 
der Bund die zum Anschluss an das Fernwärmenetz erforderlichen 
Anlagetei le  förderte, förderte das Land Kärnten auch die Anschluss
gebühren und Heizkörper, das Land Salzburg - unter der Voraus
setzung der Umstellung von bestehenden fossi len auf n icht fossi le 
Heizungsan lagen - die Anschlussgebü hren (s iehe hiezu im Deta i l  
die Anhang-Tabel le 5 in  Anhang 1). 

(2) Auffal lend beim Vergleich der Förderprogramme war, dass auch 
bei der (grundsätzl ich) als Kofmanzierung konzipierten Förderung der 
Nahwärmeversorgungsanlagen die Fördervoraussetzungen zwischen 
Bund und Ländern nur für das Land Salzburg, nicht aber auch im Land 
Kärnten vereinheit l icht waren (siehe Anhang-Tabel l e  1 ) .  

(3 )  insgesamt zeigte der  Vergleich, dass die Förderprogramme/För
dervoraussetzungen des Landes Salzburg stark an jenen des Bundes 
(UFI)  orientiert waren ; die Förderprogramme/Fördervoraussetzungen 
des Landes Kärnten wichen dagegen von diesen sowohl  in der Kon
zeption als auch in  den Detai ls stärker ab und enthielten in  vielen 
Bereichen wen iger strenge AnforderungenJ Beispielsweise verlangte 
das Land Kärnten für Nahwärmeversorgungsanlagen keinen Gesamt-

6 KLIEN-Programm "Solarthermic - Solare Großanlagen": Das Programm unterteilte sich 
in fünf spezielle Themenbereiche, die sich in dieser Weise in den übrigen Program
men nicht fanden. Zudem wählte ein Expertengremium besonders innovative Projekte 
im Bereich des KLIEN für die Teilnahme an einem Monitoringprogramm der Begleit
forschung (wissenschaftliche Begleitung während eines Jahres ab Inbetriebnahme der 
Anlage) aus. 

7 Das Land Salzburg hatte für die "Förderrichtlinien für die Umweltförderung im Land 
Salzburg" die UFI-FRL 2009 beinahe gänzlich I: 1 übernommen. Im Gegensatz dazu 
hatte das Land Kärnten eine eigene Förderrichtlinie ("Förderungsrichtl inie ,Erneuer
bare Wärme 2014' des Landes Kärnten") formul iert. 
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nutzungsgrad der Anlage, die Sicherstel lung eines geringeren Grades 
der Wärmeabnahme - 70 % tatt 75 % Wärmenutzungsverträge (siehe 
zum Förderungsgegenstand die Anhang-Tabel le 1 im Anhang I) - und 
l ieß auch Förderungen von gebrauchten Anlagetei len zu. 

5.2 Der RH hielt kritisch fest , da s ein Vergleich der Förderprogramme 
durch die unterschiedliche Verwendung von Begriffen und durch die 
viel fach nur im Detai l  l i egenden Unterschiede i n  den Fördervorausset
zungen besonders erschwert war. Wenn  auch die Fördergegenstände 
und -voraussetzungen der einzel nen Programme für sich in der Regel 
sachl ich argumentierbar waren, machte doch die Viel falt  der Förder
programme wie auch ihre Heterogenität in Aufbau, I nhalt und Begriff
l ichkeit die Förderl andschaft intransparent. 

Der RH w ies kritisch darauf hin ,  dass auch in jenem Förderbereich, in  
dem e ine  Koflllanzierung vorgesehen war  (koflllanzierte Förderung 
der Nahwä rmeversorgungsa nl agen), die Fördervoraussetzungen zwi
schen Bund und Ländern tei lweise8 nicht vereinheit l icht waren, keine 
gemeinsame Abwicklung erfolgte und damit  insbesondere für die För
dergeber - bis zu einem gewis en Grad aber auch für die Förderneh
mer - ein Mehraufwand entstand (siehe zur Frage der gemeinsamen 
Abwicklung von koflllanzierten Förderungen TZ 6). 

Der RH war der Ansicht, dass eine einheitliche Kategorisierung von 
Förderungen und eine einheitl iche Terminologie für gleiche Förderbe
reiche eine deutliche Transparenzsteigerung bewi rken und i nsbeson
dere auch die Abbildung der Förderungen auf Informationsplattformen 
(z.B. auf dem Transparenzporta J )  erleichtern würden. 

Der RH empfahl den Fördergebern (Gebietskörperschaften), 

- sich auf eine einheitl iche Kategorisierung der Förderungen sowie 
eine Standardisierung der Förderterminologie zu verständigen; 

- in  gleichen Förderbereichen - sofern von Paral le lförderungen 
mehrerer Fördergeber n icht überhaupt Abstand genommen wer
den kann - die Förderprogramme hinsichtlich der Zielgruppen, 
Förderarten und Fördervoraussetzungen abzust immen (siehe dazu 
auch TZ 14). 

5.3 (1) Das BMLFUW wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 

die Förderrichtlinien, die Informationsblätter und das Handbuch ein 

Gesamtbild ergäben. Generelle Zielsetzungen der Richtlinien würden 

8 Fördervoraussetzung zwischen Bund und Land Salzburg vereinheitlicht; nicht aber 
zwischen Bund und Land Kärnten 
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in den Informationsblättern auf die konkrete Fördermaßnahme herun

tergebrochen und nicht explizit wiederholt. Die umwelt- und klima

politischen Zielsetzungen seien auf den unterschiedlichen regulativen 

Ebenen angeführt. 

Hinsichtlich der Kritik des RH an nicht vereinheitlichten Fördervo

raussetzungenjührte das BMLFUW aus, dass die UFI-Kriterien einen 

strengen, österreichweit einheitlichen Standard und Mindestrahmen 

darstellten, die allerding die Möglichkeit anderer Gebietskörperschaf

ten zur Festlegung zusätzlicher Förderbedingungen nicht außer Kraft 

setzten. Aufgrund der kompetenzrechtlichen Ausgangssituation habe 

das BMLFUW jedoch keinen Einfluss darauf, ob und inwieweit die 

Bundesländer zusätzliche Förderkriterien in ihren Förderinstrumenten 

vorgaben. 

Die unterschiedlichen Förderkriterien führten aus Sicht der Förder

adressaten insofern nicht zu Intransparenz oder einem Mehraufwand, 

als sich jeder Förderwerber nur an den für sein Bundesland geltenden 

Bedingungen orientiere. Allerdings führten die unterschiedlichen För

derbedingungen zu einem Mehraufwand innerhalb der Förderinstru

mente (Abwicklungsstelle, BMLFUW), weshalb das BMLFUW - wie 

auch vom RH gewürdigt - um Vereinheitlichung bemüht sei. 

Die Kritikpunkte des RH seien für den KLIEN nicht zutreffend, da für 

den KLlEN eine Abstimmung mit den anderen Fördergebern des Bundes 

erfolge; die Förderwerber hätten nur eine Institution als Ansprechpart

ner (KPC), es gebe eine einheitliche Terminologie und einejördergeber

übergreifende Beratung. 

(2) Die KPC begrüßte in ihrer Stellungnahme die Empfehlungen des 

RH zur einheitlichen Kategorisierung der Angebote und zur Standardi

sierung der Terminologie. Der KPC sei es als Abwicklungsstelle unter

schiedlicher Förderinstrumente für Bund und Länder im Sinne der 

Kundenjreundlichkeit ein zentrales Anliegen, ein möglichst einheit

liches und einfaches Fördersystem den Förderwerbern kommunizie

ren zu können. 

Die KPC betonte, dass die Verfahren zur Ermittlung der Förderung im 

Kern auf das europäische Beihiljenrecht zurückgingen und daher im 

Grad ihrer Komplexität unveränderlich seien. Die Anforderungen an 

das Fördersystem seien in den letzten zehn Jahren immer vielfältiger 

geworden. 

Allerdings werde - den Empfehlungen des RH entsprechend - auf Basis 

einer EU-rechtlichen Novellierung der beihiljenrechtlichen Grundlagen 
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in der UFI beginnend mit Sommer 2015 ein vereinfachtes und strin

gentes Verfahren zur Ermittlung der Förderung eingeführt. So entfalle 

zukünftig eine Doppelberechnung der Förderung (einmal bezogen auf 

die umweltrelevanten Investitionskosten und einmal bezogen auf die 

ln/Jestitionsmehrkosten). Im Zuge dessen würden auch die bisher gel

lenden Zuschläge reformiert und bereinigt. Weiters würden die gegen

über den Förderwerbern /Jerwendeten Begriffe, angepasst an die Ter

minologie des Beihilfenrechts, durchgängig vereinheitlich t. 

(3) Das Land Kärnten erachtete in seiner Stellungnahme eine einheit

liche Kategorisierung bzw. Förderterminologie bei Ab prache der Bun

desförderstellen und der KPC bzw. der Ministerien als umsetzbar. Auch 

für eine Abstimmung der Förderprogramme hinsichtlich Zielgruppen, 

Förderarten und Fördervoraussetzungen stehe das Land Kärnten zur 

Verfügung, solange sich damit auch die Ziele des Energiemasterplans 

erreichen ließen. 

(4) Laut Stellungnahme des Landes Salzburg entstünde in Salzburgjür 

den Förderwerber durch die teilweise getrennte Abwicklung der Bundes

und Landesmittel kein Mehraufwand, da alle relevanten Unterlagen 

nur einmal online9 zur Verfügung gestellt werden müssten. Auch die 

Abrechnung erfolge in einer Excel-Vorlage, die für beide Förderstellen 

nur einmal erstellt werden müsse. 

5.4 ( 1 )  Der RH  entgegnete den Ausführungen des BMLFUW, wonach auf 
den unterschiedlichen regulativen Ebenen Z ielsetzungen angeführt 
seien, dass für die verschiedenen Maßnahmen der UFI  und der Sanie
rungsoffensive keine quantifIzierten Zielsetzungen defmiert waren 
(siehe TZ 1 1) .  

(2) In  Bezug auf das Nebeneinander von Fördertöpfen für die Förde
rung gleicher Lebenssachverhalte im Bundesbereich (UFI ,  Sanierungs
offensive, KLIEN) wies der RH gegenüber B MLFUW und Land Salz
burg auf die auch aus den Anhang-Tabel len erkennbare Problematik 
der Komplexität der Förderlandschaft und des erhöhten administra
tiven Aufwands hin (TZ 6 und TZ 1 9). Die Problematik gal t  für den 
KlIEN gleichermaßen. 

Zudem verwies der RH auf seine K rit ik an den tei lweise nicht einheit
l ichen Fördervoraussetzungen. 

9 QM-Datenbank 
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(3)  Der RH begrüßte die von der KPe in  ihrer Stel l ungnahme kommu
nizierten Vereinheitl ichungen und Vereinfachungen in  der Berech
nung der UFI-Förderungen. 

6.1 (I) Als Förderbasis wurden teilweise die förderrelevanten Investitionskos
ten herangezogen (Berechnung unter .. De-minimis"-Voraussetzungen), 
tei lweise die etwas geringeren - auf Basis ei ner Vergleichsrechnung 
von Investitionen ohne Umwelteffekte ermittelten - förderfähigen 
Mehrinvestitionskosten (Berechnung nach den Vorgaben der Allgemei
nen Gruppenfreistel lungsverordnung - AGVOl, im Bereich der Bun
desförderungen teilweise beide nebeneinander. lO 1 1  

(2) Die Regelungen der Fördersätze i n  den Förderprogrammen waren 
hochkomplex, sie ergaben sich in der Regel aus einer Zusammen
schau von 

- Standardfördersätzen : 

diese waren oftmals - abhängig von Sanierungsqual ität oder I nvesti
t ionsvolumen - weiter ausdi fferenziert; 

- Zuschlägen zu den Standardfördersätzen : 

die Standardfördersätze konnten in  der Regel um mehrere Zuschläge 
beträchtl ich erhöht werden (siehe zur maximalen Förderhöhe im Detail 
die Tabel len in Anhang 1 ) ;  tei lweise war nicht k lar, von welcher Basis 
die Zuschläge zu berechnen waren bzw. welche Gesamthöhe sie errei
chen konnten (z.B. Förderungen des Bundes für thermische Gebäu
desanierung) ; 

10 z.B. Förderung der Nahwärmeversorgungsanlagen [siehe Anhang 1 ) ;  Förderung der 
thermischen Solaranlagen auf öffentlichen Objekten im Rahmen des KLIEN 

1 1  Das Parallelermittlungsverfahren im Bereich der Bundesförderungcn wurde damit 
begründet, dass einerseits in der Kommunikation gegenüber dem Antragsteller mit 
den Investitionskosten eine einfache Regelung verwendet werde und andererseits im 
H intergrund d ie  Einhaltung der beihilfenrechtlichen Grenzen sichergestellt sei. Bis zur 
Überprüfung durch den RH war dieses Parallelermittlungsverfahren bei allen Program
men bei beantragter AGVO-Förderung hinterlegt. 

Die KPC plante Anfang 201 5, die Wahlmöglichkeit für den Förderwerber zwischen der 
Beantragung einer "De-minimis"-Förderung und einer AGVO-Förderung aufzugeben. 
Damit soll in Zukunft nur ein Standardfördersatz im Programm-Informationsblatt auf
scheinen. Die seit Juli 20 1 4  geltende neue AGVO [Verordnung [EU) Nr. 6 5 1 /20 1 4  der 
Kommission vom 1 7 . Juni 20 14) sah eine gewisse Vereinfachung der Ermittlung der 
Referenzkosten zur Berechnung der Mehrinvestitionskosten vor. 
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- Förderhöch tgrenzen :  

teilweise waren Förderhöchstgrenzen eingezogen (insbesondere bei den 
Programm n für thermische Gebäudesanierung und thermische Solar
anlagen) ; so sah die UFI  z.B.  eine a l lgemeine Förderhöchstgrenze von 
maximal 1 , 5 Mio. EUR je Projekt vor; teilweise war die maximale För
derhöhe an die CO2-Einsparung gekoppelt, d.h.  die Förderung durch 
die erzielte CO2-Einsparung oder durch technische Parameter der zur 
Förderung eingereichten Anlage begrenzt. 1 2 

Aus den Angaben der Förderprogramme zu den Fördersätzen waren 
der tatsächl iche Fördersatz, mit dem der Förderwerber rechnen konnte, 
bzw. der vom Förderwerber geforderte E igenanteil in der Regel n icht 
erkennbar. 

(3)  Das BMLFUW erklärte dem RH gegenüber, sich bei der Festsetzung 
der Höhe der Fördersätze einerseits am europäischen Beihi lfenrecht und 
andererseits an Erfahrungen aus der Marktbeobachtung zu orientie
ren .  Maßgeblich sei dabei, ab welchem Fördersatz Förderwerber dazu 
motiviert werden könnten, Förderungen zu beantragen bzw. ab wel
chem Förder atz die Nachfrage nach Förderungen zurückgehe; einen 
besonderen Fokus setze das BMLFUW auf Energieefflzienz. Auch die 
Länder gaben an, die Marktbeobachtung sowie das Ausmaß der Inan
spruchnahme von Förderungen bei der Festlegung der Höhe der För
dersätze zu berücksichtigen. 

6.2 Der RH kritisierte, dass das mögl iche Ausmaß der Förderungje Projekt, 
d .h .  der Anteil der Fördermittel an den Gesamtprojektkosten (und der 
Eigenanteil des Förderwerbers), durch die Komplexität der Förderbe
rechnung (System aus alternativen Förderbasen und Fördersätzen mit 
einer Vielzahl von Zuschlagsmögl ichkeiten) vielfach aus den Förder
programmen nicht erkennbar war. 

Der RH empfahl den Fördergebern (Gebietskörperschaften), die För
derbasen und Fördersätze (und das Zuschlagssystem) zu systematisie
ren und zu vereinfachen (d.h. Feinabstufungen der Fördersätze zu ver
meiden und als weniger förderungswürdig eingestufte Investitionsteile 
tendenziel l  gänzl ich aus der Förderung herauszunehmen).  

6.3 (J) Laut Stellungnahme des BMLFUW hänge die Komplexität des För

derberechnungssystems wesentlich von den beihilJenrechtlichen Vorga

ben des Unionsrechts ab und sei nicht vom BMLFUW zu verantworten. 
Änderungen im BeihilJenrecht Mitte 201 4  hätten Vereinfachungen in 

1 2  Z.B. UFI Nahwärmeversorgungsanlagen, Salzburg KlUP thermische Gebäudesanierung 
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der Förderungsberechnung ermöglicht, die in den Förderrichtlinien UFI 

201 5 zwischenzeitlich auch nachvollzogen worden seien. Zudem sei 

201 5 eine Konzentration auf wesentliche Investitionselemente sowie 

eine Verschlankung des Zuschlagswesens erfolgt. 

Beim KLIEN seien komplexere Ansätze zur Fördermittelberechnung 

erforderlich, auch wenn der KLIEN in enger Abstimmung mit der KPC 

um die Anwendung eines gemeinsamen Standards auf Bundesebene 

bemüht sei. 

(2) Die KPC begrüßte in ihrer Stellungnahme die Empfehlungen des RH 

zur Systematisierung und Vereinfachung der Förderermittlung, betonte 

allerdings, dass der Grad der Komplexität der Förderermittlung wesent

lich auf das europäische Beihiljenrecht zurückgehe und in den ver

gangenen zehn Jahren die EU-rechtlichen Anforderungen an das För

dersystem immer vielfältiger geworden seien. Allerdings seien diverse 

Zuschläge zu den Fördersätzen in erster Linie national gewachsen. Den 

Empfehlungen des RH entsprechend sei in der UFI - beginnend mit 

Sommer 201 5 - ein vereinfachtes und stringentes Verfahren zur För

derermittlung eingeführt worden. So werde zukünftig keine Doppel

berechnung der Förderung (einmal bezogen auf die umweltrelevanten 

Investitionskosten und einmal bezogen auf die Investitionsmehrkos

ten) durchgeführt. 1m Zuge dessen würden auch die bisher geltenden 

Zuschläge reformiert und bereinigt. Weiters würden die gegenüber den 

Förderwerbern verwendeten Begriffe, angepasst an die Terminologie des 

Beihiljenrechts, durchgängig vereinheitlicht. 

(3) Laut Stellungnahme des Landes Kärnten sei im Zuge einer Abstim

mung der Förderprogramme auch eine Vereinheitlichung von Förder

basen und Fördersätzen möglich. Dies könnte allerdings die Gestal

tung lokaler Förderschwerpunkte - wie in Kärnten für den Bereich der 

Nahwärme - erschweren. 

6.4 ( 1 )  Der RH  begrüßte die Bemühungen des BMLFUW um eine Reduzie
rung der Komplexität der Förderermittlung. 

(2) Der RH betonte gegenüber dem Land Kärnten, dass die vom RH 
empfohlene Systematisierung der Förderbasen und Fördersätze (und des 
Zuschlagssystems) lokale Förderschwerpunkte transparenter machen, 
nicht aber beeinträchtigen sollte. 
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7.1 (1 )  Zwischen d n Fördergebern i m  Umweltbereich bestand - i n  unter
schiedl ichem Ausmaß - ein Know-how-Austausch sowie eine inhalt
l iche Abst immung. 

(2) Intensive - tei lweise a ls  aufwändig beschriebene - Abstimmungen 
fanden zwischen BMLFUW und BMWFW im Bereich der Sanierungs
offensive statt (Programm Thermische Gebäudesanierung) .  

(3)  Auch im Bund-Länder-Verhäl tnis bestand ein regelmäßiger Infor
mationsaustausch der Fördergeber im Umweltbereich. Die zuständi
gen Verwaltungsexperten kan nten sich; der Informationsaustausch 
erfolgte teilweise informel l  im kurzen Wege, aber auch in regelmä
ßigen Bundesländerreferententreffen und anlassbezogenen Workshops 
und Informationsveranstaltungen. 

Folgende Plattformen wurden für einen gebietskörperschaftenüber
greifenden Informationsaustausch genutzt : 

- Jährl iche Bundesl änderreferententreffen: 

An diesen Treffen nahmen Vertreter des BMLFUW, der KPC und der 
von den jeweil igen Förderprogrammen tangierten Bundesländer tei l .  
Sie dienten v.a.  der Präsentation der Förderprogramme. 

- Regel mäßige Landesumweltreferentenkonferenzen : 

Die jährl ich stattfindenden Landesumweltreferentenkonferenzen - an 
denen auch Vertreter des BMLFUW tei l nahmen - setzten sich bisweilen 
mit Fragen der Umweltförderung ausei nander; in  diesem Sinne merkt 
die Landesumweltreferentenkonferenz in der Sitzung vom 6. Juni 2014 
an, dass für den KLIEN der Informationsaustausch und die Abst im
mung noch gesteigert werden könnten. 

- Workshops und Informationsveranstaltungen :  

- Die KPC veransta l t  te im Jahr 20 1 3  zum vierten Mal den Exper
tentag .. Umweltförderung", der die Themen FörderabwickJung, 
M ittelauszahlung und Förderschwerpunkte zum Diskussionsge
genstand hatte. 1 3 

- Im  Oktober 20 1 3  veranstaltete das BMLFUW in Zusammenar
beit mit der KPC im H inblick auf die Biomasse-Nahwärmeförde
rungen eine B iomasse-Enquete, an der auch Fachleute aus den 

1 3  Daran nahmen rd. 1 30 Personen aus unterschiedlichen Bereichen teil .  
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Bereichen Technik und Wirtschaft, Vertreter von I nteressenver
bänden und der Förderstel len der Bundesländer tei l nahmen.  

(4)  Fragen der Kompetenzabgrenzung i m  Förderwesen waren i n  der 
Regel nicht Gegenstand der S itzungen und Veranstaltungen. Auch 
bestand überwiegend keine Zielsetzung einer bundesweiten Abst im
mung von im seI  ben Förderbereich bestehenden Förderprogrammen. 

7.2 Der RH  anerkannte, dass zwischen den mit  der Administration des 
Umweltförderbereichs befassten Personen - auch bundesländerüber
greifend - ein l aufender Informations- und Know-how-Austausch 
stattfand. 

Der RH  kritisierte jedoch, dass die Konzeption von im seI  ben Förder
bereich bestehenden Förderprogrammen mehrerer Gebietskörperschaf
ten ( in  inhaltl icher, begrifflicher und organisatorischer Sicht) keinem 
systematischen Abstimmungsprozess u nterlag. Er  kritisierte insbeson
dere, dass es keine Zielsetzung einer Kompetenzabgrenzung im För
derbereich gab. 

Der RH war der Ansicht, dass eine Kompetenzabstimmung in den 
verschiedenen Förderbereichen unter Reduktion der Fördertöpfe und 
Akteure den Aufwand in  der Abwicklung und Koordinat ion der För
derungen reduzieren würde. Er  empfahl daher den Fördergebern wie
derholt (TZ 2), Programme mit  weitgehend gleichen Zielsetzungen 
zu ammenzuführen und - im Wege einer Kompetenzberein igung -
die Anzahl der Akteure und der Fördertöpfe zu verringern. 

7.3 ( 1) Das BMLFUW führte in seiner Stellungnahme die gesetzliche Aus

gangslage ins Treffen, die für die fehlende Kooperation der Gebiets

körperschaften bei der Konzeption der Förderprogramme verantwort

lich sei. Der Hauptgrund in den vom RH aufgezeigten Ineffizienzen 

liege in den fehlenden verfassungs- und einfachgesetzlichen Grund

lagen zur klaren Kompetenzaufteilung (bzw. Zusammenarbeitsverein

barung) der Fördersysteme zwischen den Gebietskörperschaften. Eine 

"bloße" Abstimmung auf Verwaltungsebene könne dieses Defizit im 

besten Fall mildern, jedoch keineswegs beseitigen. 

Das BMLFUW selbst suche bezüglich der von ihm zu verantwortenden 

Förderinstrumente die inhaltliche Abstimmung mit anderen Förder

einrichtungen auf Bundes- und Landesebene. Allerdings könne das 

BMLFUW alleine aufgrund der kompetenzrechtlichen Rahmenbedin

gungen eine eindeutige Abgrenzung der inhaltlichen Einsatzgebiete von 

Förderungen nicht erreichen. 

219  

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 23 von 100

www.parlament.gv.at



Inhaltliche Abstimmung 
der F<nderprogramme 

Förderung eines 

Projekts aus mehre

ren Förderprogram

men/Fördertöpfen 

R 
-

H 

(2) Das Land Kärnten sprach sich in seiner Stellungnahme - vor allem 

im Bereich der Nahwärmeerrichtungsförderung - auch aus föderalis

tischer Sicht für eine strikte Kompetenzverteilung innerhalb der För

derlandschajt aus. 

7.4 Der R H  erwiderte dem B ML FUW, dass es mit seiner Stel lungnahme die 
vom RH  in  TZ 2 zum Ausdruck gebrachte A nsicht bestätigte, wonach 
auf Bundesebene ein Bewusstsein für Kompetenzabgrenzungen und 
-berein igungen erkennbar war, wie auch seine Kritik, dass bis zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung noch keine konkreten Schritte zur kom
petenzrechtlichen Zustän digkeitsabgrenzung für Förderungen gesetzt 
wurden. In diesem Sinne erachtete auch der RH eine gute Abstim mung 
der Förderstel len nur als die zweitbeste Lösung gegenüber einer kla
ren Kompetenzabgrenzung. 

8.1 ( 1 )  Die Fördermittel für die vier prüfungsgegenständl ichen Fördermaß
nahmen kamen aus EU-, Bundes- und Landesmittel n .  In der Regel 
standen je Fördergegenstand Fördermittel aus drei bis vier Förder
töpfen zur Verfügung. Al le in auf Bundesebene konnten U mweltmaß
nahmen aus drei verschiedenen Fördertöpfen fmanziert werden (UFI,  
Sanierungsoffensive, KLIEN) .  

Abbildung 1 :  Fördertöpfe betriebliche Umweltförderungen 

EU 

Regionale Entwicklung 
EFRE 

Landwirtschaft ELER 

Bund 

f umWeltfÖrderUng Inland 

I Sanierungsoffensive 

C 
_

KL

_

I

_

E N __ _ 

Land 

Kärnten: 
Landesmittel 

Salzburg:  
KLUP und Landesmittel 

Quellen: Zusammenstellung RH auf Basis der Erhebungen bei BMLFUW und KPC sowie den Ländern Kärnten, Salzburg und Wien 
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(2) Der Bund hatte seit 2007 zusätzl ich zur UFI weitere Fördertöpfe 
mit Schwerpunkten im Bereich CO2-Reduktion und EnergieeffIzienz 
geschaffen : 

- Der K1 ima- und Energiefonds (KLIEN) wurde im Jahr 2007 durch das 
K1 ima- und Energiefondsgesetz eingerichtet, um die Bundesregie
rung bei der Umsetzung einer nachhaltigen Energieversorgung, bei 
der Reduktion der Treibhausgas-Emissionen sowie bei der Umset
zung der KJ imastrategie zu unterstützen .  

- In  d en  Jahren 2009/2010 schuf d i e  Bundesregierung im Rahmen 
eines Konjunkturpakets eine Aktion zur Förderung von thermischen 
Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden (Sanierungsoffensive). Vor 
der Sanierungsoffensive war die thermische Gebäudesanierung von 
Betrieben im Rahmen der UFI  gefördert worden. 1 4 

Mit dem Bundes-Energieefflzienzgesetz (BGBI. I Nr. 72/2014) wurde zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung auf Basis von EU-Vorgaben ein neues 
zusätzl iches I nstrument im Bereich der Förderung der EnergieeffIzi
enz geschaffen .  Inwieweit damit ein weiterer Fördertopf  für die prü
fungsgegenständl ichen Maßnahmen eingerichtet wurde, war zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung noch nicht abschätzbar. 

(3 )  Die Förderbedingungen enthielten unterschiedliche Vorgaben 
betreffend die Zulässigkeit bzw. Nicht-Zulässigkeit der Kombination 
von unterschiedlichen Förderungen : 

(a) Bei den prüfungsgegenständlichen Förderungen waren Förderungen 
mehrerer Gebietskörperschaften nebeneinander stets zulässig. Dage
gen waren Para l le lförderungen des gleichen Projekts durch die glei
che Gebietskörperschaft grundsätzl ich ausgeschlossen. 1 5 

14 Die Sanierungsoffensive zielte auf eine Verbesserung des Wärmeschutzes von betrieb
lich genutzten Gebäuden ab, die zum Zeitpunkt der Einreichung älter als 20 Jahre waren. 
Es wurden auch Kombinationsprojekte (z.B. Gebäudesanierung kombiniert mit thermi
scher Solaranlage) gefördert. E ine zusätzliche Förderung durch die UFI war nicht mög
l ich (siehe Anhang-Tabelle 3) .  

1 5  vgl. dazu § 7 UFI-Förderungsrichtl inie 2009; demnach waren ,.Konsortialförderun
gen" (Förderung der Maßnahme durch mehrere öffentliche Fördergeber) grundSätzlich 
zulässig, al lerdings nicht durch eine andere Bundesförderstelle. Ein Verbot weiterer 
Landesförderungen enthielten auch § 7 der Förderungsrichtlin ien für die Umweltför
deru ng im Land Salzburg sowie die Kärntner Förderungsrichtlinie Erneuerbare Wärme 
20 14  (für die Programme .. Thermische Solaranlagen" und .. Fernwärmeanschluss"). 
Die wesentliche Schranke von Parallelförderungen ergab sich aus dem Beih i lfenrecht 
der EU ; siehe TZ 1 3 . 
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(b) Daneben b tanden Modelle der Kooperation bzw. der Bezugnahme 
auf andere Förderprogramme:  

- Kofmanzierung: 

Die Förderbedingungen nannten a ls  Voraussetzung für eine Förderge
währung die Mitförderu ng (zu einem bestimmten Anteil)  durch einen 
anderen Fördergeber. 

Dies war bei fo lgenden prüfungsgegenstä ndl ichen Förderungen der 
Fa l l :  

- Förderungen aus EU-Strukturfonds-Mitteln (EFRE, ELER) erfor
derten grundsätzlich eine Kofmanzierung mit nationalen Mit
teln.  Im Bereich der Nahwärmeversorgungsanlagen war eine 
Kofmanzierung durch Bund und Länder vorgesehen (Aufbringung 
von etwa 50 % der Fördermittel durch Bund und Länder - siehe 
Anhang-Tabelle 2) .  

- Die Förderung von Nahwärmeversorgungsanl agen durch den 
Bund (UFl )  erforderte eine Kofmanzierung des Projekts durch 
das jeweilige Land (Au fbringung von 40 % der Fördermittel durch 
das Land - siehe Anhang-Tabel le 1 ) . 

- Die Förderung der thermischen Gebäudesanierung von Gemeinde
Gebäuden aus der UFI  erforderte eine Kofmanzierung des jewei
l igen Landes (Aufbringung von mindestens 12 % der Fördermit
tel durch das Land - siehe Anha ng-Tabel le 3 ) .  

- Anschlussförderung: 

Die Förderung eines Fördergebers war a ls  Ergänzung zur Förderung 
eines anderen konzipiert : 

In diesen Fäl len nahmen die jewei l igen Förderrichtl inien Bezug auf 
die Förderung eines anderen Fördergebers und knüpften an  diese an. 

Dies war für Fernwärmeanschlüsse in  Kä rnten der Fa l l ;  die Förderbe
dingungen sahen vor, dass eine mögliche Förderung aus der UF l  auto
matisch von der Landesförderung in Abzug gebracht wurde (siehe 
Anhang-Tabel le  5). 
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Das Förderprogramm KLUP in  Salzburg l 6 verstand sich insgesamt a ls  
eine Ergänzung zu den Fördermögl ichkeiten der Umweltförderung im 
In land (UFI ) .  

(4)  Eine vom Kärntner Wi rtschaftsförderungsfonds (KWF) beauftragte 
Evaluierung seiner Arbeit ( "KWF-Evaluierung 2010 - Endbericht" aus 
20 1 1 1 7) beurteilte Anschlussförderungen besonders kritisch : Die Auto
ren sahen in der Mittelaufstockung durch das Land keine ausreichenden 
Argumente für eine addit ionale Wirkung bei den Unternehmen und 
führten aus, dass Anschlussförderungen einer Umkehrung des F inanz
ausgleichs gleichkämen, indem M ittel, die im Rahmen des Finanzaus
gleichs vom Bund an  die Länder übertragen würden, von den Ländern 
wiederum unter E inschaltung eigener Förderstel len zur Mitfmanzie
rung von Förderungen des Bundes verwendet würden. 1 8 

8.2 Der RH  anerkannte, dass die prüfungsgegenständl ichen Umweltför
derungen I nstrumente darste l l ten, mi t  denen die Gebietskörperschaf
ten in  ihrem Interesse gelegene Maßnahmen mit  positiven Umwelt
auswirkungen anstoßen konnten. 

Der RH erachtete a l lerdings die Paral le l i tät von Förderungen mehrerer 
Fördergeber und Gebietskörperschaften mit  weitgehend gleichen Ziel
setzungen und Fördergegenständen für in der AbwickJung aufwändig 
(siehe TZ 1 9) und in  den Effekten/Wirkungen schwer fassbar (TZ 1 7) .  
Das  Hinzutreten neuer Fördertöpfe für die Förderung gleicher Lebens
sachverhalte im KI ima- und Energiebereich - wie bei den prüfungs
gegenständl ichen Fördermaßnahmen mit  der San ierungsoffensive und 
dem KLIEN - erhöhte l aufend die Komplexität der Förderlandschaft. 

1 6 betrifft die Förderprogramme Thermische Gebäudesanierung, Thermische Solaranla
gen und Fernwärmeanschlüsse 

17 Autoren : Technopolis Forschungs- und Beratungsgesellschaft m.b.H., convelop - coope
rative knowledge design GmbH und ÖI R  - Österreichisches Institut für Raumplanung 

1 8 Zitat aus .. KWF-Evaluierung 20 1 0  - Endbericht": 
.. Auch der gängigen Praxis der Bundes-Anschlussförderungen stehen wir hier i ns
gesamt skeptisch gegenüber [ . . .  ) Wir sehen in der Erhöhung der Förderungssätze des 
Bundes durch das Land keine ausreichenden Argumente für eine additionale Wirkung 
bei den Unternehmen. D.h. es ist nicht zu erwarten, dass zusätzliche Investitionen im 
größeren Umfang durch die Anschlussförderungen generiert werden. Noch problema
tischer ist dies aus Effizienzgesichtspunkten. Dies kommt letztlich einer Umkehrung 
des Finanzausgleiches gleich : Mittel gehen vom Bund an die Länder über den Finanz
ausgleich. Die Länder ko-flnanzieren damit - unter Einschaltung eigener Förderungs
agenturen - Förderungen de Bundes. Nicht nur, dass hier Geld im Kreis geschickt wird 
und zwei Agenturen eingesetzt werden, entsteht dadurch insgesamt der Anreiz für den 
Bund, seinerseits die Förderungsintensitäten sukzessive zu reduzieren. Wir plädieren 
aus diesen Gesichtspunkten für einen sehr restriktiven Einsatz dieses Förderungsme
chanismus und mehr für Arbeitsteilung zwischen Bund und Land, denn für eine ,Ver
dopplung' von Förderungen." 
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Aus Sicht d RH ergaben sich h insichtlich der  prüfungsgegenständ
l ichen Fördermaßnahmen - sowohl auf Basis von Evaluierungen der 
überprüften Stel len als auch auf Basis der gegenständl ichen Geba
rungsüberprü fu ng - Zweifel an der Notwendigkeit und Zweckmä
ßigkeit des Nebeneinanders von Bunde förderungen wie auch von 
Bundes- und Landesförderungen. 

Der RH war der Ansicht, dass sich die Bereitstel lung von Fördermitteln 
für Maßnahmen stets am Mittelbedarf zur Erreichung des erwünschten 
Verhal tens zu orientieren hat ; dies ist nur möglich, wenn die Förder
geber die Förderungen anderer Förderstel len bei der Konzeption der 
Förderprogramme mitberücksichtigen. 

Der RH  empfahl den Fördergebern, Maßnahmen, die auch von ande
ren Fördergebern gefördert werden, nur zu fördern, wenn die Auf
stockung der Fördermittel entweder zur Erreichung der gemeinsamen 
Förderziele oder zur Erreichung eigener, weitergehender Förderziele 
erforderl ich ist. Der RH regte in  diesen Fäl len abgest immte Kofinan
zierungen mit der gemeinsamen AbwickJungsstel l e  an (TZ 9) .  

8 .3  ( J)  Das BMLFUW unterstützte in seiner Stellungnahme die Kritik des 

RH und hielt fest, dass " Top-ups " (zusätzliche Förderungen) der Bun

desländer, die regional und ohne Abstimmung mit der jür das Pro

jekt bedeutenderen UFl erfolgten, problematisch erschienen. Die För

derungen des BMLFUW würden in der Form konzipiert, dass damit 

der gesamte Förderbedarf abgedeckt sei und zusätzliche Förderungen 

oft nicht mit weiteren Umwelteffekten begründet werden könnten. 

Positiv zu beurteilen seien die vom BMLFUW von den Ländern explizit 

eingeforderten und beiderseitig abgestimmten Kojinanzierungen (z.B. 

bei der Nahwärmeversorgung). 

(2) Die KPC bestätigte in ihrer Stellungnahme grundsätzlich die Ansicht 

des RH, dass mehrere Förderinstrumente für denselben Fördergegen

stand - v. a. aus Sicht des potenziellen Förderwerbers - die Komplexi

tät der Förderlandschajt erhöhten. Jedoch handle es sich bei den För

derinstrumenten des Bundes (UFl, KLIEN, Sanierungsoffensive) um drei 

klar abgegrenzte und gut aufeinander abgestimmte Instrumente. Gene

rell sei die UFl ein Förderinstrument für die Verankerung einer Tech

nologie in der Breite, während der KLIEN einzelne innovative Projekte, 

die deutlich höhere Anforderungen erfüllen müssten, unterstütze. Für 

die Fördernehmer entstehe durch die zentrale Abwicklung der Zusatz

effekt, dass falsch eingereichte Projekte kundenfreundlich richtig zuge

ordnet werden könnten. 
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Im Bereich der A nschlussjörderungen der Länder sah auch die KPC 

einen Optimierungsbeda.,j, wenngleich es laufend Bemühungen des 

BMLFUW und der KPC zur Abstimmung zwischen den Bundes- und 

Länderprogrammen gebe. 

(3) Laut Stellungnahme des Landes Kärnten habe es mit dem Energie

masterplan sehr viel ambitioniertere Ziele beschlossen als der Bund. 

Um diese Ziele zu erreichen, seien lokal abgestimmt Zusatzjörderungen 

des Landes eiforderlich. Dabei solle durch Absprache mit den Bun

desstellen auf die Verminderung des Verwaltungsaujwands besonderes 

Augenmerk gelegt werden. 

8.4 Der RH anerkannte die Bemühungen der Fördergeber um eine sach
gerechte Ausgestaltung der Umweltförderungen in ihrem jewei l igen 
Kompetenzbereich. Die Ste l lungnahmen bestätigten jedoch, dass die 
Para l lelität von Förderungen mehrerer Fördergeber und Gebietskör
perschaften mit weitgehend gleichen Zielsetzungen und Fördergegen
ständen in der Abwicklung aufwändig, für den Fördernehmer schwer 
zu überschauen und in den Wirkungen schwer fassbar war. 

9.1 ( 1) Übl icherweise wickelte jeder Fördergeber seine Förderung selbst 
ab ;  dies galt im Besonderen bei Fördergebern verschiedener Gebiets
körperscha ften.  

(2) Bei etwa der Hälfte der Förderprogramme der gegenständl ichen Geba
rungsüberprüfung gab es allerdings ressortübergreifende sowie teilweise 
auch gebietskörperscha ftenübergreifende Abwicklungskooperationen : 

- Der Bund hatte die KPC mit der Abwicklung sämtl icher Fördermaß
nahmen der UFI ,  der Sanierungsoffensive sowie mit der Abwicklung 
der umweltbezogenen I nvestitionsförderungen des KLIEN betraut 
und die KPC damit zur zentra len Abwickl ungsstel le  der Umweltför
derungen (und der unterschiedl ichen Umweltfördertöpfe) des Bundes 
gemacht. 1 9 

- Das Land Salzburg hatte die Abwicklung der Förderung von ther
mischen Gebäudesanierungen und thermischen Solaran lagen von 
Betrieben an die KPC übertragen. Die KPC wickelte die Förderungen 
gemeinsam mit  den gleichartigen Bundesförderungen ab. 

Gemeinsame Abwicklung der Förderungen verschiedener Förderge
ber bedeutete, dass die KPCje Förderansuchen/Förderprojekt folgende 

19 für UFI mit BGBI. 1 1  Nr.  460/2003 ; für KllEN mit BGBI.  I Nr. 40/2007 
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Schritte a l s  abwickelnde Stel le für a l l e  in  Frage kommenden Förder
programme gemeinsam und gleichzeitg zu administrieren hatte: 

- Entgegennahme des Antrags, 

- Prüfung der Fördervorau etzungen, 

- Förderzusage, 

- Prü fung der Abrechnung, 

- Auszahlung der Förderung, 

- Kontro l le  der E inhaltung der Förderbedingungen. 

D ie E inrichtung einer gemei nsamen Abwicklungsstel le  stel l te für  den 
Fördernehmer eine deutl iche administrative Entlastung dar, da die 
Kommunikation und Information über nur einen Ansprechpartner l ief. 

Für den Fördergeber stel lte die Übertragung der Abwicklung eben
fa l ls eine Entlastung dar. Dennoch verbl ieb eine Reihe von Aufgaben 
beim n icht-abwickelnden Fördergeber; so war die Konzeption der Pro
gramme wie auch die Verantwortung für die Bereitstel lung der Förder
mittel stets Aufgabe des Fördergebers. Im  Fa l l  der beiden vom Land 
Salzburg übertragenen Förderprogramme (Thermische Gebäudesanie
rung und Thermische Solaranlagen) prüfte die Salzburger Landesre
gierung die Förderbeträge auf Plausibil ität und kontro l l ierte bei der 
KPC die Abwicklung einzelner Fä l le. 

(3)  Die prüfungsgegenständl ichen Förderungen in  Kärnten sowie die 
Förderungen der Nahwärmeversorgungsanlagen und der Fernwärme
anschlüsse in Salzburg wurden von den Ländern selbst administriert.2o 
I n  diesen Fäl len mussten die Förderwerber für ein Vorhaben sowoh l  
be im Bund (bei der KPC) a l s  auch be im jeweil igen Land einen Förder
antrag einbringen, jeder Fördergeber führte die Förderverfahren samt 
Abrechnung und Auszahlung getrennt und unabhängig von der För
derung durch die andere Gebietskörperschaft durch. 

9.2 ( 1 )  Der RH erachtete die Bestimmung einer gemeinsamen Abwicklungs
stel le für Förderprogramme, die dieselben Lebenssachverhalte betrafen, 

20 [n Kärnten waren die vier Programme der belrieblichen Umwelt förderungen i n  einer 
Abteilung (Abteilung 8 Kompetenzzentrum für Umwelt, Wasser und Naturschutz) kon
zentriert, wobei EU-kofmanziertc Färderungen von Nahwärmeversorgungsan[agen über 
die Abteilung 10 des Amtes der Kärntner Landesregierung (Kompetenzzentrum Land
und Forstwirtschaft) abgewickelt wurden. 
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im Sinne der Reduktion von Verwaltungsaufwand und der Nutzung von 
Synergien als zweckmäßig. Er betonte, dass dies eine einheitliche Admi
nistration sicherstellte, mehrfache Kontrollen von Rechnungen vermied, 
bessere Möglichkeiten schuf, unzulässige Mehrfachförderungen hint
anzuhalten, sowie eine Gesamtbetrachtung des Fördermitteleinsatzes 
und der Förderwirkungen bei der Evalu ierung erleichterte. Die Bestim
mung einer gemeinsamen Abwicklungsstelle  stellte damit sowohl für die 
Fördergeber, insbesondere aber für die Förderwerber eine klare admi
nistrative Erleichterung und Entlastung dar. 

Der RH  kritisierte, dass (auch) kofmanzierte Förderungen (Förde
rung der Nahwärmeversorgungsanlagen) n icht über eine gemeinsame 
Abwicklungsstel l e, sondern von den Förderstel len des Bundes und der 
Länder getrennt  administriert wurden .  

(2) Der  RH betonte a l lerd ings, dass das Vorl iegen mehrerer Fördertöpfe 
stets einen Mehraufwand an Verwaltung verursachte, und zwar auch 
im Fall von gemeinsamen Abwicklungsstel len. Denn die Verantwor
tung für die Fördermittel und damit ein Teil des Verwaltungsaufwands 
verblieb beim n icht-abwickelnden Fördergeber (der mitfmanzierenden 
Gebietskörperschaft) ; in diesem Sinne verb lieben auch bei den gemein
sam von der KPC administrierten prüfungsgegenständl ichen Förder
maßnahmen n otwendigerweise die Erstellung des Förderprogram ms, 
die Mi ttelbereitstel lung, die Abst immungen zwischen den Förderge
bern sowie P lausib i l isierungen von Auszah lungen beim n icht-abwi
ckelnden Fördergeber (bei den prüfungsgegenständl ichen Fördermaß
nahmen insbesondere BMlFUW, BMWFW, KlIEN, Land Salzburg) . 

Der RH  empfah l  daher den Fördergebern - um den Verwaltungsauf
wand gering zu halten - i n  erster L in ie  eine Kompetenzberein igung 
bei den Förderungen und eine Reduktion der Fördertöpfe (TZ 7,  1 9) .  

In  Bereichen, in  denen eine Kompetenzbereinigung nicht möglich war, 
empfahl er die Betrauung einer gemeinsamen Abwicklungsstelle. 

9.3 (1) Das BMLFUW befürwortete in seiner Stellungnahme - im Sinne der 

Empfehlung des RH - eine Kompetenzbereinigung bei den Förderungen. 

Angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Rahmenbedingungen suche 

das BMLFUW mit diversen Maßnahmen die Kooperation zu anderen 

Förderstellen auf Landes- und Bundesebene (z.B. durch Bereitstellung 

/Jon Information über die in den jeweiligen Bundesländern geförderten 

Projekte). 

(2) Die KPC unterstrich in ih rer Stellungnahme - im Sinne der Emp

fehlung des RH -, dass eine gemeinsame Abwicklungsstelle eine geeig-
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nete Maßnahme zur Reduktion des Verwaltungsaujwands und zur Nut

zung von Synergien darstelle. 

(3) Laut Stellungnahme de Landes Kärnten wäre eine gemeinsame 

Abwicklungsstelle sehr zu begrüßen, müsse aber möglichst nahe beim 

Förderwerber eingerich tet werden. 

(4) Das Land Salzburg wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 

das Referat Energiewirtschaft und -beratung des Amtes der Salzburger 

Landesregierung zentrale Anlaufstellefür alle Förderungen im Bereich 

der Biomasse Nahwärmeanlagen sei (auch ELER-Förderungen), was den 

Zugang zur Förderstelle für die Förderwerber vereinfache. Die dezen

trale Abwicklung der Förderungen habe den Vorteil, dass die Kenntnis 

der Örtlichkeiten, der Brennstoffverfügbarkeit, der alternativen Ver

sorgungsmöglichkeiten und die beratende Einbindung der Förderstelle 

bei der Projektentwicklung einen effizienteren Einsatz der Fördermit

tel ermöglichten. Die Abwicklung durch die KPC und das Land Salz

burg bedeute für den Förderwerber praktisch keinen Mehraufwand, da 

idente Unterlagen verwendet würden, die über die Qualitätsmanage

ment-Projektdatenbank (QM-Datenbank) auf elektronischem Weg nur 

einmal zur Verfügung gestellt werden müssten. Die Zusammenarbeit 

zwischen KPC und Land Salzburg erfolge rasch, informell und gut. 

Das Land Salzburg räumte jedoch ein, dass Verbesserungspotenzial 

bestehe: So könnten die von den Förderstellen erstellten Unterlagen 

(Förderverträge, Auszahlungsschreiben, Dokumentation von Kontrol

len) über die Datenbank einfacher ausgetauscht und die Ergebnisse der 

durch das Land durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen im Bereich natio

naler Förderungen der KPC zur Verfügung gestellt werden. 

9.4 Der RH hielt zu den Stel lungnahmen des BMLFUW sowie der Länder 
Kärnten und Salzburg fest, dass die Frage, ob eine zentrale (gemein
same) Abwicklungsstel le  beim Land oder beim Bund angesiedelt wer
den sollte, wesentlich von der Art der Förderung und der Notwendig
keit der Berücksichtigung lokaler Umfeldbedingungen abhängt. 

10.1 ( I )  Für die prüfungsgegenständl ichen Förderungen bestand keine 
gebietskörperschaftenübergreifende Übersicht über die von den unter
sch iedl ichen Fördergebern (EU, Bund, Länder, unter Umständen auch 
Gemeinden) ausbezahlten Fördermittel ; die Daten mussten im Rahmen 
der Gebarungsüberprüfung bei den jewei l igen Fördergebern/Förderab
wicklern abgefragt werden. 
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Bei den Stel len des Bundes und der Länder lagen insbesondere auch 
keine Informationen über a l lfal l ige paral lele  Förderungen durch 
Gemeinden vor; diese konnten damit auch im Rahmen der gegen
ständl ichen Gebarungsüberprüfung nicht  miterhoben werden. 

(2) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestand keine einheitl iche 
gebietskörperschaftenübergreifende Förderdatenbank. 

M it der Transparenzdatenbank hatte das BMF eine Datenbank einge
richtet, in die Förderempfänger-bezogene Förderdaten ( insbesondere 
Förderbeträge) unterschiedl icher Fördergeber eingespeist werden konn
ten ; die Transparenzdatenbank enthielt zur Zeit der Gebarungsüber
p rüfung (201 4) a l l erdings erst Förderempfänger-bezogene Daten für 
Förderungen des Bundes, n icht aber auch für Förderungen von Län
dern und Gemeinden . Die Tei l nahme der Länder war zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung Gegenstand  einer Evaluierung, die Einbindung der 
Gemeinden n och offen (TZ 1 1 ) . 

10.2 Der R H  kritisierte den mangelnden Gesamtüberbl ick über den Förder
mitteleinsatz. Er war der Ansicht, dass eine wirkungsorientierte För
dermittelsteuerung für Fördergeber nur möglich ist, wenn diese Klar
heit über al lfäl l ige weitere Förderungen im  seI ben Förderbereich haben 
(siehe auch TZ 1 7  und 1 8). 

10.3 (1) Das BMLFUW bemängelte in seiner Stellungnahme den fehlenden 

Gesamtüberblick im Förderungsverlauj Die derzeitige Struktur der 

Transparenzdatenbank sei nicht geeignet, einen solchen Gesamtüber

blick zu geben (sie stelle auf Auszahlungen ab, die Antragsprüjung bei 

einigen Förderinstrumenten erfolge aber vor der Auszahlung; auch seien 

die Mitwirkungspflichten an der Transparenzdatenbank für Gebiets

und andere Körperschaften noch nicht vereinheitlicht). 

Laut Stellungnahme des BMLFUW betreffe die Kritik des RH hinsicht

lich der Einhaltung von Förderhöchstsätzen im Fall von parallelen För

derungen in der Regel nicht die Förderinstrumente des BMLFuw, da 

diese zeitlich früher in Anspruch genommen würden; es liege in der 

Verantwortung der zeitlich nachfolgenden Fördergeber, diese wahrzu

nehmen. Für Bundesförderinstrumente wie die UFi sei es aus verwal

tungstechnischen Gründen unmöglich, bei Kleinprojekten im Nachhi

nein mögliche Doppel- oder Mehrfachförderungen zu kontrollieren und 

gegebenenfalls den Bundesanteil wieder zurückzufordern. Eine Reduk

tion und Abstimmung der Förderinstrumente auf gesetzlicher Ebene 

würde diese Problematik jedoch entschärfen. 
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Das BMLFUW merkte in seiner Stellungnahme an, dass viele Gemein

den Förderungen anböten, dass diese aber meist sehr gering seien und 

damit jörderpolitisch kaum ins Gewicht fielen. Mit einem Datenab

gleich würde ein erheblicher Verwaltungsaufwand einhergehen. 

(2) Das Land Salzburg wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 

es im Rahmen der Projektentwicklung von Biomasse-Nahwärmeanla

gen in engem Austausch mit den betroffenen Gemeinden stehe, womit 

diesbezüglich parallele Förderungen ausgeschlossen seien. 

10.4 Der RH betonte gegenüber dem BMLFUW, dass es in der Verantwortung 
jedes Fördergebers l iegt, die Einhaltung der EU-rechtl ichen Höchstför
dersätze wahrzunehmen und unzulässige Mehrfachförderungen h int
anzuhalten. E ine effektive und ressourcenschonende Wahrnehmung 
dieser Verantwortung setzte eine Kompetenzbereinigung im Bereich 
der Förderlandschaft voraus. 

11 ( I )  Der RH betrachtete im Rahmen der Prüfung (mit den vier prüfungs
gegenständl ichen Fördermaßnahmen) i nsgesa mt Fördermittel in der 
Höhe von jährlich etwa 50 M io. EUR.2 1  In die Programme Nahwärme
versorgungsanlagen und Thermische Gebäudesanierung flossen Förder
mittel in der Größenordnung von jährl ich 20 Mio.  EUR (Bundes- und 
EU-Mittel rd. 26 Mio.  EUR22 bzw. 1 8,2 Mio. EUR pro Jahr) ,  während 
die bei den anderen Programme (Thermische Solaranlagen und Fem
wärmeanschlüsse) deutl ich geringer dotiert waren (Bundes- und EU
Mittel rd. 2,8 M io. EUR bzw. 1,4 Mio. EUR pro Jahr) .23  

Konkret flossen für die prü fungsgegenständl ichen Programme Förder
mittel in folgender Höhe:  

21  48,5 Mio. E U R  im Umweltbereich bzw. 52,08 Mio. E U R  einschließlich Landwirtschafts
förderung ELER 3 1 1  a im Bereich Nahwärmeversorgungsanlagen 

22 einschließlich ELER 3 1 1 a 

23 berechnet für den Durchschnitt der Jahre 2010 bis 20 1 3  
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TabeLLe 2: Fördermitteleinsatz EU, Bund, Länder Kärnten, Salzburg und Wien für die 
prüfungsgegenständlichen Fördermaßnahmen (Durchschnitt der Jahre 2010 
bis 2013) 

Fördermaßnahmej für Nahwärme- für Thermbche für für Summe 
Fördergeber versorgun�s- Gebäude- Thermische Fernwärme-

anlagen sanierung Solaranlagen anschlüsse 

in Mio. EUR (Durchschnitt der Jahre 2010-2013) 

EU 8,82 0,53 0,02 0,04 9,42 

Bund 13,75 17.67 2,80 1,31 35,52 

davon 

UFI 13.75 5,06 2,01 1,28 22,10 

Sanierungsoffensive 0,00 12,26 0,05 0,03 12,34 

KLIEN 0,35 0,73 1,08 

Land Kärnten 0,63 0,05 0,04 0,70 1,43 

Land Salzburg 1,99 0,11 0,02 0,01 2,14 

Land Wien 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

Summe 25,20 18,37 2,89 2,07 48,53 

Programm ELER 311a2 

EU 2,29 2,29 

Bund U8 1,18 

Ktn, Sbg, (Wien) 0,08 0,08 

Summe 

EU, Bund, Kärnten, 
Salzburg, Wien inklu-
sive ELER 31la 28,75 18,37 2,89 2,07 52,08 

Biomasse-Kraftwerke u n d  Wärmeverteilung 

Landwirtschaftsförderungen im Bereich Nahwärmeversorgungsanlagen: 

Die Förderung von Nahwärmeversorgungsanlagen im Rahmen des Programms "Diversifizierung land- und forstwi rtschaftlicher 
Betriebe durch Energie aus nachwachsenden Rohstoffen sowie Energiedienstleistungen" (ELER 311a) ist eine Landwirtschafts-

förderung und wurde durch die Länder abgewickelt. Die Auszahlung der Mittel erfolgte durch die AMA. 

Quellen: Zusammenstellung RH  auf Basis der Erhebungen bei KPC und den Ländern Kärnten, Salzburg und Wien 

Bund 2015/17 

(2) Die fo lgende Abbildung zeigt, in welchem Ausmaß EU, Bund und 
Länder zur Aufbringung der Fördermittel für die prüfungsgegenständ
l ichen Maßnahmen beitrugen:  
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Abbi ldung 2 :  Fördermi ttele insa tz EU,  Bund,  Länder Kärnten, Sa lzburg und Wien fü r  die  
prüfungsgegenständl ichen Förderma ß n a hmen  (Durchschni tt der Jahre 2 0 1 0  
b i s  2 0 1 3 )  1 

40 

35 

30 

25 
a::: 
=> UJ 

.� 20 
:::;:: 
t: 

15 . 

10 

5 

° 
EU Bund 

Fernwärmeanschlüsse 

Thermische Gebäudesanierung 

Kärnten 

2,5 

2,0 

a::: 1 ,5  => UJ 
ci 
� 
t: 1,0 

0,5 

0,0 
Kärnten Salzburg Wien 

Salzburg Wien 

• Thermische Solaranlagen 

• Nahwärmeversorg u ngsan lagen (U m we lt + Landwirtschaft) 

einschließlich Landwirtschaftsförderung ELER 311a (für Nahwärmeversorgungsanlagen) 

Quellen: Zusammenstellung RH; Fragebogenbeantwortung KP(, Länder Kärnten, Salzburg und Wien, AMA 

232  

Die  Abbildung 2 zeigt, dass d i e  Schwerpunkte des Fördermittelein
satzes24 je Gebietskörperschaft unterschiedl ich waren: 

- EU:  

Die EU-Mittel standen zur  Kofmanzierung für a l le  vier Programme 
zur Verfügung, betragsmäßig spielten sie jedoch nur für die Förderung 
von Nahwärmeversorgungsanlagen eine Rol le  (mit 1 1 , 1  Mio.  EUR25) .  

2 4  Die Zahlen beziehen sich auf d i e  Auszahlungen im Durchschnitt der Jahre 20 10  bis 20 1 3. 
25 8,8 Mio. EUR EFRE und HER 3 1 2  sowie 2,29 Mio. EUR HER 3 1 1 a ;  Durchschnitt der 

Jahre 2010 bis 201 3 
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- Bund:  

Betriebliche Umweltförderungen 
des Bundes und der Länder 

Mittel des Bundes wurden primär für die Förderung der thermischen 
Gebäudesan ierung mit jährlich 1 7,7  Mio. EUR und die Förderung der 
Nahwärmeversorgungsan lagen mit jährlich 1 3 ,6  Mio. EUR eingesetzt ;  
während für d ie  Fördermaßnahmen Thermische Solaranlagen und Fern
wärmeanschlüsse weitaus wen iger Bundesmittel eingesetzt wurden 
(2 ,8 Mio.  EUR bzw. 1 ,3 M io .  EUR jährlich). 

- Länder Kärnten, Salzburg, Wien :  

Der Fördermitteleinsatz der drei Länder für d ie  vier prüfungsgegen
ständl ichen Maßnahmen war  unterschiedlich ; insgesamt war  der  För
dermitteleinsatz der drei überprüften Länder für thermische Gebäude
sanierung und thermische Sol aranl agen gering. 

Kärnten setzte etwa gleich hohe Fördermittel für die Förderung der 
Nahwärmeversorgungsan lagen und der Fernwärmeanschlüsse e in 
(rd. 630.000 EUR bzw. rd. 700.000 EUR jährl ich) .  Fördermittel für 
thermische Gebäudesanierung stellte das Land Kärnten zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung nicht mehr zur Verfügung. 

Salzburg setzte für die Förderung der Nahwärmeversorgungsan
lagen die meisten Mittel und etwa das Dreifache von Kärnten ein 
(rd. 2 M io. EUR jährl ich) .  

Wien förderte im Betrachtungszeitraum l ediglich thermische Solaran
l agen (2010 bis 20 1 3  insgesamt rd. 80.000 EUR ) ;  zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung standen in  Wien für keine der vier prüfungsgegen
ständl ichen M aßnahmen Fördermittel zur Verfügung. 

12.1 Eine Betrachtung des Fördermitteleinsatzes für die prüfungsgegenständ
lichen Maßnahmen je Land machte den Beitrag der verschiedenen För
dergeber zu den vier Maßnahmen deutl ich ; die im Rahmen der Pro
gramme auf EU-, Bundes- und Länderebene zur Verfügung stehenden 
Mittel verteilten sich auf die überprüften Länder folgendermaßen : 

( 1 )  Nahwärmeversorgungsan lagen 

In Kärnten und Salzburg flossen vergleichsweise hohe Fördermittel i n  
d i e  Nahwärmeversorgungsan lagen ( im  Durchschnitt der Jahre 20 10  bis 
20 1 3  jährlich 2,5 Mio. EUR für Kärnten bzw. 4,4 Mio. EUR für Salzburg). 
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Die Fördermittel für die Nahwärmeversorgungsan lagen teilten sich 
auf EU, Bund und Länder auf; wobei in  Salzburg der Landesanteil mit 
45  % höher lag als in  Kärnten m it 25 0/0 : 

Abb i ldung 3 :  Förderm ittelherkun ft fü r  Nahwärm eversorgungsanlagen p ro Jahr 
(Durchschn i tt der Jahre 2 0 1 0  bis 2 0 1 3)  

5,0 

4,5 

4,0 Land ELER 311a 
• Land 

3,5 

oe: 3,0 :::l w 

Bund ELER 311a 
• Bund UFI 

0 2 , 5  
i' EU ELER 311a 
c: 2,0 • EU EFRE, ELER 321 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 
Kärnten Salzburg Wien 

Quellen: Zusam menstellung RH; Fragebogenbeantwortung KPC, Länder Kärnten, Salzburg und Wien, AMA 

Die Vertei lung der Fördermittel herkun ft  spiegelte den i m  Bereich der 
Nahwärmeförderung verankerten Grundsatz der Kofmanzierung w ider 
(TZ 8) .  

(2) Betriebl iche thermi che Gebäudesanierung 

In al len drei überprüften Ländern flossen vergleichsweise hohe För
dermittel i n  die thermische Gebäudesanierung ( im Durchschnitt der 
Jahre 20 10  bis 20 1 3  jährl ich 1 ,7 5  Mio.  EUR in Kärnten, 2 ,57 M io. EUR 
in Salzburg und 1 ,97 Mio.  EUR in  Wien) .  

Die Förderung der thermischen Gebäudesanierung erfolgte fast aus
schl ießli ch durch den Bund (über 90 % der Fördermittel) : 
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Abbi ldung 4 :  Fördermittelherkunft für thermische Gebäudesanierung pro Jahr 
(Durchschnitt der Jahre 2 0 1 0  bis 2 0 1 3 )  

Bund 2015/17 

3,0 

2,5 

2,0 • Land 
0:: 
::::l Bund KLIEN 
LU 
0 1,5  • Bund SO 
� 
c • Bund U FI 

1,0 • EU 

0,5 

0,0 
Kärnten Salzburg Wien 

so ; Sanierungsoffensive 

Quellen: Zusammenstellung RH; Fragebogenbeantwortung KPC, Länder Kärnten, Sa lzburg und Wien 

(3) Betriebliche thermische Solaranlagen 

I n  die Förderung der thermischen Solaranlagen flossen vergleichs
weise geringe Fördermittel (in Kärnten etwa 230.000 EUR, in Salz
burg etwa 203.000 EUR, in  Wien etwa 98.000 EUR jährlich) ; die Förde
rung erfolgte weit überwiegend durch den Bund (80 % der Förderung 
oder mehr) : 
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Abbi ldung 5 :  Förderm i ttelherkunft für  thermi sche Solara n l agen p ro Jahr 
(Durchsch n itt der Jahre 2010 bis 201 3)  

0,3 

� 0,2 
UJ 

ci 
� 

c 0,1 

0,0 
Kärnten 

• Land 

Bund KLIEN 

• Bund SO 

• Bund UFI 

Salzburg1 Wien2 

so = Sanierungsoffensive 
1 Salzburg ohne Darstellung der Fördermittel des Energieversorgers Salz burg Netz GmbH (Salzburg AG) 

2014 bestan d  in Wien kein Förderprogramm m e h r  für Solara n lagen.  

Quellen:  Zusammenstellung RH;  Fragebogenbeantwortung KPC Länder Kärnten, Salzburg und Wien 

(4) Betriebliche Fernwärmeanschlüsse 

In die Förderung der Fernwärmeanschlüsse flossen deutl ich geringere 
Fördermittel als in die Förderungen der Nahwärmeversorgungsanlagen 
und die thermische Gebäude anierung (in Kärnten etwa 1 ,07 M io. EUR, 
in Salzburg etwa 1 78.000 EUR, in Wien etwa 1 3 .000 EUR jährlich).  

E in  wesentl icher Anteil der Fördermittel kam aus den Ländern ; in 
Kärnten aus dem Landesbudget und in  Salzburg vom Energieversor
ger Salzburg Netz GmbH (Salzburg AG) ( in  der Abbi ldung 6 n icht 
dargestel lt) .26 

26 In Kärnten gab es keine zusätzliche Förderung durch die Energieversorger. 
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Abb il dung 6 :  Fördermi ttelherkunft fü r  Fernwä rmeanschlüsse pro Jahr 
(Durchschn i tt der Jahre 2 0 1 0  bis 20 1 3) 

1 ,2  

1,0 

0,8 • Land 

Cl:: • Bund SO :::J UJ 
.� 0,6 • Bund UFI 
:E 
c 

0,4 

0,2 I J 0,0 1 T 
Kärnten Salzburgl Wien 

so = Sanierungsoffensive 

Salzburg ohne Darstellung der FördermitteL des Energieversorgers Salzburg Netz GmbH (Salzburg AG) 

QueLLen: Zusammenstellung RH; Fragebogenbeantwortung KPC, Länder Kärnten, Salzburg und Wien 

12 .2  Der RH wies darauf hin,  dass die Förderprogramme Thermische Gebäu
desanierung und Thermische Solaranlagen zum weitaus überwiegenden 
Teil durch M ittel des Bundes (zu 80 % oder mehr, v.a .  aus UFI  bzw. 
Sanierungsoffensive) finanziert wurden und der Fördermittelanteil der 
Länder Kärnten27 und Salzburg in diesen Programmen sehr gering war. 
Sehr gering war auch der Antei l  der Budgetmittel des Landes Salzburg 
an der Förderung der Fernwärmeanschlüsse. 

Der RH empfahl den Ländern Kärnten und Salzburg, - im Hinbl ick auf 
den Adm i nistrationsaufwand von Förderungen (TZ 1 9) - zu überden
ken, wieweit die Admi nistration der Förderprogramme mit sehr gerin 
gen Fördermittel n paral lel z u  den - i m  seI ben Förderbereich beste
henden - dominierenden Bundesförderungen erforderl ich ist (TZ 8) ; 
i n  diesem Sinne empfahl der R H  

- dem Land Kärnten z u  evaluieren,  o b  die Förderung von betrieb
l ichen thermischen Solaranlagen neben dem Bund auch durch das 
Land zur E rreichung der intendierten Umweltziele erforderl ich ist ;  

2 7  Das Programm zur  Förderung der Thermischen Gebäudesanierung bestand zur  Zeit der 
Gebarungsüberprüfung in Kärnten nicht mehr. 
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- dem Land Salzburg zu evaluieren, ob die Förderung für thermische 
Gebäudesanierung, thermische Solaranl agen und Fernwärmean
schlüsse fü r Betriebe neben dem Bund auch durch das Land zur 
Erreichung der intendierten Umweltziele erforderl ich ist. 

1 2 .3 Das Land Kärnten wies in seiner Stellungnahme auf seine Ziele des 

Energiemasterplans hin. Es sagte zu, Förderungen zu streichen, soJerne 

ohne diese Zusatzjörderungen zu bestehenden Bundesjörderungen die 

notwendige Anzahl Heizungsumstellungen, Solaranlagen, Fernwärme

anschlüsse etc. erreicht werden könne. Weiters sagte es eine vertieften 

Zu ammenarbeit in Bezug auJ Entwicklung, Abwicklung und Auszah

lung von Förderungen mit der KPC und den Bundesministerien zu. 

13 .1 ( 1 )  Wieviel an Förderungen des Bundes, der Länder oder unter Umstän
den auch von Gemeinden der Fördernehmer insgesamt für die von ihm 
durchgeführten Maßnahmen (Projekte) erh ielt, war den Fördergebern 
bzw. deren Abwicklungsstel len grundsätzl ich nicht bekan nt. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprü fu ng bestand keine einheitliche gebiets
körperschaftenübergreifende Förderdatenba nk ;  die Transparenzdaten
bank enthielt noch keine Förderempfanger-bezogenen Förderdaten zu 
Landes- und Gemeindeförderungen.28 Automatisierte Abfragen der För
derungen anderer Förderstel len, die der potenziel le  Fördernehmer erhal
ten oder beantragt hatte, waren damit n icht mögl ich (siehe auch TZ 10). 

(2) Die in den nationalen Förderprogrammen angeführten Fördersätze 
galten übl icherweise nur für das jeweil ige Förderprogramm.  

Maximale Gesamtförderbeträge/-sätze je Projekt, d ie  e ine  Gesamt
betrachtung al ler Förderungen erforderten, waren in  der Regel EU
rechtl ich gefordert : 

Nach der Al lgemeinen Gruppenfreistel lungsverordnung (AGV0)29 gal
ten für Umweltförderungen maximale Gesamtfördersätzeje Projekt (für 

28 Die Tei lnahme der Länder war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung Gegenstand einer 
Evaluierung, die Einbindung der Gemeinden noch offen. 

29 vgl . Art. 21 (60 % + max. 20 % Zuschläge; betrifft die Programme Thermische Gebäu
desanierung und Fernwärmeanschluss) und Art. 23  (45 % + max. 20 % Zuschläge; 
betrifft die Programme Thermische Solaranlagen und Nahwärmeversorgung) der AGVO 
(Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008) 

Die seit Juli 2 0 1 4  geltende neue AGVO (Verordnung (EU) N r. 651 /201 4 der Kommis
sion vom 17. Juni 20 1 4) sah eine Reduktion des Fördersatzes von 60 % für Energieef
fIzienzmaßnahmen auf 30 % (zuzüglich Zuschlägen) vor. Dafür wurden keine Kosten
einsparungen durch Energieeinsparung mehr in Abzug gebracht. Beim Fördersatz für 
erneuerbare Energieträger gab es keine Veränderung. 
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Thermische Solaranlagen und Nahwärmeversorgung 45 % der Mehrin
vestit ionskosten ; für Thermische Gebäudesan ierung und Fernwärme
anschlüsse 60 % der Mehrinvestitionskosten - ab Jul i  20 1 4  30 0/0) 
zuzüglich Zuschlägen (von bis zu 20 0J0). 

Diese EU-recht l iche Höchstfördergrenze galt n icht für "De-min i
mis"-Förderungen, d .h .  wenn der  Förderwerber (Unternehmensver
bund) innerhalb von drei (Steuer-)Jahren insgesamt n icht mehr a ls  
200.000 EUR an  Förderungen bezog. 

(3) Die Förderrichtl in ien des Bundes wie auch tei lweise jene der Län
der enthiel ten Regelungen, die unzul ässige Paral le lförderungen h i nt
anhalten und insbesondere die Einhaltung der EU-rechtl ich zulässigen 
Höchstfördergrenzen bewirken sol l ten:  

- Für den Bundesbereich hatte der Fördergeber nach § 1 7  der Allge
meinen Rahmen richtl in ien (ARR 20 1 4) zu erheben, welche Förde
rungen der Fördernehmer aus öffentl ichen M itteln in den letzten 
drei Jahren für dieselbe LeistungJO erhalten und um welche Leis
tungen er angesucht hatte. Dem Förderwerber war zudem bis zum 
Abschluss des Fördervorhabens eine M ittei lungspflicht für später 
beantragte Förderungen aufzuerlegen. 

- Nach der Kärntner Förderungsrichtl in ie  "Erneuerbare Wärme 20 1 4" 
waren andere, für denselben Gegenstand von Bund oder EU gewährte 
Förderungen bei der Förderintensität einzurechnen sowie der Erhalt 
von mehr a ls  200.000 EUR innerhalb der letzten drei Jahre zu mel
den. 

- In  Salzburg war nach den "Al lgemeinen R ichtl in ien für die Gewäh
rung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg" und den "All 
gemeinen Förderbestimmungen K1 ima- u n d  Umweltpaket für die 
Abwicklungsstel le  Abtei lung Umweltschutz" vor der Gewährung 
einer Förderung festzustel len, ob der Förderzweck noch von ande
ren öffentlichen Fördergebern gefördert werden sollte bzw. musste 
der Förderempfanger bestätigen, dass er für die betroffene Maß
nahme um keine weiteren Landesmittel oder M ittel des Gemein
deausgleichsfonds angesucht hatte oder ansuchen werde. Zudem 
war der Förderwerber zu verpfl ichten, die Abwicklungsstel le  über 
beabsichtigte, in  Behandlung stehende oder erledigte Ansuchen 
oder Anträge auf Förderung der Maßnahme bei anderen öffentli 
chen Fördergebern zu  i nformieren. 

30 auch wenn mit verschiedener Zweckwidmung 
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- Weiters sahen a l le  überprü ften Stell en expl izit  eine Rückerstattung 
der Mit t  I in Fällen von zu Unrecht bezogener Fördergelder oder 
der Verletzung der Vertragsverpfl ichtungen vor. 3 1  

(4 )  Im S inne  d ie  er Vorgaben fragten d ie  Antragsformul are vom För
derwerber weitere Förderungen ab (Selbsterk lärungen des Förderwer
bers) . 32 33 34 Die Formulare waren jedoch nicht e inheitl ich gestaltet. 
Die Bedeutu ng der R ichtigkeit und Vol lständigkeit dieser Angaben im 
Antrag war für die Förderwerber aus den Formul ierungen der Antrags
formulare wie auch der I nformationsblätter dazu nicht deutlich. I ns
besondere enthielten die Antragsformulare nicht i mmer ausdrückl iche 
H inweise auf Rückzahlungspfl ichten und keine H inweise auf straf
rechtliche Konsequenzen im Fal l  von Fa lschangaben. 

( 5) Die KPC hatte einen systematischen Prozess der I n formation ande
rer öffentlicher Fördergeber über von ihr gewährte Umweltförderungen 
eingeführt :  

In Frage kommende Förderstel len der Länder erhielten etwa fün f  Mal 
pro Jahr (nach jedem Genehmigungslauf) L isten der von der KPC 
genehmigten Förderprojekte mit Sta ndort im entsprechenden Bun
desland. Die Listen enthielten u.a .  Angaben zu Förderprogramm,  För
derbasis und Förderbetrag des Bundes und sol lten einen Abgleich der 
Förderungen der KPC mit jenen der Länder ermöglichen. 

(6) Die Förderstel len prüften die Richtigkeit der Selbsterklärungen der 
Fördernehmer grundsätzl ich nicht. 

3 1  vgl. § 14 UFI-FRL 2009, § 14 Förderungsrichtl in ien rur die Umwelt fcirderung im Land 
Salzburg sowie Pkl. l Abs. 3 der Förderungsricht l inie .,Erneuerbare Wärme 20 1 4" des 
Landes K�i rnten 

J2 Bei von der KPC abgewickelten Förderungen war die Angabe weiterer Förderungen 
Vertrags- und Auszahlungsbedingung. Der Förderwerber musste außerdem eine Selbst
erklärung im Zuge der Endabrech nung unterschreiben. 

J J  Die Kärntner Landesregierung sah ein solches Informationsfeld für die drei Programme 
Thermische Solaranlagen, Fernwärmeanschluss sowie Nahwärme in den Antragsformu
laren vor. Beim Formular zur Förderung der Errichtung oder Erweiterung einer Fern
wärmeanlage wurde abgefragt, ob die Förderung auch bei der KPC beantragt wor
den war. Bei den Antragsrormularen zum Fernwärmeanschluss und zur Thermischen 
Solaranlage wurde abgefragt, ob weitere Förderungen bei/als Althaussanierung, Wohn
bauförderung, KPC, landwirtschaftliche Investitionsförderung beantragt worden waren. 

34 Das Salzburger Antragsformular für die Fernwärmeoffensive fragte die in den letzten 
drei Steuerjahren gewährten anderen "De-minimis"-Förderungen ab. Das Antrags
formular des Landes Salzburg für Biomasse-Nahwärme sah kein Feld für die Angabe 
möglicher weiterer Förderungen vor. Die Förderverträge zum Bereich Nahwärmever
sorgung enthielten allerdings einen Passus, der den Förderwerber verpflichtete, von 
einem anderen Landesorgan, Rechtsträger oder von einer Gebietskörperschaft erhal
tene Förderbeträge bekannt zu geben. 
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13 .2 ( 1 )  Der RH kritisierte, dass die Förderlandschaft im Bereich der Umwelt
förderungen so organ isiert war, dass ein Gesamtüberbl ick über a l le För
derabwickler und insbesondere ein gebietskörperschaftenübergreifen
der Gesamtüberbl ick nicht möglich war. Eine automatisierte Abfrage 
der für ein best immtes Förderprojekt tatsächl ich gewährten Gesamt
fördermittel (al ler öffentlichen Stel len) war zur Zeit der Gebarungs
überprüfung nicht  möglich. 

Der RH  anerkannte die Bemühungen der Fördergeber, sich I nformati
onen über mögliche Para l le lförderungen eines Projekts zu beschaffen 
bzw. diese an potenziel le weitere Fördergeber zu kommunizieren .  E r  
hielt jedoch kritisch fest, dass d i e  Maßnahmen der Förderste l len zur 
I n formation über und Kontro l le  weiterer relevanter Förderungen n icht 
aufeinander abgestimmt und fehleranfa l l ig waren. Der RH schätzte das 
faktische Risiko unvol lständiger Förderwerberangaben hoch ein. Er war 
der Ansicht, dass insbesondere die Überschreitung der EU-rechtl ichen 
Höchstfördergrenzen n icht ausgeschlossen werden konnte. 

(2) Der RH hatte bereits unter Bezugnahme auf eine Reihe von kon
kreten Förderprüfungen in  seinem Positionspapier "Verwaltungsre
form 20 1 1 " (Reihe Positionen 20 1 1  / I ,  Punkt 9.2 1 )  darauf h ingewie
sen, dass eine effIziente Abst immung des Förderwesens die Errichtung 
einer gesamtösterreichischen Förderdatenbank voraussetzt, und fest
gehalten, dass die Instrumente zur Abstimmung der Förderungen noch 
n icht ausreichend entwickelt waren. 

Der RH wies auch im Rahmen der gegenständl ichen Gebarungsüber
prüfung darauf h in ,  dass das Ziel der Abst immung von Förderungen 
im Wege einer gesamtösterreichischen Förderdatenbank noch nicht 
erreicht war. 

(3 )  Um für die FörderabwiclUer die Qualität der Informationen über 
weitere Förderungen zu verbessern, empfahl  der RH den Fördergebern 
und abwickelnden Stel len - wie d ies teil weise bereits Praxis war -, 

- in  den Förderricht l in ien die Verpflichtung für den Förderwerber zu 
verankern, a l le  (nach den Förderbedingungen rel evanten) in  den 
letzten drei Jahren erhaltenen bzw. beantragten Fördermittel (EU, 
Bund, Länder, Gemeinden) anzugeben (wie dies die ARR 20 1 4  vor
sahen), 

- in  den Förderricht l in ien die Verpflichtung für den Förderwerber zu 
verankern, alle für dasselbe Projekt erhaltenen bzw. beantragten 
Förderm ittel (EU, Bund, Länder, Gemeinden) anzugeben, 

241 

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 45 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Maßnahmen zur Einhaltunq der 
Höchstfördersätze 

242 

- in den Antragsformularen entsprechende Angaben einzufordern 
(Selbsterk lärung) und ausdrücklich darauf h inzuweisen, dass der 
Förderwerber mit seiner Unterschri ft die Richtigkeit und Vol lstän
d igkeit seiner Angaben bestätigt ; sowie 

- das Verschweigen von Förderungen (wie auch andere Falschanga
ben) entsprechend zu sanktionieren (Rückzahlung bzw. in  Betrugs
fäl len Strafanzeige) und auf diese Sanktionsmögl ichkeiten auch in 
den Förderricht l in ien und Antragsformularen ausdrücklich h inzu
weisen (TZ 1 4) .  

(4) Der RH vert rat die Ansicht, dass eine Standardisierung der För
der-Antragsformulare sowohl für die Förderverwaltung als auch für 
den Förderwerber eine Erleichterung und ein Mehr an Transparenz 
darstel len kann.  Er  empfahl ,  im Rahmen einer gebietskörperschaf
tenübergreifenden Standard isierung von Förderprogrammen (TZ 5), 
Förderkontrol len (TZ 1 4) und Evaluierungen (TZ 1 6) auch die Förder
Antragsformulare zu standardisieren. 

13 .3 (1) Das BMLFUW führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Ein

haltung von Höch tgrenzen oder " De-minimis"-Grenzen aus beihil

fenrechllichen Gründen von jeder Förderstelle zu kontrollieren sei und 

sich dabei zeitlich nachgelagerte Förderstellen an früheren Förderins

trumenten zu orientieren hätt-en. Die Nichteinhaltung von Höchstgren

zen könne daher nicht dem Bund und seiner Abwicklungsstelle ange

lastet werden. 

Das BMLFUW strich hervor, dass in der UFI eine Plausibilitätsprüfung 

von Selbsterklärungen er folge (u.a. in Zusammenhang mit der neuen 

De-minimis- Verordnung) und führte weiters die Information der KPC 

an die Landesjörderstellen durch die KPC ins Treffen. Die Empfeh

lungen des RH seien in der UFI bereits weitgehend umgesetzt; bezüg

lich Hinweisen auf allfiillige strafrechtliche Konsequenzen er folge eine 
Überarbeitung der Antragsunterlagen. 

(2) Die KPC begrüßte in ihrer Stellungnahme die Bemühungen zur Ein

fü h ru ng einer gebietskörperschajtenübergreijenden, zentralen Förder

datenbank. Ein sinnvoller Einsatz sei aber nur möglich, wenn nicht 

nur sämtliche ausbezahlten, sondern auch die beantragten und geneh

migten Förderungen aller Gebietskörper chajten enthalten wären. 

Die KPC sei bemüht, durch unterschiedliche Maßnahmen bei ihrer 

Abwicklungstätigkeit das Risiko der Überschreitung von EU-rechtli

chen Höchstjördergrenzen zu minimieren (aktive Abfrage weiterer För

derungen bei anderen in Frage kommenden Fördergebern, aktive Infor-

Bund 2015/17 

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)46 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Maßnahmen zur Einhaltung der 
Höchstfördersätze 

Betriebliche Umweltförderungen 
des Bundes und der Länder 

Kontrollen 

Bund 2015/17 

mation der Bundesländer über die von der KPC geförderten Projekte; 

Selbsterklärungen der Förderwerber}. Damit könne eine weitestgehende 

Minimierung des Risikos von unzulässigen Mehifachförderungen bei 

gleichzeitiger Sicherstellung eines sinnvollen Verwaltungsaufwands 

gewährleistet werden. 

Die Empfehlungen des RH seien in der UFI grundsätzlich bereits Stan

dard. Die KPC sagte zu, Anpassungen zur expliziteren Darstellung der 

Bedeutung von Selbsterklärungen und der Konsequenzen im Falle von 

Falschangaben zu prüfen. 

(3) Das Land Kärnten sagte in seiner Stellungnahme zu, bei Ände

rung der Förderrichtlinie die Verpflichtung für den Förderwerber zu 

verankern, alle in den letzten drei Jahren erhaltenen bzw. beantragten 

Fördermittel (EU, Bund, Länder, Gemeinden) anzugeben sowie in den 

Antragsformularen Selbsterklärungen einzufordern. Auch begrüße es 

eine Abstimmung für gemeinsame Voraussetzungen von Antragsfor

mularen. Betreffend die Information der Förderwerber über Sanktionen 

im Fall von Falschangaben verwies das Land Kärnten auf die in der 

Kärntner Förderrichtlinie festgehaltene Verpflichtung zur Zurückzah

lung des Förderbetrags inklusive Bezahlung von Zinsen. Die Androhung 

einer gerichtlichen Sanktion sei wenig sinnvoll, da mit einer Förde

rung etwas Positives bewirkt werden solle und es in den letzten Jah

ren kaum zu Rückjorderungen gekommen sei. 

13.4 ( 1 )  Der RH  betonte gegenüber dem BMLFUW, dass es in der Verant
wortung jedes Fördergebers l iegt, die E inhaltung von Höchstförder
sätzen wahrzunehmen. 

(2) Der RH  entgegnete dem Land Kärnten, dass die Information der 
Förderwerber über a l lfa l l ige Strafen oder (strafrechtl iche) Sanktionen 
zweckmäßig ist, d ie Bedeutung korrekter Antragsangaben zu unter
streichen. 

14.1 ( 1 )  Alle Förderstel len kontro l l ierten im Zuge der Abrechnung der För
derungen die Rechnungen und das Vorl iegen weiterer i n  den Fördervo
raussetzungen genannter Nachweise. Je nach Förderprogramm waren 
das Gutachten, techn ische Datenblätter (z.B. betreffend eingesetzte 
Brennstoffe) oder Bescheide (zu den H auptnachweisen i m  Detail siehe 
die Tabellen in  Anhang 0.  

(2) Darüber h inaus fanden nachträgl iche Vor-Ort-Kontro llen und/oder 
Kontrol len der E inhaltung der technischen Auflagen statt. Die folgende 
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Tabel le gibt einen Überbl ick über das un terschiedliche Vorgehen der 
Förderstel len h insichtlich nachgängiger Kontrol len : 

Tabelle 3: Umfang und Ergebnisse der Kontrollen1 

KPC2 Land Kärnten 

Kontrolle der Einhaltung der technischen Auflagen 

Anzahl/Jahr  bei  Fernwärmeanschlüssen, Anzahl  nicht bekannt 
thermischen Solaranlagen und 
thermischer Gebäudesanierung 
6 % der Fördermittel 

(2013: 112 Projekte bzw. 
3,4 Mio. EUR)3 

Fallauswahl  Stichprobe an lassbezogen bei 
Auffälligkeit 

Dokumentation Bericht und in der KPC- tw. Vermerk im Papierakt 
Förderdatenbank und in der Förderdatenbank 

der zuständigen Abteilung 
(Abt. 8) 

Vor-Ort-Kontrollen 

Anzahl/Jahr bei Fernwärmeanschlüssen, bei Nahwärmeversorgungs-
thermischen Solaranlagen und anlagen 17 % der Fördermittel 
thermischer Gebäudesanierung (und 18 % der Fälle) 
rd. 3 % der Fördermittel bei thermischen Solaranlagen 
(2013: 217 Projekte bzw. 0 %  
4,2 Mio. EUR) 

bei Fernwärmeanschlüssen 
bei Nahwärmeversorgungs- 13 % der Fördermittel (32 % 
anlagen 22 % der Förder- der Fälle) 
mittel4 (2013: 30 Projekte) 

Fa llauswa h l Stichprobe an lassbezogen bei 
Auffälligkeit 

Dokumentation Bericht und in der KPC- Vermerk im Papierakt und 
Förderdatenbank in der Förderdatenbank der 

zuständigen Abteilung (Abt. 8) 

Rückforderungen (betreffend die prüfungsgegenständlichen Fördermaßnahmen) 

Anzahl im 
Jahr 2013 

Rückforderung in einem 
Fall aufgrund einer Vor
Ort-Kontrolle (Fernwärme-
anschlussförderung) 

keine 

Land Salzburg 

bei Nahwärmeversorgungs-
anlagen 100 % - Daten waren 
vom Fördernehmer jäh rlich zu 
melden 

bei Fernwärmeansch lüssen :  
keine Kontrollen 

alle Fälle bei Nahwärme-
versorgungsanlagen 

in der Salzburger Betriebs-
datenbank für Nahwärme-
versorgungsanlagen 

bei Nahwärmeversorgungs-
an lagen 100 % 

bei Fernwärmeanschlüssen: 
keine Kontrollen 

_2 

Protokoll und Checkliste 

keine 

Betrachtung für die Programme, die auch noch zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aufrecht waren 
Die Kontrollen der KPC erfolgten für al le von ih r  abgewickelten Programme: U FI, Sanierungsoffensive, KLIEN, 
Salzburger-KLUP - Thermische Gebäudesanierung und Thermischen Solaranlagen (2013 wurden keine Salzbu rger
KLUP-Projekte überprüft). 
Bei Nahwärmeversorgungsanlagen, die in der Qualitätsmanagement-Datenbank (QM-Datenbank) erfasst waren, 
erfolgte eine inhaltliche Kontrolle durch vom Förderwerber beauftragte Qualitätsbeauftragte. 
Nahwärmeversorgungsanlagen, die in der QM-Datenbank erfasst waren, wurden von einem vom Förderwerber 
beauftragten Qualitätsbeauftragten kontrolliert. Insgesamt betrugen die Kontrollen 78 % der Fördermittel (durch 
externe Qualitätsbeauftragte und durch Prüfer der KPC). 

Quellen :  Informationen KPC sowie Länder Kärnten und Salzburg; Zusammenstellung RH 
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Die Tabelle m acht deutl ich, dass die verschiedenen Förderstel len ihre 
Kontrol len unterschied l ich intensiv und unterschiedlich systematisch 
durchführten :  

- D ie  KPC kontro l l ierte die von ihr  abgewickelten Förderungen (UFI ,  
Sanierungsoffensive, KLIEN,  Salzburg-KLUP) auf Basis einer syste
matischen Stichprobenauswah l  und dokumentierte die Kontrollen 
und Kontro l lergebn isse in  Berichten sowie in  ihrer Datenbank zum 
jeweil igen Förderprojekt. Der Prozentanteil der vorgenommenen 
Vor-Ort-Kontrol len lag bei den Fernwärmeanschlüssen, thermischen 
Solaran lagen und thermischen Sanierungen bei etwa 3 0/0, bei den 
Nahwärm eversorgungsanlagen bei etwa 22 % der Fördermittel . 

- Die Salzburger Landesregierung (Abt. 4) überprüfte für Nahwär
meversorgungsanl agen die E inha ltung der technischen Auflagen 
anhand jährl icher Meldungen. Weiters führte sie für diese Projekte 
vor jeder Auszah lung von Fördermitteln eine Kontro l le  vor Ort 
durch.35 

Keine Kontro l le  führte die Salzburger Landesregierung  (Abt. 5) 
bei den Förderungen der Fernwärmeanschlüsse durch (diese För
derungen wurden über den Energieversorger Salzburg AG einge
reicht und ausbezahlt) .  

- Die Kärntner Landesregierung (Abt. 8) wandte kein standardisier
tes Verfahren zur Fal lauswahl an ;  Vor-Ort-Kontrol len erfolgten bei 
Auffä l l igkeiten in den Projektunterlagen/-abrechnungen. 

( 3 )  Eine Kooperation zwischen den unterschiedlichen Förderabwick
lern bei den Kontro l len erfolgte nur vereinzelt (z.B. in  Salzburg hin
sichtlich der Kontrol len von Nahwärmeversorgungsanlagen) .36  

14 .2  Der RH  hie l t  k ri tisch fest, dass die Nachvol lziehbarkeit der  Kontro l l 
auswahl einerseits sowie der  Kontro l ldichte andererseits je Fördergeber 
stark d ifferierten : So wandte die KPC ein gut dokumentiertes Stich
probensystem zur Fal lauswahl an,  während in Kärn ten die Fa l l aus
wahl in tuitiv erfolgte. Die Kontro l ldichte reichte beispielsweise bei den 
Nahwärmeversorgungsanlagen von J 7 % bzw. 22 % (Land Kärnten, 
KPC) bis 100 % (Land Salzburg). 

35 Dabei prüften in der Regel zwei Mitarbeiter der Abteilung die vertragsgemäße Umset
zung des Projekts und die Originalrechnungen. Die Kontrollen waren in Protokollen 
und auf einer Checkl iste, die für jedes Projekt ausgefül l t  wurde, mit Datum vermerkt. 

36 H insichtlich der ELER-koftnanzierten Nahwärmeversorgungsanlagen bestand eine Auf
teilung der Vor-Ort-Kontrollen, diese erfolgten in Kärnten und Salzburg durch das 
Land, nicht durch die KPc. 
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Der RH empfahl den Förderabwicklern , ein nach einheit l ichen Grund
sätzen konzipiertes Kontrol lsy tem für Förderungen einzurichten ;  die
ses sollte - wie dies teilweise bereits Praxis war - vorsehen :  

- eine Kontrol le mi t  Checkl isten, ob  a l l e  in den Fördervoraussetzungen 
genannten Nachweise vorl iegen ; 

- Kontrol len bet reffend die Richtigkeit der vorgelegten Nachweise und 
Eigenerklärungen sowie Vor-Ort-Kontrol len auf Basis einer risiko
orientierten Fal lauswahl,  wobei Auffä l l igkeiten in den vorgelegten 
Unterlagen als ein wichtiges Risikoelement defin iert sei n  sol l ten ;  

- das  System der Stichprobenkontrol len wäre durch ein striktes Sys
tem der Sanktionierung von Falschangaben zu unterstützen (Rück
forderung der Fördermittel bzw. in Betrugsfäl len Strafanzeige), 
wobei auf diese Sanktionsmögl ichkeiten auch in den Förderricht
l inien und Antragsformularen ausdrückl ich hi nzuweisen wäre (siehe 
TZ 1 3 ) .  

14.3 (1)  Laut Stellungnahme der KPC seien die Empfehlungen des RH zu 

diesem Punkt im Bereich der KPC bereits Praxis. 

(2) Das Land Kärnten führte in seiner Stellungnahme aus, dass durch 

die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter im Bereich der Förderung und 

durch persönliche Kenntnis der lokalen Situation die intuitive Auswahl 

der Stichproben gut funktioniere. Es sagte jedoch zu, ein Vor-Ort-Kon

trollsystem auf Basis einer risikoorientierten Fallauswahl anzudenken 

und Kontrollen anhand von Checklisten durchzuführen. 

Ziele, Zielerreichung und Evaluierungen 

Zielsetzungen der 
Förderprogramme 

246 

15.1 ( 1 ) Die betriebl ichen Umweltförderungen hatten den Fokus auf 

- KJimaschutz (d.h. E insparung von CO2 und anderen Treibhausgasen), 

- Energieefflz i  nz (Reduktion des Energieverbrauchsl, 

- Luftreinhaltung (Reduktion von Schadstoff-Emissionen), 

- Umstel lung auf und Ausbau von erneuerbarer Energie (z.B. Ener
gie aus Biomasse, Solarenergie). 
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Daneben spielte auch eine Rol le  

- die Schaffung von Arbeitsplätzen (bei  der UFI  und der Sanierungs
offensive) bzw. Erhöhung der regionalen Wertschöpfung (z.B. Salz
burg Förderung von Nahwärmeversorgungsanlagen) ;  

- die Förderung von Projekten mit  besonders hohem Standard bzw. 
besonders innovativem Charakter (Leuchtturmprojekte - KlIEN Z.B. 
für Programm Mustersan ierung 201 4, Klima- und Energie-Modell 
regionen).  

(2 ) Sowohl der Bund als auch die Länder Kärn ten und Salzburg ver
fügten auf einer übergeordneten Ebene über quantifizierte KJ ima- und 
Energieziel e :  

- Bun d :  Ziele bis 202037 

- der Anteil an erneuerbarer Energie sol l  34 % erreichen, 

- die Treibhausgasemissionen sollen in den Sektoren, die n icht dem 
Emissionshandel unterl i egen, um mindestens 1 6  % - bezogen 
auf die Emissionen des Jahres 2005 - reduziert werden, 

- die EnergieeffIzienz sol l  - bezogen auf den Wert des Jah
res 2005 - um 20 % gesteigert werden. 

- Land Kärnten :  

Ziele b i s  201 5 :38 

- der Energieverbrauch der im Jahr 2004 bestehenden Gebäude 
sol l  um 20 % reduziert werden, 

- die Fern- und Nahwärmenutzung sol l  um 50 % gegenüber 2004 

erhöht werden, 

- jedes dritte Gebäude sol l  mit  einer thermischen Solaranl age aus
gestattet sein, 

- die Nutzung des Hol zzuwachses sol l  auf 80 % erhöht werden, 

- die Stromerzeugung aus Wasserkraft sol l  um 7 % erhöht werden. 

37 Richtl inie 2009/28/EG, Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 20 1 3-
201 8, Energiestrategie Österreich 2010 

3 8  Landesenergieleitlinien 2007-20 1 5  
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Ziel bis 2025 :39 

- der Anteil erneuerbarer Energie soll auf 100 % erhöht werden 
(C02-neutra le  und atomfreie Energieautarkie bei Strom und 
Wärme). 

- Land Salzburg:  Ziele bis 202040 

- die Treibhausgasemissionen sollen - gegenüber 2005 - um 30 0/0 
reduziert werden, 

- der Antei l  an erneuerbarer Energie sol l  auf 50 % erhöht werden. 

(3) Den Förderprogrammen und insbesondere den einzel nen Förder
maßnahmen waren viel fach keine quantifizierten Ziele zugeordnet .4 1 

Ledigl ich die Kärntner Förderrichtlin ie  enthielt für die einzelnen För
dermaßnahmen quantifIzierte Zielsetzungen : 

- für die Förderung der Nahwärmeversorgungsanlagen die Nutzung 
von 80 % des Holzzuwachses sowie die Steigerung der Fernwär
meabnahme um 50 % gegenüber 2004, 

- Insta l l ierung 450 neuer Fernwärmeanschlüsse pro Jahr, 

- Errichtung von mindestens 900 neuen thermischen Solaran lagen 
pro Jahr. 

(4) Eine Quant iflzierung der mit  den einzelnen Fördermaßnahmen 
intendierten CO2-Reduktion bzw. E nergieeinsparungseffekte lag für 
keine der prüfungsgegenständl ichen Fördermaßnahmen vor. 

1 5. 2  ( 1 )  Der R H  hielt krit isch fest, dass lediglich das Land Kärnten für die 
prüfungsgegenständl ichen Programme quantifIzierte Ziele defmiert 

hatte. Er betonte, dass mangels konkreter, quantifIzierter Zielsetzungen 
je Fördermaßnahme die mit den Maßnahmen erzielten Wirkungen 
(Zielerreichung) nicht kJar bewertbar waren. 

39 Energiemasterplan Kärnten ("e-map 2025") 
40 Klimaschutz- und Energieeffizienzprogramm für Salzburg .. Salzburg 2050 Idimaneu

tra I .energieauto- nom. nach ha I t ig" 

41 Die UFI-Förderungsrichtlinien 2009 des Bundes formulierten für die Umweltförderun
gen im Inland in gesa mt, dass von 2008 bis 201 2 durchschnittl ich eine Reduktion von 
einer Mi l l ion Tonnen (02-Äquivalent pro Jahr bewirkt werden "kann" (§ 2 Abs. 2 der 
Richtlin ie). 

Bund 2015/17 

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)52 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Ziele, Zielerreichung und Evaluierungen Betriebliche Umweltförderungen 

des Bundes und der Länder 

Bund 2015/17 

Der RH  hatte schon in  früheren Berichten empfohlen, für Förderpro
gramme konkrete, messbare und operationale Ziele festzulegen und 
Messindikatoren zu defmieren,  sowie festgehalten, dass die Verwen
dung von Wirkungsindikatoren auch auf Program mebene die Bewer
tung und Steuerung der Förderleistung und Förderwirkung verbes
sert (siehe Bericht des RH "Förderung für Kleinunternehmen durch 
Konjunkturpakete;  ERP-Kleinkreditprogram m  und Programme für die 
Länder Kärnten und Vorarlberg", Reihe Bund 20 1 3/7,  TZ 20, 3 5, 3 6 ;  
"Maßnahmen zur Förderung von Kleinstunternehmen sowie kleinen 
und mittleren Unternehmen durch Bundesländer", z.B. Reihe Steier
mark 201 2/ 1 ) . Auch die ARR 20 1 4  des Bundes sahen grundsätzl ich 
Evalu ierungen von Förderprogrammen vor, mit  denen - anhand von 
Indikatoren - die E rreichung von im Vorh inein festgel egten Vorha
benszielen beurtei l t  werden sol 1 .42 

(2)  Der R H  empfahl  den Fördergebern, i n  den Förderprogram men je 
Fördermaßnahme - soweit möglich - quantifIzierte Zie le  (sowohl 
Ziele betreffend A nschlussgrade oder betreffend qual itative Ausstat
tung von Infrastruktur wie auch Ziele betreffend Ressourcennutzung 
und Umweltwirkungsziele) anzuführen, um eine nachträgl iche Erfolgs
kontro l le  und Evaluierung zu erleichtern. 

15.3 ( 1) Laut Stellungnahme des BMLFUW erschienen bei einem breit ein

gesetzten Instrument wie der UFI die Anzahl an Förderprojekten oder 

das Ausmaß der zu erzielenden CO2-Einsparung als Zielgrößen nicht 

sinnvoll, weil aufgrund der Abhängigkeit der Zielerreichung von exter

nen Faktoren Flexibilität wichtig sei, um Mittel in andere zukunjts

fähige Technologien verschieben zu können; die reine Quantijizicrung 

von Zielen in einzelnen Programmen greife zu kurz. 

Die Änderungen bei den Antragszahlen erhebe und analysiere das 

BMLFUW monatlich. 

(2) Das Land Kärnten wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 

es je Fördermaßnahme quantijizierbare Ziele festgelegt habe. Bei einer 
Änderung der Richtlinien würden auch durchgängig die CO2-Emissi

onseinsparungen und die Energieeinsparungen bezogen auf die End

energie ausgewiesen werden. 

15.4 Der RH hielt dem BMLFUW entgegen, dass quantifIzierte Ziele zur 
nachträglichen Erfolgskontro l le  und Evaluierung der einzelnen För
dermaßnahmen unabdingbar sind.  Er betonte, dass e in durchdachtes 
Zielsystem und eine intel l igente Abweichungsanalyse (Sol l- Ist-Ver-

42 § 44 ARR 201 4 
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gleiche) der flexiblen Reaktion auf Änderungen im Umfeld n ich t  ent
gegenstehen. 

Wirkungserfassung 
und Evaluierungs
berichte 

16.1 ( I )  Folgende Tabelle gibt einen Überbl ick über die für die geförderten 
Projekte erfassten Umwelteffekte und die Berichte zur Evaluierung der 
Förderprogramme: 

TabeLLe 4: Wirkungserfassung und Evaluierungsberichte 

Fördergeberj Förderprogramm 

Bund  

Erfassung je  Projekt 

- CO2-Einsparung 

Evaluierungsberichte 

- alle 3 Jahre: Evaluierungsbericht des Bundes 
gemäß § 14 Abs. 1 UFG (Bericht 2008-2010, 
Bericht 2011-2013) gemäß § 14 Abs. 1 UFG 

UFI und Sanierungsoffensive 

Bund KLIEN 

Land Kärnten 

Land Salzburg für Nahwärme
versorgungsanlagen 

Land Salzburg für KLUP 

- Energieeinsparung 

- CO2-Einsparung 
- Energieeinsparung 

keine Erfassung von 
Cü2-Einsparung und 
Energieeinsparung je 
Projekt 

- CO2-Einsparung 
- Energieeinsparung 

- CO2-Einsparung 
- NOx-Einsparung 

- jährlich: Bericht des BMLFUW gemäß § 14 
Abs. 4 UFG 

- jährliche Evaluierung der Jahresprogramme 
(Evaluierung des Jahresprogramms 2013 lag 
Ende 2014 noch nicht vor) 

- Bestandsaufnahme KLIEN 2007-2014 

Evaluierung der Kärntner Landes
energieleitlinien 2007-2015 durch das IHS: 
1. Evaluierungsbericht 2007 bis Frühjahr 2010 
2 .  Evaluierungsbericht 2010 bis November 2012 

Bericht des Landes Salzburg "Nahwärme in 
Salzburg - Eine  Erfolgsgeschichte", 2013 
Bericht des Landes-Rechnungshofs 2014 zur 
Förderung von Biomasse-Fernheizwerken 

"Klimasparbuch" des Landes Salzburg: seit 
2008 laufende Erfassung der durch die 
einzelnen geförderten Projekte bewirkten CO2-
Einsparung sowie der NOx-Einsparung; keine 
Darstellung der eingesetzten Fördermittel 

Quelle: Zusammenstellung RH auf Basis der Erhebungen bei BMLFUW und KPC sowie den Ländern Kärnten und Salzburg für das 
Jahr  2013 
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- Für die prüfungsgegenständl ichen Bundesförderungen erfasste die 
KPC für jedes Projekt die E insparungen an  CO2 und Energie. Das 
BMLFUW legte jährl ich einen ausführlichen Bericht sowie a l l e  drei 
Jahre einen umfassenden Evaluierungsbericht zu den Umweltför
derungen des Bundes vor. D iese enthielten - für jeden Förderbe
reich - Aussagen zur CO2-Reduktion, zur E nergieeinsparung, zur 
Stärkung des Anteils erneuerbarer E nergie sowie für manche För
derbereiche auch zu den Ausw irkungen auf Luft -Schadstoffemissi
onen und zu  arbeitsmarktpolitischen E ffekten. Die Evalu ierungsbe
richte zur UFI und zur Sanierungsoffensive enthielten auch Angaben 
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über Förderkosten (Relation von CO2-Einsparung und Fördermittel
einsatz und Relation von Fördermitteleinsatz und Energieeinspa
rung) sowie Darstel lungen betreffend die Struktur der Förderemp
fä nger (Fördermittelanteil  nach Branchenzugehörigkeit). 

- Das Land Kärnten erfasste die Umweltwirkungen nicht je Projekt. 
Die beiden Evaluierungsberichte des IHS  zu den Kärntner Landes
energieleitl in ien setzten sich sehr kritisch mit dem Ausmaß der Ziel
erreichung auseinander und fokussierten stark auf Wirkungsdimen
sionen, wie etwa den Anteil Kärntens an erneuerbarer Energie i m  
Österreichschnitt und d i e  Entwicklung des Energieverbrauchs i n  
Kärnten. 

- Das Land Salzburg erfasste die CO2-Einsparungen und NOx-Einspa
rungen in einem sogenan nten Kl imasparbuch (Aufl istung der För
dernehmer und der Maßnahmen ) ;  das K l imasparbuch stel l te d iese 
Umwelteffekte jedoch n icht den eingesetzten Fördermitte ln  gegen
über. Das Land Salzburg erstel lte im Jahr 20 1 3  einen Bericht zur 
Entwicklung und Förderung der Nahwärme in  Salzburg, der Aus
sagen zur Effektivität und EffIzienz der Förderungen enthielt. 

(2)  Nach den Feststel lungen des RH setzte sich insbesondere das 
BMLFUW immer wieder mit  den Stärken und Schwächen einzel ner 
betriebl icher Umweltförderungen - insbesondere auch mit  der Bio
masseförderung (TZ 7) - ausei nander. E in  kritisches Bewusstsei n  h in
sichtlich möglicher unerwünschter Nebeneffekte der Förderungen, wie 
etwa einer a l l fä l l igen negativen Beeinflussung von Marktpreisen und 
Wettbewerb oder a l lfä l 1 iger negativer Auswirkungen auf Schadstoff
emissionen, war gegeben. I n  den Evaluierungsberichten des Bundes 
wurde dieses Thema am Rande m itbehandelt, a l l erdi ngs nicht in der 
gleichen Transparenz wie in i nternen Papieren. 

16.2 ( 1 )  Der RH  erachtete eine Analyse der Struktur der Förderempfanger, 
der Art der geförderten Projekte sowie das Monitoring der Förderwir
kungen und die Evaluierung der Zielerreichung als  ein wichtiges E le
ment für den zielgerichteten E insatz der Fördermittel (Steuerung und 
Weiterentwicklung der Fördermaßnahmen) .  

Der RH  anerkan nte, dass für die Umweltförderungen eine Reihe von 
Ergebn issen und Evaluierungen zu den Umwelteffekten vorlag. Er beur
tei l te die im Bundesbereich für die prüfungsgegenständl ichen Förder
maßnahmen vorgenommenen Evaluierungen als ausführlich und pro
fessionell  und anerka nnte insbesondere die in Kärnten durchgeführten 
Evalu ierungen der Landesenergieleitl i n ien als kritisch und h i lfreich im 
S inne  der Verbesserung ihrer Umsetzung. Dennoch hielt er kritisch fest, 
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da die Evaluierungen der verschiedenen Fördergeber - aufgrund der 
unterschiedlichen Fragestel lungen, Evaluierungskriterien und Darstel
lungen - n icht geeignet waren, für die prüfungsgegenständl ichen För
derprogramme einen Gesamtüberblick über die je Fördergeber einge-
etzten Fördermittel und erzielten Umweltwi rkungen zu geben. 

(2) Der RH  empfahl den Fördergebern, sich auf einheitlich strukturierte 
Evaluierungen zu verständigen. Die Evaluierungen sol lten 

- je Förderbereich einheit l iche Evaluierungskriterien und -metho
den anwenden, um Maßnahmen vergleichbar zu machen (gleicher 
Bezugszeitraum, gleiche I ndikatoren ) ;  

- eine Gesamtbetrachtung a l ler eingesetzten Fördermittel je  Projekt 
anstellen,  d.h.  je Fördermaßnahme die gesamten Förderanteile an 
den I nvestit ionskosten (in Abgrenzung zum Eigenmittel anteil  des 
Förderwerbers) erfassen ; 

- eine Analyse der Förderempfä nger (nach der Betriebsgröße klein/ 
mittel /groß ;  nach der Zurechnung privat/öffentlich und nach der 
Zurechnung zu Branchen) geben ; und 

- eine Reflexion al lfäl l iger nachteil iger Nebeneffekte der Förderungen 
mitaufnehmen. 

16.3 (1) Laut Stellungnahme des BMLFUW seienJür einen Gesamtüberblick 

über Färdermittel und damit erzielte Umwelteffekte ein umfassender 

Austausch und Transparenz der Evaluierungsergebnisse erforderlich. 

Das Ausmaß der Berichtspf lichten für die UFI sollte als Maßstab für 

andere Färderstellen herangezogen werden. 

Für den KLIEN scheine die Empfehlung des RH zu einer Vereinheit

lichung der Evaluierungen nachvollziehbar; jedoch sei das Risiko zu 

bedenken, dass dies der Gesamtheit der Wirkung der KLIEN-Maßnah

men nicht gerecht werde (z. B. bei Leitprojekten mit zusä.tzlicher Wir

kung als Vorbild und Impulsgeber für weitere Projekte). 

(2) Das Land Kä.rnten wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 

einheitlich strukturierte Evaluierungen eine ästerreichweite zentrale 

Datenbank bedingen würden. Die Datenbanken der KPC sollten auch 

Jür die Nutzung durch die Bundesländer geäffnet werden. 

(3) Das Land Salzburg verwies in seiner Stellungnahme bezüglich der 

Nahwärmejörderung auf den Evaluierungsbericht aus dem Jahr 2 0 1 3  
sowie auf die Betriebsdatenbank, in der laufend CO2-Einsparung, 
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Brennstolfeinsatz und lokale Wertschöpfung zusammengefasst und 

damit evaluiert würden. 

16.4 Der RH  nahm die Stel lungnahmen zur Kenntnis. Er wies a l lgemein 
darauf hin,  dass zur gezielten Analyse der Wirksamkeit der Förderungs
maßnahmen und des Mitteleinsatzes einheitlich strukturierte Evalu
ierungen, die je Förderbereich einheit liche Evaluierungskriterien und 
-methoden anwenden und eine Gesamtbetrachtung a l ler eingesetzten 
Fördermittel je Projekt anstel len,  unabdingbar sind.  

17 . 1  ( 1 )  Der Evaluierungsbericht43 des Bundes und die Leistungsberichte der 
KPC wiesen ausdrücklich darauf hin ,  dass je Fördermaßnahme deut
l iche U nterschiede in den Förderkosten je CO2-Einsparung bzw. Ener
gieeinsparung bestanden.44 So zeigten die Berichte, dass die Förderkos
ten der Sanierungsoffensive verglichen mit den Förderkosten der UFI 
deutl ich höher l agen (24,9 EUR je Tonne CO2 in der Sanierungsoffen
sive zu 1 5,6 EUR je Tonne CO2 i n  der UF I) .  Eine übersichtliche syste
matisierte Reihung der verschiedenen Fördermaßnahmen nach ihrer 
Wirksamkeit und KosteneffIzienz nahmen die Berichte nicht vor.45 

Der RH erstell te auf Basis der im  Jahresbericht zu den Umweltförde
rungen des Bundes 20 1 3  tabel l arisch ausgewiesenen Daten eine gra
fIsche Übersicht über die Kosten der mit den vier prüfungsgegenständ
l ichen Fördermaßnahmen erzielten Umwelteffekte (Abbi ldung 7) .  

Bei der Interpretation der Daten des Berichts und damit auch der Abbi l
dung ist zu beachten, dass 

- im Bereich der Biomasse-Nahwärme die EU und die Länder weitere 
Fördermittel i n  der Größenordnung von 60 % aufbringen, womit 
die tatsächl ichen Förderkosten bei etwa dem Dreifachen des aus
gewiesenen Werts l iegen ;46 

4) Evaluierung der Umweltförderungen des Bundes 20 1 1 -201 3  (5. 24 1 )  
44 Evaluierung der Umweltförderungen des Bundes 20 1 1 -201 3 (5. 1 58) 
45 Laut Evaluierung der Umwelt förderungen des Bundes 201 1 -201 3 (5. 29, 5. 206) lagen die 

spezifIschen Förderkosten auf Basis der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Anlagen 
- für alle Förderschwerpunkte der UFI bei 1 5,6 EUR je Tonne CO2, 
- für die Sanierungsoffensive für Betriebe bei 24,9 EUR je Tonne CO2. 
Die spezifIschen Förderkosten für die diversen betrieblichen Energieeinsparungsmaß
nahmen wies die Evaluierung wie folgt aus: 
- je nach Förderschwerpunkt der UFI 42,2 EURje  MWh p.a. bzw. 65,3 EUR je MWh p.a., 
- für die Sanierungsoffensive für Betriebe 1 96 EUR je MWh p.a. 

46 1m Zuge der Gebarungsüberprüfung wurden dem R H  für die Biomasse-Nahwärme
Förderung des Landes Salzburg gemeldet : rd. 7 EUR je Tonne CO2-Reduktion. 
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- auch bei den drei anderen Fördermaßnahmen Förderungen der Län
der (eventuell auch der Gemeinden) dazukommen können, die die 
tatsächlichen Förderkosten erhöhen ; 

- die verschiedenen Maßnahmen unterschiedl iches Potenzial  haben 
(Anzahl der mögl ichen Projekte) ; wobei die publ izierten Berichte 
das weitere Potenzial der Maßnahmen (Anzahl und Umfang poten
zieller Förderprojekte) n icht ansprachen. 

Abb i ldung 7 :  Fördermitteleinsatz UFI  und  Sanierungsoffensive i m  Verhä l tn is  zu den 
U mweltzielen (Bas is  Jahr  2 0 1 3)  
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1 Förderungen der Biomasse u n d  von Solaranlagen sind keine  Energieeffizienz-Programme (" Effiziente Energienutzun g "), sondern 

Programme zur Förderung " Erneuerbarer Energieträger". Deshalb unterbleibt dort der Ausweis der Förderkosten in EUR je MWh 
Energieei nsparung.  

Quelle: Auswertung RH auf Basis des Jahresberi chts zu den U m weltförderungen des Bundes 2013 
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Unter Berücksichtigung der Förderungen anderer Gebietskörperschaf
ten und des Potenzials an Förderprojekten zeigt die Abbildung, dass 

- die Förderung der thermischen Gebäudesan ierung unter Umwelt
gesichtspunkten rel ativ zu anderen Fördermaßnahmen teuer war 
(wobei hier zu beachten war, dass diese Fördermaßnahme auch 
Wachstums- und Beschäftigungseffekte intendierte, die in  der 
Abbi ldung nicht berücksichtigt s ind) und 

- die Umweltziele mit der Förderung der Fernwärmeanschlüsse weit
aus am kostengünstigsten erreicht wurden ; dies war darauf zurück
zuführen, dass diese Fördermaßnahme an bereits bestehende I nfra
struktur anknüpft (bestehende Fernwärmeerzeugungsanlagen und 
-netze) . 

(2) Die für den KLIEN publizierten Daten enthielten keine Kostenan
gaben zu den Fördermaßnahmen und rechneten die CO2-Reduktionen 
und Energieeinsparungen anderen Bezugszeiträumen zu. Sie waren 
damit mit den für die UFl publizierten Evaluierungen kaum vergleich
bar. Eine Grobabschätzung der A ngaben indizierte, dass die Förder
kosten für die Programme KLIEN-Mustersanierung und KLIEN-Solare 
Großanl agen je e ingesparter CO2-Tonne deutl ich höher lagen a ls  die 
Förderkosten der UF I .47 

(3) Die Länder Kärnten und Salzburg publizierten keine Daten, die die 
Förderausgaben in  Relation zu den Umwelteffekten darstel l ten bzw. 
die Förderkosten je Umwelteffekt auswiesen. 

(4) Sofern publizierte Evaluierungen überhaupt den Fördermittele in
satz i n  Relat ion zu den Umwelteffekten (Einsparung von CO2 und 
Reduktion des Energieverbrauchs, a l l enfa l l s  auch Austausch fossiler 
durch erneuerbare Energieträger) brachten, wurden stets die Gesamt
wirkungen (Einsparung an CO2 und Reduktion des Energieverbrauchs) 
dem Fördermitteleinsatz des jeweiligen Fördergebers zugerechnet -
ohne zu berücksichtigen, ob die geförderte Maßnahme von weiteren 
Fördergebern fmanziert worden war. 

1 7.2 Der RH  kritisierte, dass die gängige Praxis der Förderkostenberech
nung (d.h.  der Zurechnung des Fördermitteleinsatzes zu den erzielten 
Umweltwirkungen) nicht die Gesamtheit der für die Projekte einge
setzten Fördermittel erfasste, sondern stets nur jenen Tei l ,  der vom 
jeweil igen Fördergeber/Fördertopf aufgebracht wurde. Das Ausmaß 
der positiven Umwelteffekte je Fördermaßnahme wurde damit syste-

47 auch bei Mitberiicksichtigung der Multiplikatoreffekte 
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matisch überhöht dargestellt, d i e  Förderkosten je Tonne CO2-Reduk
tion bzw. je MWh Energieeinsparung wurden dadurch systematisch zu 
gering dargestel lt .  Der RH kritisierte, dass die Darstel lungen der Evalu
ierungsberichte zu Förderkosten damit verzerrend und für eine Steue
rung der Förderprogrammgestaltung weitgehend unbrauchbar waren. 

Der RH empfahl den Fördergebern, aussagekräftige Förderkostenbe
rechnungen (Berechnung des Verhältnisses von Fördermitteleinsatz zu 
Umwelteffekten) vorzunehmen, d .h .  gebietskörperschaftenübergreifend 
den gesamten Fördermitteleinsatz den jewei l igen Umweltwi rkungen 
gegenüberzustel len. 

1 7.3 (1)  Das BMLFUW verwies in seiner Stellungnahme auf die Darstellung 

der UFI-Förderkosten je erzielten Umwelteffekt im Evaluierungsbericht 

201 1 -2 0 1 3 . Für die Darstellung der Förderkosten der mitjinanzie

renden Förderinstrumente wären die jeweiligen zusätzlichen Förder

kosten nach einheitlichen und abgestimmten Standards und Verfah

ren zu erfassen und transparent darzustellen. 

Im Übrigen merkte das BMLFUW an, dass insbesondere der KLIEN 

nicht nur auf die Einsparung von CO2 abziele. 

(2) Laut Stellungnahme der KPC scheitere eine aussagekräjtige För

derkostenberechnung in der Praxis an der fehlenden Gesamtsicht über 

die Förderungen. 

(3) Das Land Kärnten teilte in seiner Stellungnahme mit, dass - unter 

der Voraussetzung einer österreichweit zentralen Datenbank - eine 

aussagekräjtige Förderkostenberechnung bei der KPC erfolgen könne; 

auch könnten die Energiedaten der Statistik Austria verwendet werden. 

17 .4 Der RH betonte gegenüber dem BMLFUW, dass es ihm bei der Empfeh
lung um eine Erfassung der Förderziel-relevanten Indikatoren ging, 
n icht um eine ei ndimensionale Erfassung ledigl ich der CO2-Einspa
rungen. Er bekräftigte seine Empfehlung, als Basis für eine ziel orientierte 
Steuerung der Förderprogramme aussagekräftige Förderkostenberech
nungen anzu treben, die den Fördermitteleinsatz gebietskörperschaf
tenübergreifend den jewei l igen Umweltauswirkungen gegenüberstel
len. 
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18.1 ( 1 )  Für den Bereich der betriebl ichen Umweltförderungen bestanden 
wenige speziel le Studien darüber, welche E lemente von Förderungen 
(i nsbesondere welche Fördersätze) das erwünschte Verhalten auslösen 
und in welchen Bereichen die erwünschten Maßnahmen auch ohne 
bzw. mit  geringeren Förderungen gesetzt würden. 

Eine l änger zurückl iegende Evaluierung der gesamten Umweltförde
rung im In land48 aus dem Jahr 2005 wies im Bereich dieser Fördermaß
nahmen auf M itnahmeeffekte von 28 % der eingesetzten Mittel h in .49 

Einhel l ige Meinung der überprüften Stel len war, dass M itnahmeef
fekte n icht gänzl ich zu vermeiden und wissenschaftl ich kaum erfass
bar waren. U nbestritten war, dass 

- Förderungen den Effekt hatten, die geförderten Maßnahmen "zu 
bewerben" und als "gesel lschaftl ich erwünscht" zu etikettieren ; 

- Förderungen durch die Vorgabe von Qual itätsstandards zur Verwi rk
l ichung von Maßnahmen von höherer Qual ität und von höherem 
Nutzen für die Umwelt führten als im Fa l le  einer N ichtförderung;  

- Nahwärmeversorgungsanlagen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
ohne Förderungen mangels ausreichender Rentabi l ität nicht  errich
tet würden. 

In  diese R ichtung w ies auch eine ÖGUT50-Studie ("Thermische Sanie
rungsoffensive des Bundes (für Private)") aus dem Jahr 20 1 3  hin, d ie 
ausdrücklich festhiel t :  "Mitnahmeeffekte sind grundsätzl ich nicht aus
zuschließen und wahrschein l ich. E ine seriöse Quantifiz ierung ist auf
grund der Datenl age nicht möglich. H i nzu kommt der ebenfal ls  kaum 
quantiflzierbare Effekt, dass oftmals aufgrund der Förderung mehrt 
qua l itätsvol lere Maßnahmen umgesetzt (werden) a ls  ohne Förderung." 

Die Studie zeigte weiters, dass die Aspekte der Kostenersparnis durch 
Energieeffizienz sowie die Effekte des U mweltschutzes, der Verbesse
rung des Komforts und der Erhaltung der Bausubstanz durchaus bedeu
tender waren a ls  die Förderungen selbst. 

48 Research I nstitute for Managing Sustainabil ity WU Wien, Theoriebasierte Evaluation 
der gesamten Umweltfdrderung im Inland 

49 Die Fragestellung . .  Welche Maßnahmen hätten Sie realisiert, wenn Sie keine UFI  erhal
ten hätten?" ergab:  33 % der Befragten gaben an, dass sie die Maßnahme ohne UFI 
gar nicht umgesetzt hätten, 1 2 % hätten sie durch die Förderung besser, 27 % schnel
ler umgesetzt. 

50 Österreich ische Gesellschaft für Umwelt und Technik (das ist eine überparteiliche Platt
form für Umwelt, Wirtschaft und Verwaltung) 
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(2)  Um Mi tnahmeeffekte zu reduzieren und Anpassungen an geän
derte wirtschaftl iche und technische Rahmenbedingungen vorzuneh
men, adaptierten die Fördergeber immer wieder die Förderbedingungen 
(senkten z.B. die Förderhöhe bzw. verschärften die Fördervorausset
zungen). 

18.2 Der RH h ielt fest, dass sowoh l  die fachl ich zuständigen Förderstellen 
als auch Studien davon ausgingen, dass M itnahmeeffekte n icht völ
l ig  auszuschl ießen war n.  

Der RH gab in  diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Förderkon
struktionen, die eine Beantragung der Förderung auch nach Real isie
rung des Vorhabens ermögl ichen (siehe TZ 4), unter Umständen ein 
erhöhtes Ris iko von M itnahmeeffekten bargen. Er empfah l  den För
dergebern, M itnahmeeffekte dadurch gering zu halten,  dass 

- besonderes Augenmerk auf das notwendige Ausmaß an Förderung 
gelegt wird, d.h. darauf das - im Sinne einer Opt imierung des För
derantei ls gegenüber dem Eigenanteil - die Fördersätze nur jenen 
Antei l  der Investitionskosten abdecken, der notwendig ist, um die 
erwünschte Maßnahme auszulösen ;  der RH  betonte, dass dabei eine 
Mitbetrachtung a l ler Förderungen für ein Projekt erforderl ich ist, 
d .h .  auch die Förderantei le weiterer Fördergeber (TZ 10) ;  

- die Voraussetzungen fü r  d i  Gewährung von Förderungen so ambi
t ioniert festgelegt werden, dass eine optimale Qualität der geför
derten Anlagen sichergestel l t  ist ; 

- Förderungen best immter Maßnah men verstärkt als Instrumente 
zur I n iti ierung neuer, umweltfreundl icher Technologien oder zur 
gezielten Bewerbung erwünschter Maßnahmen genutzt werden 
und die Notwendigkeit des Weiterbestehens von Fördermaßnah
men regelmä ßig kritisch h i nterfragt wird. 

18.3 ( I )  Das BMLFUW bestätigte in seiner Stellungnahme, dass diejinanzi

el/e Anreizsetzung durch Förderinstrumente nur einer von vielen Grün

den sei, der zu einer Investition bewege. Die " Motivforschung" in der 

Förderabwicklung sei weder administrativ durchführbar, noch zeitige 

sie die gewünschten Ergebnisse. 

Dessen ungeachtet werde in der UFI laufend an einer Anpassung des 

Förderniveaus an den minimalen jinanziellen Anreizbedarf gearbeitet 

(mit dieser Frage habe sich auch eine zu diesem Zweck eingerichtete 

Arbeitsgruppe befasst). Bei Aktualisierung der Förder-Informations

blätter erfolge regelmäßig eine kritische Analyse der Förderbereiche. 

Bund 2015/17 
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Das BMLFUW betonte, dass die UFl-Förderungen so bemessen seien, 

dass ein zusätzlicher Anreiz durch andere Förderinstrumente in der 

Regel nicht erforderlich sei. 

(2) Die KPC stimmte in ihrer Stellungnahme den Empfehlungen des 

RH vollinhaltlich zu; sie betonte, dass diese Punkte in der UFI in den 

vergangenen Jahren maßgeblich die Entwicklung der einzelnen Förder

schwerpunkte geprägt hätten und in der UFi regelmäßig Gegenstand 

von Arbeitsgruppen der Umweltjörderungskommission seien. 

(3) Laut Stellungnahme des Landes Kärnten bestehe bei den gültigen 

Richtlinien zur betrieblichen Umweltjörderung nicht die Gefahr häu

figer Mitnahmeeffekte. Die bestehenden Fördermaßnahmen würden bei 

jeder Verlängerung bzw. Neugestaltung kritisch hinterfragt. Das Land 

Kärnten befürworte jedoch eine gemeinsame Festlegung eines Primär

energiepreises, ab dem eine grundsätzliche Prüfung eines möglichen 

Mitnahmeeffekts vorgenommen werden soll. 

18.4 Der RH  anerkan nte die Bemühungen der Fördergeber um eine Redu
zierung von Mitnahmeeffekten bei bestehenden FÖrderinstrumenten. 
Er wies all erdings kri tisch darauf hin, dass bei der Adaptierung von 
Förderprogram men in  der Praxis die Notwendigkeit des Weiterbeste
hens der Fördermaßnahmen zu wenig kritisch h interfragt wird sowie 
die Förderungen weiterer Fördergeber nicht ausreichend mitberuck
sichtigt werden. 

19.1 ( 1 )  M it der Konzeption, der Mittelbereitstel lung und der Förderabwick
lung der vier prufungsgegenständl ichen Fördermaßnahmen war eine 
Vielzahl von Stel len (z.B. bei den Programmen Nahwärmeversorgungs
anlagen und Thermische Gebäudesanierung sechs primär51 zuständige 
Organisationen) befasst. D ie  folgende Abbildung gibt eine Übersicht, 
welche Stellen des Bundes und der Länder im Rahmen welcher För
derprogramme mit  welchen Aufgaben betraut waren : 

5 1 ohne die in die Budgetierung und Mittelbereitstel lung eingebundenen Stellen (z.B. das 
BMF) mitzuzählen 
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Abbi ldung 8 :  Befasste Stel l en ( Bund/Länder) bei betrieb lichen U m weltförderungen 

SteUen Bund 

für: U F I  + Sanierungsoffensive + KLIEN 

IMLFUW 
- Konzeption der Förderprogramme 
- MittelbereitsteLLung 

für: Sanierungsoffensive 

IMWfW 
- Konzeption der Förderprogramme 
- MittelbereitsteLLung 

für: KLIEN 

IMVJT 
- Konzeption der Förderprogramme 
- Mittelbereitstellung 

. UFI + Sanierungsoffensive + KLIEN 

- Konzeption der Förderprogramme 
- Antragsabwicklung 
- Auszahlung 
- KontroLLen 

für: KLIEN 

- Konzeption der Förderprogramme 

- Auszahlung 

Stellen Land 
(Kärnten, Salzburg) 

Landes- - Konzeption der Förderprogramme 

regierung - Mittelbereitstellung 

Kärnten für aUe Programme und ." •• , •• �""'""' ""d ,,," •• , •• 
' . . . 

. - Konzeption der Förderprogramme 
. • . - Antragsabwicklung 

- Auszahlung 
. • 

- KontroLLen 

Salzburg für Gebäudesanierung und Solaranlagen 

- Konzeption der Förderprogramme 
Abteilung 

_ Verbindungsstelle zur KPC als 
Umwelt abwickelnde Stelle 

dunkle Kästchen i n  Blau und Grün: jeweilige AnsprechsteLLen des Förderwerbers 

QueLLe: Zusammenstellung RH auf Basis der Erhebungen bei BMLFUW und KPC sowie den Ländern Kärnten, Salzburg und Wien 

260 

(2) Die Gebarungsüberprüfung zeigte, dass für gleiche Förderbereiche 
mehrere Fördergeber/Fördertöpfe und viel fach mehrere AbwickJungs
stel len bestanden. Die Förderungen bedingten - neben den eingesetz
ten Fördermitteln - auch einen nicht unerheb l ichen personellen E in
satz, der i m  Bereich der prüfungsgegenständlichen Förderungen teils 
von Verwaltungsbediensteten, teils von Bediensteten ausgegliederter 
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Einheiten (KPC) erbracht wurde. Der Verwaltungsaufwand betraf i m  
Wesentl ichen 

- die Konzeption und regelmäßige Adaptierung der Programme;  

- die Information potenziel ler Fördernehmer über die Fördermögl ich
keiten ; 

- die M ittelbereitstel lung für Förderungen : 

Die Programme der UFI  und der Sanierungsoffensive hatten zum 
Teil denselben Fördergegenstand, sahen aber unterschiedliche 
Regelungen in Bezug auf das Förderbudget vor (UFI  fmanziert 
vom BMLFUW; Sanierungsoffensive fmanziert von BMLFUW und 
BMWFW; KLIEN fmanziert von BMlFUW und BMVlT). Die  bud
gettechnischen Abläufe gestalteten sich im Fa l le  mehrerer Förder
geber aufwändig. So konnten im Bereich der Sanierungsoffensive 
Förderungen nur aus der UG 43 des BMlFUW zugesagt werden ; die 
Budgetmittel der UG 40 des BMWFW mussten daher zunächst zur 
UG  43 transferiert werden, wobei i n  diesen Prozess auch das BMF 
und der RH  eingebunden waren ; 

- Prüfung der Förderanträge und Abschluss der Förderverträge ; 

- Abrechnung der Förderungen und Anweisung der Fördermittel ; 

- Kontrol len ; 

Dokumentation und Erfassung der Förderungen in  Datenbanken 
(z.B. Datenbanken derjewei l igen förderabwickler, Qualitätsmanage
ment -Projek tdaten ban k, Heizwerke-Datenban k, Tra nsparenzdaten
bank) ; 

- Evalu ierung der Förderprogramme. 

Auch die a l lfa l l ige Koordinat ion zwischen verschiedenen FördersteI
len h insichtl ich der Konzeption der Programme und der Förderabwick
lung beanspruchte Personalressourcen. 

(3)  Die Fördergeber setzten verschiedene Schritte zur Reduktion des 
Verwaltungsaufwands: 
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- Einrichtung der KPC als gemei nsame Abwicklungsstelle für Umwelt
förderungen des Bundes (UFI ,  San ierungsoffensive für Betriebe und 
teilweise KLIEN) und Betrauung der KPC durch das Land Salz
burg mit der Abwicklung einzelner Fördermaßnahmen des Landes 
Salzbu rg (für die Programme Thermische Solaranlagen, Thermische 
Gebäudesanierung)52 (TZ 9 ) ;  

- Festlegung von Mi ndestinvestitionshöhen für zahl reiche Förderpro
gramme der UF !  zur Sicherstel lung eines angemessenen Verhält
n isses zwischen Verwaltungsaufwand und Förderbetrag; 

- Konzeption von Pauschalförderungen, d.h.  Förderungen mit  ver
einfachter Förderberechnung (z.B. bei Förderungen der Fernwärme
anschlüsse53 und teilweise bei den Förderungen von therm ischen 
Solaranlagen) ; 

- elektronische Antragseinreichung und elektronische Abfrage des 
Förderstatus durch den Förderwerber bei der KPc. 

(4) Zum Verwal tungsau fwand von Förderungen gab es keine systema
tischen Daten ; auch war der Verwaltungsaufwand je nach der Strenge 
der Fördervoraussetzungen und je nach Komplexität der Förderpro
jekte unterschiedl ich : Die KPC gab dem RH gegenüber für die von 
ihr abgewickelten För ermaßnahmen je nach Fördermaßnahme und 
nach Projektgröße ein Bearbeitungsdauer (ohne Overheads) zwischen 
2 Stunden und 50 Stu den pro Projekt an. Indizien ergaben sich aus 
den Kostenabgeltunge für die Förderabwicklung durch die KPC : Für 
die Abwicklung von I ,  KLIEN und Sanierungsoffensive (Förder
mittel von rd. 3 50 Mi  . EUR im Jahr) erhielt die KPC im Jahr 20 1 3  
vom Bund Abgeltung n in der Höhe von rd. 10,2 M io. EUR (exklu
s ive UStj ,  was einem ersonalei nsatz von rd. 90 Vol lbeschäftigungs
äquivalenten entsprac . 

19 .2  Der RH w ies kritisch d rauf hin ,  dass der Verwaltungsau fwand für die 
Abwicklung von För erungen mit  der Komplexität der Programme 
und Strukturen, mit  em Ausmaß der Betreuung der Fördernehmer, 
mit  der Frequenz und Genauigkeit von Kontrol len und dem Ausmaß 
der Koordi nation tie . Der RH betonte, dass die Vielzahl von Förder
töpfen und Förderpro rammen sowohl  für die Fördernehmer, aber ins-

52 Weiters war die KPC zur eil  der Gebarungsüberprüfung von den Ländern Niederöster
reich, Tirol, Vorarlberg und Wien z.T. in allen, z.T. in ausgewählten Förderbereichen 
mit  der Abwicklung der Länderförderprogramme betraut. Seit 200 1 erstellte die KPC 
zudem Gutachten für Anlagen der Landwirtschaftlichen B iomasse für al le Länder. 

53 Z.B. UFI-Programm Fernwärmeanschluss für Betriebe: Förderung von 56 EUR/kW für 
Anschlussleistung bis 100 kW 
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besondere auch für die Fördergeber einen hohen administrativen Auf
wand verursachte. 

Die Bestimmung einer gemeinsamen AbwickJungsstelle für Förderpro
gramme, die dieselben Lebenssachverhalte betrafen, war geeignet, eine 
einheitl iche Administration und efflZiente Kontro l len sicherzustel len 
und damit im Sinne der Reduzierung des Verwaltungsaufwands und 
der Nutzung von Synergien zweckmäßig. S ie  stellte sowohl für d ie  
Fördergeber, insbesondere aber für die Förderwerber e ine kJare admi
nistrative Erleichterung und Ent lastung dar. Al lerd ings verb l ieb auch 
im Fall von gemeinsamen AbwickJ ungsstellen die Verantwortung für 
die Fördermittel und damit ein Tei l  des Verwaltungsaufwands (Kon
zeption der Förderprogramme, Bereitstel lung der M ittel) beim n icht
abwickelnden Fördergeber (TZ 9). 

Der RH empfahl den Fördergebern wiederholt (TZ 2, 7 und 9),  die 
Anzahl der Förderprogramme, Fördertöpfe und Akteure zu reduzie
ren ;  dies würde die Förderlandschaft sowohl für Fördergeber als auch 
Fördernehmer deutl ich übersichtlicher machen, die Stringenz der För
derlandschaft begünstigen und den Verwaltungsaufwand verringern. 

19.3 Das BMLFUW begrüßte in seiner Stellungnahme die Empfehlung des 

RH zur Reduktion der Förderprogramme und zur Konzentration von 

Fördereinrichtungen; diesbezüglich müssten die inhaltlichen und for

maljuristischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Im KLIEN sei der beim nicht-abwickelnden Fördergeber verbleibende 

Aufwand zu vernachlässigen. 

19.4 Der RH  gab für die Frage des Verwaltungsaufwands des KLIEN zu 
bedenken, dass dieser ein eigener Rechtsträger mit eigenem Personal  
ist, der (u .a . )  zu Förderthemen, die auch die UFI  und die Sanierungs
o ffensive adressierten, eigenständige, von der UFI getrennte Förder
programme konzipierte. 

20.1 Wenngleich die Beurtei lung einzelner Förderfal le  n icht Ziel dieser 
Gebarungsüberprüfung war (TZ I ) , u ntersuchte der RH - um die Pra
xis der FörderabwickJung der verschiedenen Förderstel len h insicht
l ich der prüfungsgegenständl ichen Förderprogramme zu erheben -
beispielhaft einzelne Förderfäl le. Im Zuge dieser Prüfungsmaßnahme 
fIel bei der FörderabwickJung in  Kärnten Folgendes auf: 

- Die im Zuge der Abrechnung vorgelegten Origina lrechnungen und 
Aufstel lungen über Eigenleistungen (mit dem Namen der ausfüh-
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renden Person, der Stund nanzahl ,  der Art der Tätigkeit und dem 
verrechneten Preis) des Fördernehmers wurden nach der Endabrech
nung oftmals an den Förderwerber rückübermittelt, ohne Kopien 
für den Akt anzufertigen. Bei den vom RH gesichteten Fäl len waren 
daher zum Teil die Rechnungen nicht aktenmäßig dokumentiert. 

- Die Kä rntner Landesregierung fertigte für die prüfungsgegenständ
l ichen Förderungen grundsätzl ich keine schriftl ichen Förderverträge 
aus. Dies auch nicht bei der Förderung von Nahwärmeversorgungs
anl agen, für die die Förderrichtl in ie  ausdrückl ich Förderverträge 
vorsah. Die Kärntner Lande regierung erachtete die Förderantrag
stel lung, mit der die Fördervoraussetzungen m itakzeptiert wurden, 
als rechtl ich ausreichend. 

20.2 Der RH kriti ierte die fehlende Dokumentation der Kontro l le  der För
derabrechnung bei der Förderabwicklung durch das Land Kärnten, ins
besondere das tei lweise Fehlen der Rechnungen und Eigenleistungs
nachweise im Akt sowie das Fehlen von Förderverträgen. 

Er  empfahl dem Land Kärnten, 

- Förderabrechnungen ordnungsgemäß zu dokumentieren ,  so dass 
insbesondere Rechnungen und E igenleistungsnachweise aktenmä
ßig nachvol lz iehbar s ind ; 

- grundsätzl ich schrift l iche Förderverträge mit  dem Fördernehmer 
abzuschl ießen, in  denen die geförderten Leistungen und ihre Qua
l ität sowie die Pflichten des Fördernehmers k lar festgehalten sind 
(siehe dazu auch den Bericht des RH  "Öffentliche Förderungen" ,  
Re ihe Salzburg 2006/ 1 ,  TZ 3 1 ) . 

20.3 Das Land Kärnten sagte in seiner Stellungnahme zu, Förderabrech

nungen in Zukunft (sofern diese nicht schon bei der KPC abgelegt seien) 

zu dokumentieren. 

Zur Empfehlung schriftlicher Förderverträge vertrat das Land Kärnten 

die Ansicht, dass bereits mit der Förderrichtlinie für jeden Förder

werber klar wäre, welche Gegenstände gefördert würden und welche 

Bedingungen einzuhalten wären. Das Land Kärnten sagte jedoch zu, 

in Zukunft bei der Förderung von Nahwärmeversorgungsanlagen För

derverträge auszustellen. 
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20.4 Der RH  erachtete es für wichtig im Sinne einer zweckgemäßen Förder
mittelverwendung, dass sich der Fördernehmer seiner mit der Förderung 
verbundenen Pflichten bewusst ist ; der Abschluss eines schrift l ichen 
Fördervertrags ist ein geeignetes Instrument, um dem Fördernehmer 
gegenüber Pflichten und a l lfäl l ige Sanktionen zusammenfassend k lar
zustel len. 

21.1 1m  Zuge der Gebarungsüberprüfung stel l te der RH  fest, dass es i m  
Bereich der Bundesförderungen zeitweil ig  z u  Bearbeitungs- bzw. Aus
zahlungsverzögerungen von mehreren Monaten kam. Diese w aren 
(soweit sie n icht durch Mängel in der Unterlagenvorlage vom Förder
nehmer selbst veran lasst waren) tei ls durch Arbeitsbelastungsspi tzen 
der KPc, teils durch budgetäre Engpässe bedingt. 

2 1.2 Der RH empfahl dem Bund (BMLFUW), den Umfang der Förderaktivi 
täten auch i m  H inbl ick auf  d i e  vorhandenen Förderabwicklungskapa
zitäten und Förderbudgets regelmäßig kritisch zu hinterfragen (siehe 
auch TZ 1 8) .  

21 .3 Das BMLFUW und die KPC wiesen in ihren Stellungnahmen darauf 

hin, dass Bearbeitungsressourcen niemals auf einzelne mögliche Spit

zen ausgelegt werden könnten; dies sei weder mit der unternehme

rischen Sorgfaltspjlicht vereinbar, noch stelle es eine kostenejfiziente 

Abwicklung sicher. 

21 .4 Der RH verwies gegenüber dem BMLFUW und der KPC darauf, dass 
Verzögerungen bei der Bearbeitung von Förderanträgen und bei der 
Auszahlung der Fördermittel geeignet waren, die Fördernehmer zu ver
unsichern und unter Umständen auch fmanziel l  zu belasten. Die För
derkonzeption und -abwicklung sollte daher so gestaltet sein, dass 
Verzögerungen über mehrere Monate vermieden werden. 
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2 2  Zusammenfa send hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Um die Transparenz und Stringenz der Förderlandschaft zu erhö
hen sowie den Verwal tungsaufwand gering zu halten, wären Pro
gramme mit weitgehend gleichen Zielsetzungen zusammenzuführen 
und wäre - im Wege einer Kompetenzbereinigung - die Anzahl der 
Akteure und der Fördertöpfe zu verringern. (TZ 2 ,  7, 9, 1 9) 

( 2 )  Maßnahmen, die auch von anderen Fördergebern gefOrdert wer
den, wären nur zu fOrdern, wenn die Aufstockung der Förder
mittel entweder zur Erreichung der gemeinsamen Förderziele oder 
zur Erreichung eigener, weitergehender Förderziele erforderlich ist. 
(TZ 8) 

( 3 )  In  Bereichen, in  denen eine Kompetenzbereinigung nich t  mög
lich ist, wäre für Programme mit weitgehend gleichen Zielsetzungen 
eine gemein ame AbwickIungsstelle mit der Administration der För
derungen zu betrauen. (TZ 9) 

(4) Im Sinne einer höheren Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit von Förderprogrammen sollten die Förderge
ber (Gebietskörperschaften) 

4. 1 sich auf eine einheitl iche Kategorisierung der Förderungen 
sowie eine Standardis ierung der Förderterminologie verstän
digen ; (TZ 5) 

4.2 in  gleichen Förderbereichen die Förderprogramme hinsicht
l ich der Zielgruppen, Förderarten und Fördervoraussetzungen 
abstimmen ; (TZ 5) 

4 .3  d ie  Förderbasen und Fördersätze (und das  Zuschlagssystem) 
systematisieren und vereinfachen (d.h. Feinabstufungen der 
Fördersätze vermeiden und als weniger förderwürdig einge
stufte InvestitionsteiJe tendenziell gänzlich aus der Förderung 
herausnehmen). (TZ 6) 
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Bund 2015/17 

Betriebliche Umwettförderungen 
des Bundes und der Länder 

(5) Um für die FörderabwicJder die Qualität der Informationen über 
weitere Förderungen zu verbessern wäre(n} - wie dies teilweise 
bereits Praxis war -

5. 1 in den FörderrichtIinien die Verpfl ichtung für den Förder
werber zu verankern, alle (nach den Förderbedingungen rele
vanten) in  den letzten drei Jahren erhaltenen bzw. beantrag
ten Fördermi ttel (EU, Bund, Länder, Gemeinden) anzugeben 
(wie dies die Allgemeinen Rahmenrichtlin ien für die Gewäh
rung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 20 1 4) vorsa
hen} ; 

5 .2 in den Förderrichtlinien die Verpflichtung für den Förderwerber 
zu verankern, alle für dasselbe Projekt erhaltenen bzw. bean
tragten Fördermittel (EU, Bund, Länder, Gemeinden) anzuge
ben ; 

5 . 3  in den Antragsformularen entsprechende Angaben einzufor
dern (Selbsterklärung) und ausdrückl ich darauf hinzuweisen, 
dass der Förderwerber mit seiner Unterschrift die Richtigkeit 
und Vollständigkeit seiner Angaben bestätigt; 

5.4 das Verschweigen von Förderungen (wie auch andere Falsch
angaben) entsprechend zu sanktionieren (Rückzahlung bzw. in 
Betrugsfcillen Strafanzeige) und auf diese Sanktions möglich
keiten auch i n  den Förderrichtl inien und Antragsformularen 
ausdrücklich hinzuweisen. (TZ 1 3) 

(6) Es wäre ein nach einheitl ichen Grundsätzen konzipiertes Kont
rol lsystem für Förderungen einzurichten ; dieses sollte - wie dies 
teilweise bereits Praxis  war - vorsehen : 

6. 1 eine Kontrol le mit  Checklisten, ob alle in den Fördervoraus
setzungen genannten Nachweise vorliegen ; 

6.2 Kontrollen betreffend die R ichtigkeit der vorgelegten Nach
weise und Eigenerklärungen sowie Vor-Ort-Kontrollen auf 
Basis e iner risikoorientierten Fallauswahl, wobei Auffcillig
keiten in  den vorgelegten Unterlagen als ein wichtiges Risi
koelement definiert sein sollten ; 
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6 .3  das  ystem der Stichprobenkontrollen durch ein striktes Sys
tem der anktioni rung von Falschangaben zu unterstützen 
(Rückforderung der Fördermi ttel bzw. in Betrugsfillen Straf
anzeige) , wobei auf diese Sanktionsmöglichkeiten auch in den 
Förderrichtl in ien und Antragsformularen ausdrücklich h inzu
weisen wäre. (TZ 1 4) 

( 7 )  In den Förderprogrammen sol lten - soweit möglich - je Förder
maßnahme quantifIzierte Ziele (sowohl Ziele betreffend Anschluss
grade oder betreffend qual itative Ausstattung von Infrastruktur wie 
auch Ziele betreffend Ressourcennutzung und Umweltwirkungsziele) 
festgelegt sein, um eine nachträgl iche Erfolgskontrolle und Evalu
ierung zu erleichtern. (TZ 1 5) 

(8 )  Die Fördergeber sollten sich auf einheitl ich strukturierte Evalu
ierungen verständigen. Die Evaluierungen sollten 

8 .1  je  Förderbereich einheitliche Evaluierungskriterien und -metho
den anwenden, um Maßnahmen vergleichbar zu machen (glei
cher Bezugszeitraum, gleiche Indikatoren ) ;  

8.2  eine Gesamtbetrachrung aller eingesetzten Fördermittel je Pro
jekt anstellen, d.h. je Fördermaßnahme die gesamten Förder
anteile an den Inve titionskosten (in Abgrenzung zum E igen
mittelanteil des Förderwerbers) erfassen ;  

8 .3  eine Analyse der Förderempfänger (nach der Betriebsgröße 
klein/mittel/groß ;  nach der Zurechnung privat/öffentlich und 
nach der Zurechnung zu Branchen) geben ; 

8 .4  eine Reflexion al lfä l l iger nachteil iger Nebeneffekte der Förde
rungen mitaufnehmen. (TZ 1 6) 

(9) Es wären aussagekräftige Förderko tenberechnungen (Berech
nung des Verhältnisses von Fördermitteleinsatz zu Umwelteffekten) 
vorzunehmen, d.h. geb ietskörperscha ftenübergreifend der gesamte 
Fördermitteleinsatz den jewei l igen Umweltwirkungen gegenüber
zustellen. (TZ 1 7 )  
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Bund (BMLFUW) 

Land Kärnten 

Bund  2015/17 

Betriebliche Umweltförderungen 
des B undes und der Länder 

( 10) Um M itnahmeeffekte gering zu halten, wäre(n) 

1 0. 1 besonderes Augenmerk auf das notwendige Ausmaß an För
derung zu legen, d.h. darauf dass - im Sinne einer Optimie
rung des Förderanteils gegenüber dem Eigenanteil - die För
dersätze nur jenen Anteil der Investitionskosten abdecken, 
der notwendig ist, um die erwünschte Maßnahme auszu
lösen ;  

1 0.2 die Voraussetzungen für die Gewährung von Förderungen 
so ambitioniert festzulegen, dass eine optimale Qualität der 
geförderten Anlagen sichergestellt ist; 

1 0. 3  Förderungen bestimmter Maßnahmen verstärkt als Instru
mente zur Initiierung neuer, umweltfreundJ icher Technolo
gien oder zur gezielten Bewerbung erwünschter Maßnah
men zu nutzen und die Notwendigkeit des Weiterbestehens 
von Fördermaßnahmen regelmäßig kritisch zu hinterfragen. 
(TZ 1 8) 

( 1 1 ) Im Rahmen einer gebietskörperschaften übergreifenden Standar
disierung von Förderprogrammen (TZ 5), Förderkontrollen (TZ 1 4) 
und Evaluierungen (TZ 1 6) wären auch die Förder-Antragsformu
lare zu standardisieren. (TZ 1 3) 

( 1 2) Der Umfang der Förderaktivitäten wäre auch im H inblick auf 
die vorhandenen Förderabwicklungskapazitäten und Förderbudgets 
regelmäßig kritisch zu hinterfragen. (TZ 2 1 )  

( 1 3 ) Im Hinblick auf den Administrationsaufwand von Förderungen 
wäre zu überdenken, wieweit die Administration der Förderpro
gramme mit sehr geringen Fördermitteln parallel zu den - im selben 
Förderbereich bestehenden - dominierenden Bundesförderungen 
erforderlich ist: Es wäre zu evaluieren, ob die Förderung von betrieb
l ichen thermischen Solaranlagen neben dem Bund als Fördergeber 
auch durch das Land zur Erreichung der intendierten Umweltziele 
erforderlich ist. (TZ 1 2) 

( 1 4) Förderabrechnungen wären ordnungsgemäß zu dokumentie
ren,  so dass insbesondere Rechnungen und Eigenleistungsnachweise 
aktenmäßig nachvollziehbar sind. (TZ 20) 
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( 1 5) Grundsätzlich wären schriftl iche Förderverträge mit dem För
dernehmer abzuschließen, in denen die geförderten Leistungen und 
ihre Qualität owie die Pflichten des Fördernehmers klar festgehal
ten sind. (TZ 20) 

( 1 6) Im H inbl ick auf den Administrationsaufwand von Förderungen 
wäre zu überdenken, wieweit die Administration der Förderpro
gramme mit sehr geringen Fördermitteln parallel zu den - im selben 
Förderbereich bestehenden - dominierenden Bundesförderungen 
erforderlich ist: Es wäre zu evaluieren, ob die Förderungen für ther
mische Gebäudesanierung, thermische Solaranlagen und Fernwär
meanschlüsse für Betriebe neben dem Bund als Fördergeber auch 
durch das Land zur Erreichung der intendierten Umweltziele erfor
derl ich ist. (TZ 1 2) 
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AN H A N G  

Anhang I: Förderprogramme Bund/Länder 

AN HANG 

Anhang 11: Ausgewählte Umweltprogramme - Fördermitteleinsatz 

je Gebietskörperschaft 

Anhang 111: Entscheidungsträger des überprüften Unternehmens 
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Anhang I :  Förderprogram m e  Bund/Länder 

Der RH nahm zu Vergleichszwecken in  die en Tabel len eine starke Vereinfachung mit Begriffsbe
rein igungen vor. 
Zur übersichtlicheren Darstel lung der Fördersätze vereinheitl ichte der RH  die Terminologie :  
l K  = förderfähige (Investitions)Kosten ; 
M I K  = förderfähige Mehrinvest itionskosten (erfordert Paral lel rechnung; siehe TZ 6). 
Zur übersicht l icheren Darstel lung der Fördersätze wurden in  der Regel die Förderbedingungen nach 
"De-min imis" -Voraussetzungen ausgeblendet. 

Anhang-Tabelle 1:  Nahwärmeversorgungsanlagen - Förderprogramme Bund und länder1 
(Stand Mitte 2014) 

Bund 
Kärnten 

U FI 
Salzburg 

Titel des Programms Nahwärmeversorgung Fernwä rmee rri c htu n gs- Förderung von Anlagen für 
auf Basis erneuerbarer förderung Energie aus Biomasse 
Energieträger 

Dauer zeitlich unbefristet. Neu- 1 .1. 2014 bis 31.12.2014 zeitlich unbefristet, 
fassung bei Änderung der über den gesamten Prü- Neufassung bei Änderung 
Rechtsgrundlagen f.ungszeitraum - mit der Rechtsgrundlagen 

Anderungen 

abwickelnde Stelle KPC Kärntner Landesregierung Salzburger Landesregierung 

bei EU-Kofinanzierung: Abt. 8 Abt. 4 

KPC bei EFRE und ELER 
Maßnahme 321 

Förderziel - Ressourceneffizienz - Nutzung von 80 % des - Klimaschutz (C02-

- Emissionsreduktion Holzzuwachses Reduktion) 

- Kli maschutz (C02- - Steigerung der - Luftreinhaltung 

Reduktion) Fernwärmeabnahme um - Erhöhung der regionalen 
50 % gegenüber 2004 Wertschöpfung 

Zielgruppe - Betriebe natürliche und juristische natürliche und juristische  

- sonstige unternehmerisch Personen, die im Besitz Personen 

tätige Organisationen einer Konzession für die 

- konfessionelle Einrich-
Erzeugung und den Verkauf 
von Wärme sind oder die 

tungen als landwirtschaftliche 
- Vereine Genossenschaft organisiert 

sind 

Fördergegenstand Biomasse-Nahwärmeanlagen Biomasse-Nahwärmeanlagen Biomasse-Nahwärmeanlagen 
mit mit 

- mindestens zwei räumlich - mindestens vier ständig - mindestens zwei räumlich 
getrennten Objekten, genutzte Gebäude getrennten Objekten, von 
davon zumindest eines - Wärmelieferverträge denen zumindest eines 
nicht im Eigentum des für zumindest 70 % der nicht im Eigentum des 
Förderwerbers stehend verkauften Wärmemenge Förderwerbers steht 

- Gesamtnutzungsgrad muss - Gesamtnutzungsgrad m uss 
mindestens 75 % betragen mindestens 75 % betragen 

- Wärmelieferverträge - Wärmelieferverträge 
für zumindest 75 % der für zumindest 75 % der 
verkauften Wärmemenge verkauften Wärmemenge 
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Fortsetzung Anhang-Tabelle 1:  Nahwärmeversorgungsanlagen - Förderprogramme 
Bund und Länder1 (Stand Mitte 2014) 

förderfähige Maßnahmen 

Hauptnachweise 

Zeitpunkt der 
Antragstellung 

Förderart 

maximaler Fördersatz/ 
maximale Förderhöhe 

Verhältnis zu anderen 
Förderungen 

Bund 

UFI 

- Neubau, Ausbau 

- Verdichtung von 
Wärmeverteilnetzen 

- Optimierung von Anlagen 

- technisches Datenblatt 

- Angebote und 
Kostenvoranschläge 

- Wärmelieferverträge 

- Brennstofflieferverein-
barungen 

- Bescheide 

- Berichte Kreditinstitut 

- Rechnungen und 
Zahlungsbelege 

Kärnten 

- Errichtung, Erweiterung 

- technische und wirt-
schaftliche Unterlagen 

- Angebote 
- Gewerbeberechtigung 

- Wärmelieferverträge 

- Rechnungen und Zah-
lungsbelege 

vor Baubeginn vor Baubeginn 

Investitionszuschuss Investitionszuschuss, bis 
2013 Darlehen 

25 % der IK max. 40 % der IK 
und mögliche Zusch läge bis 
max. 35 % der IK  

max.  40 % der  MIK 
und mögliche Zuschläge bis 
max. 60 % der MIK 

Kofinanzierung des jewei
ligen Landes erforderlich 

(Bund 60 %, Land 40 % der 
Fördermittel) 

ab vier Wärmeabnehmern im 
Gesamtnetz 

max. 45 % der MIK und 
mögliche Zuschläge bis 
max. 65 % der MIK 

bis Ende 2013: 
Kofinanzierung des Bundes 
erforderlich 

ab 1 .1 .2014 Förderung von 
Anlagen mit Förderbasis 
bis 100.000 EUR auch ohne 
Kofinanzierung möglich 

Wien verfügte Mitte 2014 über kein Nahwärmeförderprogra m m .  

Salzburg 

- Neubau, Ausbau 

- Verdichtung von 
Wärmeverteilnetzen 

- Optimierung von Anlagen 

- technisch-wirt-
schaftliches Datenblatt 

- Bericht des 
Kreditinstituts 

- Wärmelieferverträge 

- Brennstoffversorgungs-
konzept 

- Bau- und Lagepläne 

- Bewilligungen 

- Rechnungen und Zah-
lungsbelege 

vor Baubeginn 

Investitionszusch uss 

max. 40 % der IK 

40 % der MIK und mögliche 
Zuschläge bis max. 60 % 
der MIK 

Förderung wenn möglich in 
Kofinanzierung mit Bund 
und EU 

QueLLen: ZusammensteLLung RH auf Basis  der Förderrichtlinien u n d  Förder-InformationsbLätter von KPC sowie den Ländern 

Kärnten, Salzburg und Wien 
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Zusätzl ich zu den Bundes- und Landesmittel n stel l te die EU i m  Rah
men verschiedener Programme M ittel für die Förderung von Nahwär
meversorgungsanlagen zur Verfügung: 

Anhang-Tabelle 2: EU-Förderungen für Nahwärmeversorgungsanlagen 

Bezeichnung 

abwickelnde Stelle 

Fördergegenstand 

Aufbringung der 
Fördermittel 

EFREl 

attraktive Regionen 
und wettbewerbsfähige 
Standorte 

KPC 

Biomasse-Heizwerke über 
4 MW 

- überwiegender Wärme
verkauf an Dritte 

EU 50 % 
Bund 30 % 
Land 20 % 

ELER 321 

Dienstleistungsein rich 
tungen zur  Grundversorgung 
für  die ländliche Wirtschaft 
und Bevölkerung 

KPC 

Biomasse-Heizwerke unter 
4 MW 

- überwiegender Wärme
verkauf an D ritte 

EU 48,69 % 
Bund 30,79 % 
Land 20,52 % 

ELER 311a 

Diversifizierung hin zu  
nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten 

Stellen in Ländern 

Kärnten: Abt. 10 
Salzburg: Abt. 4 

Biomasse-Heizwerke 

- Landwirte (100 %) 

- Einsatz von 100 % 
Waldhackgut 

- überwiegender Wärme
verkauf an Dritte 

- förderbares Investitions-
volumen max. 500.000 EUR 

EU 48,69 % 
Bund 30,79 % 
Land 20,52 % 

Programm periode für EFRE u n d  ELER 2007 bis 2013; neue Program m e  lagen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung im Entwurf 

vor; bis September 2014 waren noch keine Fälle nach dem neuen Progra mm abgewickelt. 

Quellen: Zusammenstellun g  RH auf Basis von Informationen der KPC und eines Erlasses des BMLFUW 
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Anhang-Tabelle 3 :  Thermische Gebäudesanierung - Förderprogramme 
Bund und Länder1 (Stand Mitte 2014) 

Bund Bund Bund Bund 
Sanierungs- UFIz UFIz KLIEN 

offensive 

Titel des Thermische kein spezielles Thermische Muster-
Programms Gebäudesanierung Programm Gebäudesanierung sanierung 2014 

für Betriebe für Gemeinden 

Dauer 3.3 .2014 bis 1.2.2012 bis 23.4.2014 bis 
31.12.2014 31 .12.2014 24.10.2014 
weitgehend weitgehend über den gesamten 
gleichlautend gleichlautend Prüfungszeitraum 
im gesamten im gesamten - mit Änderungen 
Prüfungszeitraum Prüfungszeitraum 

abwickelnde KPC KPC KPC KPC 
Stelle 

Förderziel - Klimaschutz - Ressourcen- - Ressourcen- - Verbreitung 
(COz-Reduktion) effizienz effizienz hoher Standards 

- Senkung - Emissions- - Emissions- über Vorzeige-

Endenergie- reduktion reduktion projekte 

einsatz - Klimaschutz - Klimaschutz - Klimaschutz 

- Konjunktur- (COz-Reduktion) (COz-Reduktion) (COz-Reduktion) 

belebung - Steigerung der 
Energieeffizienz 

Zielgruppe Betriebe Bundes- und Gemeinden - natürliche und 
Landesimmobilien juristische 

Personen mit 
gewerblicher 
Tätigkeit 

- Einrichtungen 
der öffentlichen 
Hand, Gebiets-
körperschaften 

Fördergegen- Verbesserung des Verbesserung des Verbesserung des 
stand Wärmeschutzes Wärmeschutzes Wärmeschutzes 

von betrieblich von betrieblich von betrieblich 
genutzten genutzten genutzten 
Gebäuden, die Gebäuden, die Gebäuden auch in 
älter als 20 Jahre älter als 20 Jahre Kombination mit: 
sind sind - Biomasse-
+ Heizungs- Einzelanlagen 
umstellung 

- thermischen 
Solaranlagen 

- Fernwärmean-
schluss 

Bund 201 5/ 1 7  

ANHANG 

Salzburg 
KLUP 

Umfassende 
thermische 
Sanierung von 
Betriebsbauten 
bzw. umfassende 
thermische 
Gebäudesanierung 

zeitlich 
unbefristet 

KPC 

- Klimaschutz 

- Luftreinhaltung 

- kleine und 
mittlere Unter-
nehmen 

- Gebietskörper-
schaften und 
Einrichtungen 
der öffentlichen 
Hand 

- konfessionelle 
Einrichtungen 

- Vereine 

Verbesserung des 
Wärmeschutzes 
von betrieblich 
genutzten 
Gebäuden, die 
älter als 20 Jahre 
sind 
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Fortsetzung Anhang-Tabelle 3 :  Thermische Gebäudesanierung - Förderprogramme 
Bund und Länder1 (Stand Mitte 2014) 

förderfähige 
Maßnahmen 

Hauptnachweise 

Zeitpunkt der 
Antragstellung 

Förderart 

maximaler 
Fördersatz/ 
maximale 
Förderhöhe 

Verhältnis 
zu anderen 
Förderungen 

Bund 
Sanierungs

offensive 

- Dämmung 
- Austausch 

Fenster, Außen
türen 

- Einbau von 
Wärmerückge
winnungsanlagen 
bei Lüftungs
systemen 

- Verschattungs
systeme 

- Alter 
- Rechnungen 
- Energieausweis 
- ev. Bestätigung 

des Bundesdenk
malamtes 

- bei hohem 
Investitions
volumen: Bericht 
Kreditinstitut 

vor Baubeginn 

Investitions
kostenzuschuss 

max. 35 "10 der MIK 

mögliche 
Zuschläge: 
5 "10 + 10 % + 5 % 

Systembonus: 

bis zu 20 % der 
förderfähigen 
Kosten 

weitere Förderung 
aus Bundesmitteln 
unzulässig 

Bund 
unz 

Bund 
unz 

- Dämmung 
- Austausch 

Fenster, Außen-
türen 

- Einbau von 
Wärmerückge-
winnungsanlagen 
bei Lüftungs-
systemen 

- Verschattungs-
systeme 

- Alter 
- Rechnungen 
- Energieausweis 
- ev. Bestätigung 

des Bundesdenk-
malamtes 

- bei hohem 
Investitions-
volumen: Bericht 
Kreditinstitut 

- Nachweis 
Kofi nanzierung 
des Bundes-
landes 

vor Baubeginn 

Investitions-
kostenzuschuss 

max. 21 "10 der IK 

mögliche 
Zuschläge: 
3 % + 6 % + 3 %  

Förder-
Höchstgrenze: 

max. 0,53 EUR/ 
jährlich 
reduzierter kWh 
Heizwärmebedarf 

Kofinanzierung des 
Landes erforderlich 
(mind. 12 % der 
Projektkosten) 

Bund Salzburg 
KLIEN KLUP 

- Dämmung - Dämmung 
- Austausch - Austausch 

Fenster, Außen- Fenster, Außen-
türen türen 

- Maßnahmen zur - Einbau von 
Wärmerückge- Wärmerückge-
winnung winnungsanlagen 

- Verschattungs- bei Lüftungs-
systeme systemen 

- Planungskosten - Verschattungs-
systeme 

- Alter wie Sanierungs-
- Rechnungen offensive 

- Energieausweis 
- behördliche 

Genehmigungen 
- bei hohem 

Investitions-
volumen: Bericht 
Kreditinstitut 

- technische 
Beschreibung 

- detaillierte 
Kostenauf-
stellung 

vor Baubeginn vor Baubeginn 

Investitions- Investitions-
kostenzuschuss kostenzuschuss 

max. 45 "10 der MIK 300 EU R/Tonne 
(O

z 

mögliche 
Zuschläge: 
5 "10 + 10 % + 5 "10 

Förder- Förder-
Höchstgrenze: Höchstgrenze: 

800.000 EUR/ 20.000 EUR/ 
Projekt Projekt 

weitere Förderung weitere Förderung 
aus Bundesmitteln aus Landesmitteln 
unzulässig unzulässig 

Kärnten und Wien verfügten Mitte 2014 über keine Programme zur  Förderung der thermischen Gebäudesanierun g .  
D e r  Großteil der Projekte z u r  thermischen Sanierung v o n  betrieblich gen utzten Gebäuden wurde a u s  dem B udget der 
Sanierungsoffensive gefördert (2013 z.B.  487 Projekte mit einem Förderbarwert von 1 5,8  Mio. EUR).  Jene Projekte, die nicht 
der Zielgruppe der Sanierungsoffensive, jedoch jener der Umweltförderung entsprachen, erhielten Mittel aus der UFI  (2013 z.B.  
82 Projekte bzw.  7,9 Mio. EUR).  

Quellen: Zusammenstellun g  RH auf Basis  der Förderrichtlinien u n d  Förder-Informationsblätter von KPC und KLIEN sowie den Ländern 
Kärnten, Salzburg u n d  Wien 
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Anhang-Tabelle 4: Thermische Solaranlagen - Förderprogramme 
Bund und Länder1 (Stand Mitte 2014) 

Bund Bund Bund Kärnten 
un KLIEN KLIEN 

TiteL des Thermische SoLar- SoLarthermie - SoLare KLima- & Energie- Thermische SoLar-
Programms anLagen für Betriebe Großanlagen Modellregion: anLagen (erneuerbare 

Investitions- Wärme) 
förderung Thermische 
SoLaranLagen 
auf öffentLichen 
Objekten 

Dauer zeitLich unbefristet 29.4.2014 bis 20.5.2014 bis 1.1 .2014 bis 
weitgehend 25.9.2014 10.10.2014 31.12.2014 
gLeichLautend über den gesamten über den gesamten weitgehend 
im gesamten Prüfungszeitraum - Prüfungszeitraum - gLeichLautend 
Prüfungszeitraum mit Änderungen mit Änderungen i m  gesamten 

Prüfungszeitraum 

abwickeLnde KPC KPC KPC Kärntner Landes-
Stelle regierung Abt. 8 

FörderzieL - Ressourceneffizienz - Brückenschlag U nterstützung der - Klimaschutz (C02-
- Emissionsreduktion zwischen KLima- & Energie- Reduktion) 
- KLimaschutz (C02- Forsch ung und Modellregionen bei - Reduktion 

Reduktion) Markt Investitionen Energieverbrauch 
- KLimaschutz (C02- - U msteLLung auf 

Reduktion) erneuerbare 
- U mstellung auf Energieträger 

erneuerbare - Errichtung von 
Energieträger mindestens 900 

- Erhöhung der neuen AnLagen im 
Energieeffizienz Jahr 

ZieLgruppe - Betriebe - natürliche und öffentliche natürLiche und 

- sonstige unter- juristische Einrichtungen juristische Personen 

nehmerisch tätige Personen mit in aktiven 
Organisationen gewerbLicher ModeLLregionen 

- konfessionelle 
Tätigkeit 

Einrichtungen - Einrichtungen der 

- Vereine 
öffentLichen Hand, 
wenn Betrieb mit 
marktbestimmter 
Tätigkeit 

Förder- Errichtung von Errichtung hoch- SoLaranLagen SoLaranLagen 
gegenstand SoLaranLagen zur effizienter SoLar- auf öffentlichen 

Versorgung von wärmeanlagen mit Objekten 
Betriebsgebäuden einer KoLLektorfläche 
mit Wärme oder KäLte von über 100 m2 

förderfähige - Warmwasser- - Warmwasser- - Warmwasser-
Maßnahmen bereitung bereitung bereitung 

- Raumheizung - Raumheizung - Raumheizung 

- Schwim mbad- - Schwim mbad- - Schwimmbad-
beheizung beheizung beheizung 

- KühLanLagen - Prozesswärme2 

- Prozesswärme 

Bund 2015/17  

ANHANG 

Salzburg 
KLUP 

Thermische 
SoLaranLagen 

zeitlich unbefristet 

KPC 

- Klimaschutz (C02-
Reduktion) 

- Luftrein haltung 

- kLeine und mittlere 
Unternehmen 

- Gebietskörper-
schaften und 
Einrichtungen der 
öffentlichen Hand 

- konfessionelle 
Einrichtungen 

- Vereine 

wie U FI 
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Fortsetzung Anhang-Tabelle 4: Thermische Solaranlagen - Förderprogramme 
Bund und Länder1 (Stand Mitte 2014) 

Bund Bun d  Bund Kärnten Salzburg 
UFI KLIEN KLIEN KLUP 

Hauptnach- - Projektplan - Projektplan - Projektplan - Rechnungen wie UFI 
weise - Ertragsprognose - Zeitplan - Ertragsprognose - Abnahmeprotokoll 

- behördliche - Ertragsprognose - behördliche 
Genehmigungen - behördliche Genehmigungen 

- Rechnungen Genehmigungen - Rechnungen 
- Rechnungen 
- Deckungsgrad 

über 20 "10 des 
Gesamtwärme-
bedarfs 

Zeitpunkt Kollektorfläche unter vor Baubeginn vor Baubeginn nach Fertigstellung bis 100 m2 
der Antrag- 100 m2: Kollektorfläche: 
stellung nach Umsetzung, nach Umsetzung 

spätestens 6 oder spätestens 
Monate nach 6 Monate nach 
Rechnungslegung Rechnungslegung 

ab 100 m2 Kollektor- ab 100 m2 Kollektor-
fläche: fläche: vor 
vor Projektbegin n  Projektbeginn 

Förderart Investitions- Investitions- Investitions- Investitions- Investitions-
kostenzuschuss kostenzuschuss kostenzuschuss kostenzuschuss kostenzuschuss 

maximaler max. 35 "10 der IK max. 40 "10 der MIK max. 30 "10 der IK 10 % der IK bei 300 EUR pro Tonne 
Fördersat2/ bzw. max. 60 "10 der gewerblich genutzten (°2 
maximale MIK Gebäuden 
Förderhöhe 

mögliche Zuschläge: mögliche Zuschläge: 100 EUR/m2 (bei Förder-Höchst-
ab 100 m2: 5 % + 5 "1. Standardkollektoren) grenze: 
5 "10 + 5 "10 150 EU R/m2 (bei 10.000 EUR pro 
max. 10.000 EUR Vakuumkollektoren) Projekt 

unter 100 m2: mögliche Zuschläge: max. 45 % der IK (bis 
15 EUR/m2 bzw. 300 15 EUR/m2 100 m2) 
EUR (bei externer (Kollektoren mit dem 
Energieberatung) Österreichischen 

Umweltzeichen) 

Systembonus: Förder-Höchst- 300 EUR (bei max. 45 % der MIK 
möglich (unbeziffert) grenze: externer (ab 100 m2) 

je nach Themenfeld Energieberatung) 
max. 100.000 EUR 
bzw. 450.000 EUR 

Verhältnis weitere Förderung weitere Förderung weitere Förderung weitere Förderung weitere Förderung 
zu anderen aus Bundesmitteln aus Bundesmitteln aus Bundesmitteln aus Landesmitteln aus Landesmitteln 
Förderungen nur in  begründeten unzulässig unzulässig unzulässig unzulässig 

Fällen zulässig Förderung von 
Gemeinden mit 
Bedarfszuweisungen 
unzulässig 

Wien verfügte Mitte 2014 über kein Program m  zur  Förderung t h ermischer Solaranlagen .  

Prozesswärme = Bereitstellung von Wärme für  Produktionsprozesse 

Quellen: Zusammenstellung RH auf Basis der Förderrichtli nien und Förder-Informationsblätter von KPC und KLIEN sowie den Ländern 
Kärnten. Salzburg u n d  Wien 

278 Bund 2 0 1 5/ 1 7  

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)82 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Anhang-Tabelle 5: Fernwärmeanschluss - Förderprogramme 
Bund und länder1 (Stand Mitte 2014) 

Titel des Programms 

Dauer 

abwickelnde Stelle 

Förderziel 

Bund 
UFI 

Fernwärmeanschluss für 
Betriebe 

zeitlich unbefristet 

KPC 

- Ressourceneffizienz 

Kärnten 

"Erneuerbare Wärme 2014" -

Fernwärmeanschlussförderung 

1 .1 .2014 bis 3 1 .1 2.2014 

Kärntner Landesregierung, 
Abt. 8 

- Luftreinhaltung 

ANHANG 

Salzburg 

Fernwärmeoffensive 

zeitlich unbefristet 

Salzburger Landesregierung, 
Abt. 5, über Salzburg AG 

- Klimaschutz (COz-Reduktion) 
- Emissionsreduktion - 450 neue Anschlüsse pro Jahr - Luftreinhaltung 

Zielgruppe 

Fördergegenstand/ 
förderfähige 
Maßnahmen 

Hauptnachweise 

Zeitpunkt der 
Antragstellung 

Förderart 

maximaler Fördersatz/ 
maximale Förderhöhe 

Bund  2015/17 

- Klimaschutz (COz-Reduktion) 

- Betriebe 
- sonstige unternehmerisch 

tätige Organisationen 
- konfessionelle Einrichtungen 
- Vereine 

- natürliche und juristische 
Personen 

alle Anlagenteile i nnerhalb der erstmaliger Anschluss an 
Grundstücksgrenze im Eigentum Fernwärmeanlage: 
des Förderwerbers, die zum _ Anlagenteile wie UFI 
Anschluss an ein Fernwärmenetz 

A hl  b" h erforderlich sind - nsc ussge u r 

(keine Heizkörper, keine - Umstellung auf 
Anschlussgebühren) Zentralheizung: Heizkörper, 

Entsorgung, Öl-, Gaskessel 

- Rechnungen 

- Wärmeliefervertrag 
- bei hohem 

Investitionsvolumen: Bericht 
des Kreditinstituts 

spätestens 6 Monate nach 
Rechnungslegung 

Investitionskostenzuschuss 

max. 30 % der IK 

mögliche Zuschläge: 
ab 400 kW: 
5 % + 5 %  

bis 400 kW: 
300 EUR (bei externer 
Energieberatung) 

Systembonus: 
möglich (unbeziffert) 

- Maßnahmen zur Erhöhung der 
Temperaturspreizung zw. Vor
und Rücklauf 

- Rechnungen 
- Wärmeliefervertrag für 

10 Jahre 

spätestens 2 Jahre nach 
Fertigstellung 

Investiti onskostenzusch uss 

max. 30 % der IK 

- natürliche Personen 
- Unternehmen 
- Gebietskörperschaften 

und Einrichtungen der 
öffentlichen Hand 

- konfessionelle Einrichtungen 

- Vereine 

Umstellung von bestehenden 
(fossilen) Heizungsanlagen auf 
Fernwärme 

- Netzbereitstellungsgebühr 

- Rechnungen 
- Wärmeliefervertrag 

vor U mstellung 

Investitionskostenzuschuss 

max. 50 % der 
Netzbereitstellungsgebühr 

max. 25  EU R/kW 
Netzbereitstellungsleistung 

Förder-Höchstgrenze: 
20.000 EU R/Projekt 
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Fortsetzung Anhang-Tabelle 5: Fernwärmeanschluss - Förderprogramme 
Bund und Länder1 (Stand Mitte 2014) 

Verhältnis zu anderen 
Förderungen 

Bund 
UFI 

weitere Förderung aus Bundes
mitteln nur in  begründeten 
Fällen zulässig 

Kärnten 

weitere Förderung aus 
Landesmitteln unzulässig 
automatischer Abzug der 
möglichen U FI-Förderung 

Wien verfügte Mitte 2014 über kei n Fernwärmeanschlussförderprogram m .  

Salzburg 

Fördervora u ssetzu n g: 
Fernwärmelieferant 
(Salzburg AG) muss den 
Rest der Finanzierung des 
Netzbereitstellungsentgelts 
übernehmen (im Ergebnis 
Gesamt-Förderung von 100 % 
der Netzbereitstellungsgebühr) 
weitere Förderung aus Landes
mitteln unzulässig 
keine Förderung an Gemei nden, 
die Bedarfszuweisungen aus 
dem Gemeindeausgleichsfonds 
erhalten 

Quellen :  Zusam menstellung RH auf Basis der Förderrichtlinien und Förder-Informationsb lätter von KPC sowie den Ländern Kärnten, 

Salzburg und Wien 
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Anhang 1 1 : Ausgewählte Umweltprogramme - Fördermitteleinsatz je Gebietskörperschaft 

Anhang-Tabelle 6: Umweltprogramme Fördermitteleinsatz je Gebietskörperschaftl 2010 
- 1.  Halbjahr 2014 (ohne ELER 3 1 1a) 

jährlicher Durch-
2010 201 1 2012 2013 schnitt 2010- 1. HJ 2014 

2013 

Nahwärmever-
21 .715.358 18.334.043 25.901.158 34.849.056 25.199.904 18.706.474 

sorgungsanlagen 

EU 5.193.804 6.476.232 9.302.609 14.320.761 8.823.351 6.472.467 

Bund 14.320.215 7.446.942 13.713.972 19.516.938 13.749.517 9.391.015 

UFI 14.320.215 7,446.942 13. 713.972 19.516.938 13.749.517 9.391.015 

SO 0 0 0 0 0 0 

Land Kärnten 319.605 729.506 1 .233.212 247.626 632.487 369.528 

Land Salzburg 1 .881.734 3.681 .363 1 .651.365 763.731 1.994.548 2 .473.464 

Land Wien 0 0 0 0 0 0 

Thermische Gebäu-
1 7.251 .286 18.197.631  18.414.414 19.601.204 18.366.134 9.402.287 

desanierung 

EU 286.736 689.619 594.317 558.627 532.325 402.266 

Bund 16.926.966 17.327.050 17.672.732 18.738.329 17.666.269 8.909.353 

UFI 6.511.529 5.362,412 3. 556. 717 4.802.166 5.058.206 1. 697. 898 

SO 10.279.589 11.964.638 13.980.035 12.815. 558 12.259.955 5.679.576 

KLIEN 135.848 0 135.980 1.120.605 348.108 1.531.879 

Land Kärnten 37.584 180.962 556 0 54.776 0 

Land Salzburg 0 0 146.809 304.248 112.764 90.668 

Land Wien 0 0 0 0 0 0 

Thermische 
4.300.566 1 .644.856 1.509.828 4.117.573 2.893.206 1.258.343 

Solaranlagen 

EU  44.971 39.151 0 0 2 1.031 3.780 

Bund 4.172.081 1.531.808 1.420.100 4.059.015 2.795.751 1 .250.804 

UFI 4.075.626 1.520.858 1. 154. 790 1.288.164 2.009.859 252.351 

SO 96,455 10.950 63.715 42.558 53,420 3. 600 

KLIEN 0 0 201.595 2.728.293 732,472 994.853 

Land Kärnten 53.838 48.102 27.377 23.506 38.206 0 

Land Salzburg 0 788 42.854 29.612 18.314 3.759 

Land Wien1 29.676 25.007 19.497 5.440 19.905 0 

Fernwärme-
2.619.995 2.057.608 2 .350.546 1 .248.560 2.069.177 1.001.609 

anschlüsse 

EU 100.000 35.604 14.272 26.310 44.047 0 

Bund 1 .746.358 1.576.429 1.091.150 832.534 1 .311.618 513.536 

UFI 1.131.186 1.557.985 1.029.651 807.994 1.281. 704 507.009 

SO 15. 172 18,444 61,499 24.540 29.914 6. 527 

Land Kärnten 756.887 445.575 1 .245.124 358.716 701.576 488.073 

Land Salzburg 16.750 0 0 31.000 11 .938 0 

Land Wien 0 0 0 0 0 0 

Gesamtergebnis 45.887. 205 40.234.138 48.175.946 59.816.393 48.528.421 30.368.713 

Wien verfügte Mitte 2014 über kein Programm m e h r  z u r  Förderung v o n  thermischen Solaranlagen bei Betrieben. 

Quellen: Zusammenstellun g  RH auf  Basis der Erhebungen bei KPC sowie den Ländern Kärnten, Salzburg und Wien 
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LE 07/ 1 3  

LGBI. 

Mio.  
Mrd. 

Nr. 

ÖBf  

Absatz 
Arbeitsgemeinschaft 
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Bundesgesetzblatt 
Bundesmin isterium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 
beispielsweise 
beziehungsweise 

das heißt 

Erntefestmeter 
Europä ische Union 
Euro 

Förderanwendung Internet 
Festmeter 
Forstgesetz 1 97 5  
Flächenwi rtschaftl iche(s) Projekt( e) 

Geogra fisches In formationssystem 

Hektar (= 10.000 m2) 

in der (geltenden) Fassung 
ink lusive 
I nitiative Schutz durch Wald 

Österreichisches Programm zur Entwicklung des Ländl ichen 
Raums 2007 - 20 1 3  
Landesgesetzblatt 

Mi l I ion(en) 
Mi l larde(n) 

Nummer 

Österreichische Bundesforste AG 

291 

III-222 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 95 von 100

www.parlament.gv.at



292 

R 
-

H 

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
(Zert i flzierungssystem für nachhalt ige Waldbewirtschaftung) 

rd. ru nd 
RH Rechnungshof 
RM Raum meter 

TZ Textzahl(en) 

u.a. unter anderem 
USt U msa tzsteuer 

Vfm Vorratsfestmeter 
VwGH Verwa I tu ngsgerichtsho f 
VZÄ Vol lzeitäquivalent(e) 

WI NALP Wald informationssystem Nordalpen 
WLV Fors ttechn ischer Dienst der Wildbach- und 

Lawinenverbauung 

z.B. 
z.T. 

zum Beispiel 
zum Teil 
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G lossar 

Festmeter 

Der Festmeter (fm) ist ein Raummaß für Holz. E in Festmeter entspricht einem 
Kubikmeter fester Holzmasse, d.h. ohne Zwischenräume in  der Schichtung. 
Das entsprechende Maß mit Zwischenräumen ist der Raummeter (RM). Wei
ter unterscheidet man zwischen Vorratsfestmeter (Vfm ; er wird gemessen mit  
R inde und gibt den Ho lzvorrat eines stehenden Baumes oder eines stehen
den Waldes an) und Erntefestmeter (Efm ;  er entspricht einem Vfm abzüg
l ich ca. 10 Ofo Rindenverluste und ca. 10 % Verluste bei der Holzernte). Für 
die Umrech nung von Vorratsfestmeter i n  Erntefestmeter bzw. Festmeter in  
Raummeter gibt es  baumartenspez ifIsche Umrechnungsfaktoren. 

PEFC 

Das "Programme for the Endorsement of  Forest Cert iflcation Schemes" 
(PEFC) ist ein Zert ifl zierungssystem für nachhaltige Wal dbewirtschaftung. 
Im  Juni 1 993 wurden dazu in  Helsinki auf der europäischen Min isterkon
ferenz zum Schutz der Wälder Europas folgende Kriterien zur Anwendung 
auf der nationalen Ebene beschlossen (Helsinld Kriterien) : 

- Erhaltung und angemessene Verbesserung der forstl ichen Ressourcen und 
ihr Beitrag zu globalen Kohlenstoffkreisläufen 

- Erhaltung der Gesundheit und Vital ität von Forstökosystemen 

- Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktionen der Wälder (H olz
und Nichtholzprodukte) 

- Erhaltung, Schutz und angemessene Verbesserung der Biodiversität i n  
Forstökosystemen 

- Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der 
Waldbewirtschaftung (vor a l lem Boden und Wasser) 

- Erhaltung anderer sozio-ökonomischer Funktionen und Bedingungen. 

Verschiedene Umweltorganisationen, Sozialverbände, die Holzwirtschaft 
und andere Vereinigungen betei l igen sich bei PEFC. 
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Plenterwald 

E in  Plenterwald ist  ein sich stetig verjüngender Dauerwald,  i n  dem Bäume 
a l ler Altersstu� n kJeinstflächig bis einzelstammweise vermischt s ind.  Im  
Plenterbetrieb werden einzel ne Bäume entnom men und so  e in  Dauerwald 
mit Produktionsautomatisierung geschaffen. Trotz des vermeintl ich urwald
ähnl ichen Charakters ist der Plenterwald e in bewirtschafteter Forst. Im 
Plenterwald werden die Stämme nach E rreichen eines Zieldurchmessers und 
n icht nach Ablauf e iner festgelegten Umtriebszeit geerntet. 

Schutzwald außer Ertrag 

Schutzwald außer Ertrag sind Schutzwälder in schwer oder nicht begehbaren 
Lagen, in denen keine oder nur ganz unbedeutende Holznutzungen (Zufal ls
nutzungen) vorgenommen werden können, sowie Bestände mit  Umtriebs
zeiten von mehr als 200 Jahren oder auf z.B. seichtgründigen Standorten 
ohne Ertrag. 

Schutzwald in Ertrag 

Im Schutzwald  in Ertrag können wirtschaftliche Maßnahmen unter Berück
sichtigung der Schutzfunktion noch durchgeführt werden. Sie s ind so zu 
bewirtschaften, dass ihre Erhalt ung bzw. Wiederherstel lung als möglichst 
stabi ler Bewuchs gewährleistet ist, unter Berücksichtigung der Schutzfunk
tion und Bodenerhaltung besonders in stei len Lagen. 

Standortschutzwald 

Standortschutzwälder l s ind Wälder, deren (gesetzlich defmierter) Standort 
durch die abtragenden Kräfte von Wind, Wasser oder Schwerkraft gefähr
det ist und die eine besondere Behandlung zum Schutz des Bodens und des 
Bewuchses sowie zur S icheru ng der Wiederbewaldung erfordern. Standort
schutzwälder in Ertrag sind h insichtlich der Wiederbewaldung zur Gänze 
in  der Verantwortung des Waldeigentümers, wobei er nur die Kosten zur 
Erfüllung des Sta ndortschutzzwecks bis zur Höhe der Fä l lungserträgnisse 
aus diesem konkreten Schutzwald zu tragen hat. In Standortschutzwä ldern 
außer Ertrag entfä l l t  die Pflicht zur Wiederbewaldung. Bei (zusätzl icher) 
Objektschutzwirkung sind Maßnahmen nur bei Kostentragung durch Dritte 
(Begünstigte oder die öffentl iche Hand) in dem zur Erfüllung des Objekt
schutzzwecks erforderlichen Umfang zu treffen. 

1 § 2 1  Abs. 1 ForstG 
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Umtriebszeit 

Als Umtriebszeit wird in der Forstwirtschaft der zu erwartende Zeitraum von 
der Bestandsbegründung bis zur Endnutzung durch Holzeinschlag bezeich
net. Die Umtriebszeiten sind u.a. von der Baumart und dem Standort abhän
gig und somit variabel . 

Wal dentwickl ungsplan 

Der Waldentwicklungsplan ist e in Fachgutachten über die Funktionen des 
gesamten österreichischen Waldes auf forstgesetzl icher Basis. Im Forstge
setz 1 97 5  wurde bereits im Abschnitt "Forstl iche Raumplanung" die Dar
stel lung und die vorausschauende Planung der österreichischen Wald
verhältn isse festgelegt. Die  Ergebnisse s ind i n  dem seit 1 99 1  bundesweit 
vorl iegenden Wal dentwicklungsplan enthalten. Dieses Fachgutachten über 
die Funktionen des gesamten österreich ischen Waldes stel lt  fl ächendeckend 
forstl ich-ökologische, ökonomische und sozia le Grundlagen für forstpol i 
tische und landeskulturel le Entscheidungen dar. 

Wi ldbehandlungszonen (Kern-, Rand-, Freizone) 

Wi ldbehandlungszonen dienen insbesondere der großräumigen Wi lddich
teregulation und der damit koordin ierten Arealabgrenzung für Schalen
wi ldarten, bezogen auf die gegenwärtige wald- und wi ldökologische Aus
gangslage. 
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